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I   Kurzfassung Seit dem Hochwasser 2002 (v.a. an der Donau) wurden einige Maßnahmen im Hochwasserrisi-komanagement in Österreich gesetzt. Evaluierungen, Forschungen und planerische sowie rechtliche Neustrukturierungen haben den Zweck, wie in der Hochwasserrichtlinie der EU vor-gegeben, das Risiko und somit die Schadensauswirkungen zukünftig auftretender Hochwasser zu verringern. Nach Sanierungen vorhandener oder Umsetzungen neuer Schutzmaßnahmen wiegt sich die betreffende Bevölkerung meist in Sicherheit. Jedoch erzielen gesetzte Hochwas-serschutzmaßnahmen lediglich eine Risikominimierung und keine -eliminierung. Verbleibendes Risiko, sogenanntes Restrisiko, wird gerne gedanklich ausgeklammert. Nicht zuletzt durch den im Jahr 2016 erschienenen Hochwasserrisikomanagementplan wurde dem Thema Restrisiko aber mehr Beachtung geschenkt. Ziel dieser Arbeit ist es den derzeitigen Stand des Restrisikos bei Hochwasserschutzmaßnahmen in Österreich aus raumplanerischer Sicht zu erfassen und fachliche Empfehlungen abzugeben. Die Region Marchfeld als Praxisbeispiel trägt mit einer raumbezogenen Analyse zur Erkenntnisgewinnung bei.      Abstract  Since the flood in 2002 (above all on the Danube) some measurements in the field of flood risk management were taken in Austria. Evaluation, research and planning as well as legal restruc-turing are intended to reduce the risk and thus the damage effects of future floods, as stipu-lated in the EU Flood Directive. After rehabilitation of existing or implementing new protective measures, the affected population usually thinks it is safe. A weakened flood protection meas-ure is only a risk minimization and no elimination. Remaining risk, so-called residual risk, is often excluded. Not least by the flood risk management plan published in 2016, the issue of residual risk was given more attention. The aim of this thesis is to assess the state of the resid-ual risks of flood protection measures in Austria from a spatial planning perspective and to make professional recommendations. The Marchfeld region as a practical example contributes by means of a spatial analysis to the knowledge acquisition.        
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1   1 Einleitung Seit 2002 wurde aufgrund etlicher Hochwasserereignissen vermehrt in Maßnahmen zur Risikom-inimierung in Österreich investiert. In Niederösterreich wurden beispielsweise seit 2002 rund € 870 Mio. für Schutzmaßnahmen investiert. Im Jahr 2017 werden allein weitere € 100 Mio. Kos-ten aufgewendet.1 Der Beschluss einer Förderung durch Bund, vertreten durch das BMVIT, sowie den Länder Nie-derösterreich, Oberösterreich und Wien, machten eine rasche Umsetzung zahlreicher Hochwas-serschutzmaßnahmen an der Donau möglich. Aufgrund dessen fiel die Schadensbilanz beim Hochwasser an der Donau im Jahr 2013 gegenüber 2002 geringer aus obwohl der Hochwasser-abfluss im Vergleich größer war.2 Einer Risikominimierung, eines der Hauptziele der Hochwasser-richtlinie (RICHTLINIE 2007/60/EG), konnte somit bereits Rechnung getragen werden.  Für eine weitere Optimierung der Umstände und Folgen durch Hochwasserereignisse sind integ-rale Hochwasserschutzmaßnahmen von Bedeutung. Die Schutzwasserwirtschaft trägt im We-sentlichen durch bauliche Schutzanlagen sowie Beurteilungen möglicher Hochwasserereignisse (Gefahrenzonenplan, Abflusspläne), zur Vorsorge gegen Hochwasser bei. Die Raumplanung spielt im Sinne der Prävention und damit ebenfalls in der Vorsorge (s. Kap. 2.3) eine Rolle in der Hochwasserrisikominimierung. Die Zusammenarbeit dieser beiden Disziplinen kann den Flüssen wieder mehr Raum für Überflutungen schenken und die Entwicklung der Siedlungsräume in Be-reichen ohne bzw. geringer Hochwassergefährdungen forciert werden.  Ein wichtiger Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden darf ist, dass bei Vorkehrungen zur Hochwasserrisikominimie-rung eine völlige Eliminierung des Risikos real nicht erzielt werden kann. Demnach bleibt ein sogenanntes Restrisiko stets bestehen. Ziel dieser Arbeit ist es, das Thema Restrisiko bei Hoch-wasserschutzmaßnahmen und dessen Relevanz für die Raumplanung genauer darzustellen und mögliche Aufgaben zu benennen.                                                                   1 vgl. WASSERBAU 2017, S.12 2 vgl. BMVIT 2013, S. 1, 238, 239 



1  Einleitung        2 1.1 Thematik Die Sanierung bestehender oder die Umsetzung neuer Hochwasserschutzbauten könnte den Eindruck wecken, dass das Hinterland ausnahmslos trocken und von zukünftigem Hochwasser verschont bliebe. Dadurch könnte die örtliche Planung Entwicklungspotentiale für die Gemeinde mit Aussicht einer Aufwertung vorhandenen Baulands oder einer Neuausweisung wittern. Das Phänomen der Entstehung von Neubauten nach Umsetzung eines Schutzbaus, wird als „safe-development-paradox“ bezeichnet. 3 Trotz eifriger Umsetzungen von Hochwasserschutzanlagen ist in den letzten Jahren in Europa ein Anstieg der Hochwasserschäden zu verzeichnen. Diese Tatsache lässt auf die intensive bauliche Nutzung in Restrisikobereichen schließen.4 Hochwasser-schutzanlagen fördern den Bau von Infrastruktur im vermeintlich geschützten Bereich und dar-aus folgend den weiteren Anstieg des Restrisikopotentials. Nach Umsetzung von Hochwasser-schutzmaßnahmen wurde zwar die Gefahr verringert, aber weitere Siedlungsentwicklungen im Hinterland ließen das Schadenspotential beträchtlich zunehmen.   Nach der technischen Richtlinie der Bundeswasserbauverwaltung, deren Wirkungsbereich die Donau betrifft, sind Schutzbauten für „Siedlungen und bedeutende Wirtschafts- und Verkehrsan-lagen“ mindestens ein Hochwasser mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von hundert Jahren (HQ1005) umzusetzen.6 Das Hochwasser im Jahr 2013 an der Donau lag jedoch beispielsweise über dem HQ100.7 Ein Hochwasser mit einem höheren Abfluss als die Dimensionierung der Schutzanla-gen erlaubt, kann daher zu einer Überflutung und somit zu Schäden im Hinterland führen. Dieser Überlastfall der Schutzbauten macht ein stets bestehendes Restrisiko ersichtlich. Selbst Schutz-dämme, die für ein größeres Hochwasser als ein HQ100 ausgelegt sind, weisen nach wie vor ein Restrisiko auf. Weitere mögliche Ursachen können sich somit durch ein technisches Versagen einer Anlage, Fehlentscheidungen oder unvorteilhafte Maßnahmensetzungen ergeben. 8 9  Diverse fachliche Grundlagen vor allem der Schutzwasserwirtschaft weisen auf den Aspekt des Restrisikos hin. Durch Sichtung fachlicher und rechtlicher Grundlagen (Landes- und Bundesebe-ne) gewinnt man den Eindruck, Restrisiko wäre nur eine Zusatzerwähnung zum vorrangig disku-tierten Thema Hochwasserrisiko. Der Schutzbau ist gleichsam das Medikament gegen Hochwas-ser, Restrisiko wird in der Packungsbeilage als Nebenwirkung kurz angeführt. Nach dem Ver-ständnis des integralen Hochwassermanagements ist es wichtig nicht nur eine Symptombekämp-fung mittels linearer Schutzmaßnahmen zu setzen, sondern womöglich bereits frühere indirekte-re Maßnahmen zu treffen. Denn ein (Rest)-Risiko besteht erst dort, wo ein potentielles Über-                                                           3 vgl. BURBY 2006, S. 173  4 vgl. ÖREK-PARTNERSCHAFT 2017, S. 20 5  Anm.: s. Begriffsdefinitionen: HQT 6 vgl. RIWA-T BWV 2016, S.18 7 vgl. NOEL.GV.AT 2016, online 8 vgl. KLAMPFER, TOIFL, & RAUNIG 2016, S.451  9 vgl. FABER 2006 , S.12 



1  Einleitung        3 schwemmungsgebiet baulich genutzt wird. Je intensiver die Nutzung ist, desto größer ist das Schadenspotential. 10 Gemäß der Technischen Richtlinie für die Gefahrenzonenplanung werden Restrisikobereiche derzeit seitens der Bundeswasserbauverwaltung (= BWV) in Gefahrenzonenplänen dargestellt. Prinzipiell werden darunter Flächen von Ereignissen geringer Wahrscheinlichkeit (HQ300) ver-standen. Mit gelber Schraffur werden Bereiche, die von einem HQ300 gefährdet sein können, gekennzeichnet. Zusätzlich wird das landseitig angrenzende Restrisikogebiet eines Schutzbaus in der Darstellung mit roter Schraffur unterschieden (s. Abb. 12).11  Die Wildbach- und Lawinenverbauung lässt eine Kennzeichnung oder Erwähnung von Restrisiko-bereichen hinsichtlich Gewässer außen vor.12 Auf der Homepage des Landes Niederösterreich im NÖ Atlas können Abflussbereiche abgerufen werden (HQ30, HQ100, HQ300). Die Darstellung eines Abflussbereiches mit einer dreihundertjährlichen Wahrscheinlichkeit wird vom Land als Restrisi-kobereich beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung mit einem HQ300 keine exakte Wiedergabe eines Restrisikobereiches ist. Dieser sei jedoch zu berücksichtigen und es sollen Schadensreduktionsmaßnahmen in diesen Bereichen gesetzt werden.13  Dementspre-chend stehen für die örtliche Raumplanung Kartenmaterialen (Abflussplan, Gefahrenzonenplan) zur Verfügung, aus denen Restrisikobereiche für die Berücksichtigung in der Planung entnom-men werden können.  Geht man von der in Fachliteratur am häufigsten angeführten Definition von Risiko (s. Kap. 2.1) und der daraus abzuleitenden Definition von Restrisiko aus, müsste in einer Darstellung auch das Schadensausmaß bzw. die Folgen auf die Umwelt und Siedlungsstrukturen  deutlich abzulesen sein.14 Die BWV versucht das Schadensausmaß je nach vorhandenem oder nichtvorhandenem Hochwasserschutzdamm unterschiedlich darzustellen. Dies ist jedoch eine allgemeine Unter-scheidung und bezieht sich auf wasserbaulich gesetzte Maßnahmen. Dahinterliegende Sied-lungsstrukturen werden außer Acht gelassen. In planlichen Darstellungen der Schutzwasserwirt-schaft (Abfluss- und Gefahrenkarten) handelt es sich generell um die Abflussdarstellung, die als Restrisikobereich bezeichnet wird. Die Bezeichnung Restrisiko ohne Bezugnahme auf mögliche Schäden ist demnach zu hinterfragen. Daraus lassen sich nach wie vor Ungereimtheiten über den komplexen Begriff erkennen. Die Empfehlung einer Berücksichtigung ohne rechtliche Verankerung lässt im planerischen Ent-wicklungsprozess einen großen Spielraum zu. Da das Ermessen der örtlichen Raumplanung vor-rangig auf Gemeindeebene stattfindet und die Definitionen und Gebote zu Restrisiko relativ                                                            10 Vgl. RUDOLF-MIKLAU 2009, S.129 11 vgl. BMLFUW 2016b, S. 19 12 vgl. RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012, S. 194   13 vgl. NOE.GV.AT 2017b, online  14 Vgl. BMLFUW 2016a, S. 6 u. 17ff. 



1  Einleitung        4 offen sind, ist die Berücksichtigung von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Womöglich sorgt diese grundlegende Heterogenität im Verständnis von Restrisiko für wenig Beachtung in der örtlichen Planung. Demnach wäre die Kommunikation einer einheitlichen Definition von Restrisiko eine wichtige Basis für eine bestmögliche Berücksichtigung. 1.2 Forschungsfrage  Basierend auf einer Erstliteraturrecherche und festgehalten durch die oben angeführte Thematik leitet sich folgende Forschungsfrage für diese Masterarbeit ab:  I Welche Bedeutung hat Restrisiko auf Basis des integralen Hochwassermanagement der-zeit für die Raumplanung und wie soll die zukünftige Berücksichtigung aussehen?    Wegen der unterschiedlichen Gesetzgebung der Bundesländer in der Raumplanung wurde Nie-derösterreich als Schwerpunkt der Betrachtung ausgewählt. In weiterer Folge werden ausge-wählte Gemeinden in der Marchfeldregion für die Analyse auf örtlicher Ebene untersucht.   Zur Klärung dieser Forschungsfrage ist es von Nöten, folgende weitere Unterfragen hinsichtlich Restrisiko zu klären: i. Wie sieht die derzeitige Berücksichtigung auf überörtlicher15 und örtlicher Ebene aus?  ii. Bieten die derzeitigen Darstellungsmöglichkeiten eine gute Grundlage für raumplaneri-sche Abwägungen?   1.3 Forschungsdesign Einer der Hauptgründe, der zur Erlassung der EU-Hochwasserrichtlinie führte, ist es eine Mini-mierung des Hochwasserrisikos zu erzielen.16 Die Raumplanung strebt an, das Schadenspotential in Verbindung mit Hochwasser bzw. Naturgefahren niedrig zu halten. Dementsprechend ist eine Risikominimierung auch im Sinne der Raumplanung. Die Berücksichtigung von Restrisiko kann einen wesentlichen Beitrag einer Minimierung leisten. Nicht zuletzt im 2015 veröffentlichten Hochwasserrisikomanagementplan kommt dem Thema Restrisiko im Hochwassermanagement mehr Beachtung zu. Eine klare Positionierung der Raumplanung und Raumordnung zu Restrisiko gewinnt daher vermehrt an Bedeutung. Die Notwendigkeit einer Klärung des Umgangs mit Rest-risikobereichen wird auch in der FloodRisk Evaluierung angesprochen. Bis jetzt liegen in keinem Bundesland konkrete Bestimmungen dafür im Raumordnungs- bzw. Baurecht vor.17 Abgeleitet aus der Forschungsfrage liegt der Neuwert der Arbeit in der zusammenfassenden Wiedergabe                                                            15  Anm.: überörtlich = regional oder bundeslandweiter Bezugsrahmen  16 Vgl. HWRL 2007  Vorwort (3) 17 vgl. HELMUT; HABERSACK, SCHOBER, BÜRGEL, & ET AL. 2015, S. 83 



1  Einleitung        5 der derzeitigen Berücksichtigung von Restrisiko und Empfehlungen für den  zukünftigen Umgang mit Restrisiko für die einzelnen raumplanerischen Ebenen.   Nach erster Sichtung der Literatur sowie diverser gesammelter Vorkenntnisse zu Hochwasserri-siko durch Lehrveranstaltungen und Gesprächen mit fachkundigen Personen18, ergaben sich für die Autorin einige Annahmen zu Restrisiko. Folgende Annahmen sollen im Laufe der Diplomar-beit auf deren Validität geprüft werden: 19   1. Restrisiko wird häufig eher als Restgefährdung verstanden. 2. Hochwasser über einem HQ100 werden in Österreich als Restrisiko verstanden. 3. Restrisiko wird auf Bundesebene in erster Linie diskursiv und informell behandelt, ge-wann aber in den letzten Jahren mehr an Bedeutung.  4. Die Zusammenarbeit von Raumplanung und Schutzwasserwirtschaft macht eine Berück-sichtigung von Restrisiko in der Praxis möglich. 5. In der überörtlichen, aber vor allem in der örtlichen Raumplanung kommt Restrisiko we-nig zu tragen, weil kein eindeutiges Berücksichtigungsgebot existiert und die Siedlungs-entwicklung dadurch eingeschränkt wäre.   Diese Annahmen bilden indirekt das Grundgerüst zur Vorgehensweise der Arbeit und tragen im Wesentlichen zur Klärung der Forschungsfrage bei. Sie werden daher durch folgende Kapitel geklärt und im fünften Kapitel noch genauer diskutiert. Der Aufbau der Diplomarbeit ergibt sich folgendermaßen: Die im Alltag vermischten Begrifflichkeiten von Restrisiko oder Restgefahr werden anhand einer theoriebasierten Literatur in dieser Arbeit klar definiert und bilden die Ausgangsbasis für die weitere Analyse (Kapitel 2). Um herauszufinden, wie und in welcher Form die derzeitigen Fach-bereiche der Raumplanung und der Wasserwirtschaft Restrisiko behandeln, werden diverse re-levante Grundlagen ‚gescreent‘ (Kapitel 3). Diese ersten drei Kapitel bilden den theoretischen Teil der Arbeit. Anschließend folgt der empirische Teil.  Um Erkenntnisse aus der Planungspraxis zu gewinnen, wird in Kapitel 4 die Marchfeldregion in Niederösterreich genauer beleuchtet. In weiterer Folge werden vier ausgewählte Gemeinden in der Marchfeldregion anhand von Dammbruchszenarien genauer untersucht. Die Visualisierun-gen der Überflutungsszenarien werden mit kartographischen Zielbestimmungen der Raumpla-nung verschnitten. Daraus ergeben sich konkrete Erkenntnisse inwiefern eine Berücksichtigung von Restrisikobereichen für die Ausweisung von Entwicklungsgebieten in einer Gemeinde ziel-                                                           18 Anm.: Personen der Wasserwirtschaft (BWV, WLV,..), Raumplaner und Bürgermeister 19  vgl. YIN 2001, S.80 



2  Perspektiven zu Restrisiko        6 führend ist. Basierend auf dieser Analyse der Planungstheorie und -praxis lassen sich für die Raumplanung Empfehlungen bzw. eine Strategie zur Berücksichtigung von Restrisiko ableiten.  Die Empfehlungen sind vor allem an die örtliche bzw. überörtliche Raumplanung gerichtet, be-rücksichtigt aber auch die nötige Zusammenarbeit verschiedener AkteurInnen in diesem Bereich. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Koordination mit der Schutzwasserwirtschaft.  In dieser Arbeit wird zur Abgrenzung folglich neben der Raumplanung und Raumordnung die Schutzwasserwirtschaft als Fachdisziplin im Vordergrund stehen. Für Analysen auf örtlicher Ebe-ne wird aufgrund der gewählten Gemeinden auf rechtliche Gesetzgebungen und Bestimmungen der Schwerpunkt auf das Bundesland Niederösterreichs gesetzt. Ein weiterer Schritt hin zu einem einheitlichen Verständnis des Begriffes Restrisiko im Hochwas-serrisikomanagement, einer Minimierung des Risikos und eine klare Verankerung für den Um-gang mit Restrisiken in der Raumplanung stehen dieser Arbeit zum Ziel. Der Fokus auf einen interdisziplinären Ansatz mit langfristigen Planungsmaßnahmen im Sinne des integralen Hoch-wassermanagements und des Restrisikokreislaufs spielt eine wesentliche Rolle für einen nach-haltigen Lösungsansatz und wird daher als Paradigma dieser Arbeit angesehen. 2 Perspektiven zu Restrisiko Für eine bessere Verständlichkeit des zentralen Begriffes Restrisiko dieser Diplomarbeit, ist es notwendig zuvor den Begriff Risiko mit Unterscheidung zur Gefahr zu beleuchten. Prinzipiell wird Risiko in dieser Arbeit stets in Bezug zu Hochwasser verwendet. Die Herleitung der Definitionen aus der Fachliteratur dient einer klaren Abgrenzung der Arbeit und bildet den Kontext, unter diesem Restrisiko aus raumplanerischer Sicht in den folgenden Kapiteln diskutiert werden soll. Im Sinne des integralen Hochwassermanagements werden anhand des Risikokreislaufs die Auf-gaben der Raumplanung im Bereich Restrisiko und die notwendige Kooperation mit Schutzwas-serwirtschaft geklärt.   2.1 Risiko und Gefahr  Im alltägigem Gebrauch der Begriffe Risiko und Gefahr zeigt sich keine Unterscheidung bzw. herrscht keine allgemein einheitliche Definition, die eine Unterscheidung ermöglicht. Diese Er-kenntnis ergibt sich für die Autorin einerseits auf Basis des erlernten Vorwissen zum Thema Na-turgefahrenmanagement (Vorlesungen, Fachliteratur von Rudolf-Miklau,…) und bestätigte sich andererseits durch Befragungen lokaler BewohnerInnen und Bürgermeister in der Marchfeldre-gion.  In der deutschsprachigen Fachliteratur kann vor allem in Hinblick auf Naturgefahren für die bei-den Fachbegriffe eine sinngemäß einheitliche Definition festgestellt werden.  



2  Perspektiven zu Restrisiko        7 In Bezug zu Hochwasser versteht man unter Gefahr vielmehr nur die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt. Im Gegensatz dazu verknüpft der Begriff Risiko diese Eintrittswahr-scheinlichkeit mit Auswirkungen die beim Auftreten eines Hochwassers entstehen können.20 Das PLANAT, das als Teil des schweizerischen Umweltbundesamtes für Planungen hinsichtlich Naturgefahren zuständig ist, habt eine Definition für Risiko formuliert. Risiko ergibt sich dem-nach, aus dem entstehenden Ausmaß und der Wahrscheinlichkeit eines möglichen Schadens, der durch ein Naturereignis auftreten kann. 21  Auch der Experte für alpine Naturgefahren und Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung  in Österreich Dr. Rudolf-Miklau führt in seiner Lite-ratur eine ähnliche Definition an. In seiner Literatur ‚Naturgefahrenmanagement in Österreich‘ bezeichnet er die allgemein gehaltene Definition zu Risiko als „die Möglichkeit eines Schadens oder Verlustes als Konsequenz eines bestimmten Verhaltens oder Geschehens“. 22 Für ein einheitliches Verständnis über Risiko in Europa hat auch die im Jahr 2007 erschienene Hochwasserrichtlinie gesorgt. Risiko wird darin folgendermaßen definiert:  „…Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und der hoch-wasserbedingten potenziellen nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten.“23  Auf diese Definition haben die Gesetzgebungen der einzelnen Staaten in der EU ebenfalls zu basieren. Erst durch den Mensch und seiner geschaffenen Umwelt und Sachgüter besteht ein Risiko in Verbindung mit Hochwasser. Aus ökologischer Sicht sind Hochwasser vielmehr als Teil der natürlichen Vorgänge im Wasserkreislauf zu sehen, die zur Veränderung der Lebensräume und zur Geschiebeverlagerung und nicht als Zerstörungselement zu betrachten sind. Sie haben daher keine zwingend negativen Auswirkungen auf die Natur selbst und stellen für diese kein Risiko dar. 24 Bei einem Kongress im Jahr 2012 der Forschungsgesellschaft Interpraevent wurde das Thema Hochwassermanagement diskutiert. Eines ihrer Ziele ist ein internationaler Austausch über Na-turgefahren. Für solche Symposien ist ein einheitliches Grundverständnis von Risiko nötig. Im Kongressbericht wird klar, dass auch hier die zuvor angeführten Definitionen für Risiko als Aus-gangsbasis angenommen wurden.25 Im anglo-amerikanischen Raum können die Begriffe Risk und Hazard mit Risiko und Gefahr gleichgesetzt werden. Durch Arbeiten amerikanischer Universitä-ten zum Thema Hochwasser ist eine klare Unterscheidung ihrer Bedeutungen und somit einer Übereinstimmung mit der Definition in Europa zu erkennen. 26                                                             20 vgl. PATT & JÜPNER 2013, S. 652 u. 659 21 vgl. PLANAT 2013, S.4 22 RUDOLF-MIKLAU 2009, S.3 23 Kap. I Art. 2 Abs. 2 HWRL 2007,  24 vgl. PLANAT 2013, S.11 25 Vgl. STICKLER, SEREINIG, GREIVING, FLEISCHHAUER, & FIRUS 2012, 1ff 26 Vgl. PINTER, HUTHOFF, DIERAUER, REMO, & DAMPTZ 2016; vgl. LUDY & KONDOLF 2012 



2  Perspektiven zu Restrisiko        8 Die ersten gesetzlichen Regelungen in Österreich zum Thema Gefahren in Verbindung mit Hochwasser wurden im Zuge der Novellierung des Forstgesetzes im Jahr 1975 gesetzt. Konkret wurde der Gefahrenzonenplan als Instrument für staatliche Institutionen ins Leben gerufen.27 Diese öffentlich gemachte Gültigkeit des Gefahrenzonenplans als Instrument manifestiert  einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der österreichischen Planungskultur.28 Rund 20 Jahre später rückte der Begriff Risiko in Zusammenhang mit Naturereignissen immer mehr in den Mit-telpunkt und führte zu einem Wandel in der Sichtweise. An der bisherigen Beachtung von Gefah-ren wurde kritisiert, dass sie eine zu eindimensionale Denkweise sei. Risikokultur soll eine Dis-kussion auf unterschiedlichen Ebenen erzielen, da es sich bei ihr um eine Querschnittsmaterie handelt. Interdisziplinarität und langfristig vorrausschauende Planung sind dazu wichtige Schlagworte, die im Zuge des Risikokreislaufs nochmals genauer behandelt werden (s. 2.3). Be-sonders die schweizerische Plattform für Naturgefahren nahmen mit ihrer Niederschrift von der ‚Gefahrenzonenabwehr zur Risikokultur‘ eine Vorreiterrolle im deutschsprachigen Raum zum Thema ein. 29 Dieser Forderung der Planung und Politik folgte im Jahr 2002 auch Österreich. Un-ter den verschiedenen Naturgefahren lag der Fokus in Österreich auf Hochwasser. Als Grund sei dazu das Auftreten mehrerer Hochwasserkatastrophen in der Vergangenheit mit großen Schä-den genannt.30  Im Synthesebericht Flood Risk I wurden einige Ziele der Risikokultur formuliert. Wesentliche Aspekte sind demnach eine Risikominimierung und die Akzeptanz von Restrisiken.31 2.2 Restrisiko In der deutschsprachigen Literatur 32lässt sich ein übereinstimmendes Verständnis zur Definition eines Restrisikos feststellen. Ein Restrisiko besteht demnach aufgrund folgender drei Aspekte. Überlastfall Die Schutzmaßnahmen werden im Regelfall nicht auf ein potentielles Höchsthochwasser ausge-legt, zumal dies nicht in einem effizienten Kostenverhältnis mit der Schadensvermeidung steht. Wenn daher bei einem Hochwasserschutzdamm, der auf ein HQ10033 ausgelegt ist, ein Hochwas-ser mit einer geringeren Eintrittswahrscheinlichkeit auftritt, das somit einen höheren Durchfluss aufweist, fließt das Wasser über die Dammoberkante hinweg. Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines sogenannten Überlastfalls hängt von der Bemessungswahrscheinlichkeit der Schutzmaß-nahme ab.   Technisches Versagen                                                            27 Vgl. ROLAND 2005, S. 25 28 Anm.: s. Begriffsdefinitionen: Planungskultur  29 Vgl. HÖFERL 2010, S. 20; vgl. PLANAT 1998 30 BMLFUW [HRSG.] 2006, S. 7 31 Vgl. BMLFUW 2004, S.145 32 (PLATE 2002, MERZ 2006, RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012 und H. P. NACHTNEBEL & APPERL 2015) 33 Anm.: s. Begriffsdefinitionen: HQXY 



2  Perspektiven zu Restrisiko        9 Eine weitere Ursache für das Eintreten eines Schadens und daher für ein Restrisiko kann das technische Versagen der Hochwasserschutzinfrastruktur sein. Ein Versagen kann bereits vor dem Erreichen eines Überlastfalles eintreten. Neben einem Dammbruch kann dies auch ein nicht funktionierendes Pumpwerk oder eine Blockade einer Überströmstrecke eines Schutzsystems sein.34 Prinzipiell ist die Wahrscheinlichkeit eines Restrisikos von Alter und Wartung, Art der Schutzmaßnahme sowie der Intensität eines Hochwassers abhängig.  Menschliches Versagen Zudem besteht ein Restrisiko auch durch menschliches Versagen. Davon kann beispielsweise gesprochen werden, wenn nötige Sanierungen oder bei Hochwassergefahr die Dammverteidi-gung verabsäumt werden und ein mögliches Bauwerksversagen zu spät erkannt wird. Fehlein-schätzungen, falsche/keine gesetzte Maßnahmen oder Nichterkenntnis fallen auch unter diesen Aspekt. Die folgenden Hochwasserbeispiele aus Österreich schildern die drei Ursachen nochmals genau-er. 2.2.1 Definitionstheorie festgemacht an Beispielen Das Hochwasser im Oberpinzgau 2005 an der Salzach löste mehrere Dammbrüche aus. Die un-tenstehende Abbildung veranschaulicht einen Damm, auf dem ein Zuggleis verläuft, der gebro-chen ist. Die Situation demonstriert den Fall eines Restrisikos aufgrund technischen Versagens.     
 Abb. 1 Dammbruch Rettenbach/Salzach in Mittersill 2005 (Quelle: Lebensministerium, Land Salzburg 2012 S.7)                                                            34 Anm.: s. Begriffsdefinitionen:  Überströmstrecke  



2  Perspektiven zu Restrisiko        10 Ein Großteil der Ortschaft Mittersill wurde bei diesem Ereignis überschwemmt und mehrere Häuser standen bis zu 1,5m unter Wasser.35 Die Überflutungen der Siedlungsbereiche waren aber nicht nur Folge des Dammbruchs. Einige Gebäude befanden sich im HQ30 Bereich, die durch das Hundertjährliche Hochwasser überflutet wurden. Ein Hochwasserschutz mit Ausbau-höhe eines HQ100 wurde erst im Jahr 2009, nach der starken Überschwemmung, umgesetzt. 36 Das Bauprojekt wurde durch diverse Widerstände der Grundeigentümer über fast 20 Jahre hin-weg verhindert.37  
 Abb. 2 Überfluteter Ort Mittersill (Quelle: Mair F., Land Salzburg o.J., S. 7) Die damals vorhandenen Dämme waren nicht für ein Hundertjährliches Hochwasser ausgelegt und schützten auch nicht das gesamte Ortsgebiet. Beim Hochwasservorfall 2005 der Salzburger Gemeinde sind sowohl ein technisches Versagen, als auch ein Überlastfall als Restrisikofaktoren zu nennen.  Die Überspülung eines Hochwasserschutzdamms führt zu starken Belastungen, wodurch in wei-terer Folge der Damm Gefahr läuft zu brechen. Daher tritt im Falle eines Überlastfalls bei Hoch-wasser oftmals zusätzlich ein Dammbruch auf. 38 Die Aufnahme (s. Abb. 3) aus dem Jahr 2013 vom Donauhochwasser in Grein demonstriert den drohenden Überlastfall gut. Die mobilen Hochwasserschutzwände sind für ein HQ100 ausgelegt. Glücklicherweise stieg der Wasserpegel nicht mehr weiter an, wodurch eine Überflutung des Siedlungsbereichs ausblieb. 39                                                             35 Vgl. BMLFUW 2009, S.232 36 Vgl. LOIZL [HRSG.] 2012, 6 37 Vgl. VOITHOFER 2014, S. 6&7 38 Vgl. AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG 2008, S. 31 39 Vgl. BMVIT 2013, S.180 



2  Perspektiven zu Restrisiko        11 Besonders das Hochwasserereignis von Mittersill zeigt, dass die drei genannten Möglichkeiten eines Restrisikos meist gemeinsam auftreten. Liegen alle drei Fälle als Ursache vor, ist die Wahr-scheinlichkeit für eintretende Hochwasserauswirkungen umso höher.   
 Abb. 3 Mobile Hochwasserschutzwände kurz vor Überlastfall in Grein (Quelle: Kermer 2013, http://www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=6599) In der Schweiz wird Restrisiko im Gegensatz zu den drei Definitionsmerkmalen durch zwei Hauptmerkmale beschrieben. Bereits im Jahr 1998 wurde ein Arbeitspapier des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft, Eidgenossenschaft Forstdirektion (Heutige BAFU) veröffentlicht, worin Restrisiko definiert wird. 40 Der Institution nach setzt sich Restrisiko aus folgenden beiden Aspekten zusammen:  - bewusst akzeptierten Risiken und - falsch beurteilten oder nicht erkannten Risiken 41  Sowohl die zuvor genannten Beschreibungen aus der Literatur als auch die der Schweiz sind im-mer unter der Rahmenbedingung von Schutzmaßnahmen definiert. Die Definition der BAFU ist im Vergleich allgemeiner gehalten, da sie sich nicht nur auf Hochwasser bezieht sondern generell auf Naturgefahren.  Ein Akzeptiertes Restrisiko besteht aufgrund eines bestimmten Ausbauziels einer Schutzmaß-nahme. Alle Hochwasser darüber, die einen Schaden verursachen, werden daher in Kauf ge-nommen. Über eine genauere Risikobewertung mit einer Kosten-Nutzen-Analyse wird in der Schweiz das Schadensausmaß abgewogen und die dazu nötige Ausbauhöhe für eine Schutzmaß-                                                           40  Vgl. BUWAL 1998, S.7 41  PLANAT 2009, S.419 



2  Perspektiven zu Restrisiko        12 nahme ermittelt.42 Als Hilfe zur Orientierung welche Handlungen am besten gesetzt werden soll-ten, wenden die AkteurInnen in der Schweiz eine Schutz-Ziel-Matrix an.  Die Schutz-Ziel-Matrix sorgt für ein einheitliches Verständnis zur Festlegung eines Schutzziels. Ein konkretes Ausbauziel wird aber immer von mehreren Faktoren beeinflusst wodurch sich nur ein Bereich für Restrisiko definieren lässt. Grundlegend ist, dass das Ausbauziel so festgelegt werden soll, sodass der Nutzen größer ist gegenüber den Kosten und Beeinträchtigungen der Umwelt.43 Zu den Faktoren zählen die räumlichen Standortgegebenheiten, die Interessen der mitwirkenden AkteurInnen sowie die Verhältnismäßigkeit (potentielle Schadensausmaß vs. Schutzausbauziel).44  Der in der Matrix dargestellte rote Bereich „fehlender Schutz“ kann als Restrisiko bzw. akzeptier-tes Risiko verstanden werden.    
                                                            42 Vgl. PLANAT 2009, Teil B 43 vgl. PATT & JÜPNER 2013, S.353 44 Vgl. LEUTWILER 2017, Email 



2  Perspektiven zu Restrisiko        13 
 Abb. 4 Schutzzielmatrix (Quelle: BWG [HRSG.] 2001, S. 18) In Österreich kann man ein Hundertjährliches Hochwasser als Schwelle zwischen akzeptiertem Restrisiko und vermeidbarem Risiko sehen. Bis zu diesem Schutzmaß (abgesehen von bestimm-ten Ausnahmen) wird die Errichtung vom Staat gefördert. 45 Das akzeptierte Risiko, das zugleich als Restrisiko zu verstehen ist, umfasst sowohl den Überlastfall (Hochwasser > Ausbauhöhe), als auch ein mögliches technisches Versagen.46 Warum gerade HQ100 als Schwellenwert fungiert, begründete die Abteilung für Wasserbau des Landes Niederösterreich wie folgt: „Ein Schutz vor äußerst seltenen Ereignissen (größer als HQ100) ist nicht realisierbar; zum einen ist er unfinanzier-bar zum anderen bleibt stets ein Restrisiko“.47  Der finanzielle Aspekt trägt also einen wesentlichen Beitrag für einen nachhaltig geplanten Hochwasserschutz bei. Je höher der Hochwasserschutzbau ausgelegt ist, desto höher sind auch die Kosten für die Errichtung. Ein errichteter Damm mit hohem Bemessungsereignis könnte im Falle eines Dammversagens unter Betrachtung eines längeren Zeitraums (ca. 40 Jahre) höhere Kosten entstehen lassen, als er durch Schutz vor Überschwemmungen einspart. Überlegungen zur Rentabilität und Ausbauhöhe sollten sich jedoch nicht nur auf monetäre Bewertungen be-schränken. Für eine gesamtheitliche Betrachtung bilden Personenschäden ein wichtiges Kriteri-um. Dazu stellt sich vorweg die Frage, ob die Konsequenzen eines Hochwassers von der Gesell-schaft getragen werden können oder ob es Sicherheitsmaßnahmen in Sinne von Schutzbauten benötigt.48 In der Regel werden in Österreich neue Schutzmaßnahmen für ein HQ100 umgesetzt. Es existieren aber einige Hochwasserschutzeinrichtungen mit einer höheren Dimensionierung. Sie wurden zum Teil schon einige Zeit vor dieser einheitlichen Auffassung und gesetzlichen Regelungen er-richtet. An der Donau zählt dazu zum Beispiel die Stadt Wien deren Schutzanlage für ein Hoch-                                                           45 Vgl. RIWA-T BWV 2016, S. 18; vgl. WBFG 1985 46 Anm.: s. Begriffsdefinitionen: Überlastfall 47 AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG in HÖFERL 2010, S.82 48 Vgl. PLANAT 2009, Teil A S. 39 



2  Perspektiven zu Restrisiko        14 wasser über einem HQ1000 ausgelegt ist. Die hohe Einwohnerdichte der Bundeshauptstadt war mitunter ausschlaggebender Einflussfaktor für die Festlegung des Ausbauziels in den 70er Jah-ren. 49  Aufgrund zu weniger Retensionsbereiche als Ausgleichsflächen, ist der Hochwasserschutz der stromabwärts liegenden Region Marchfeld ebenfalls weit über einem HQ100 dimensioniert. 50 Das zweite Kriterium, das von der Plattform für Naturgefahren (PLANAT) formuliert wurde, be-steht eigentlich aus zwei Teilaspekten. Einerseits nicht erkannte und andererseits falsch beur-teilte Hochwasserrestrisiken. Sie lassen sich der vorhergehenden Definition der Literatur „menschliches Versagen“ zuordnen. Als nicht erkanntes Restrisiko, lässt sich im Allgemeinen der Irrglaube des absoluten Schutzes verstehen, der durch das Bestehen einer linearen Schutzmaß-nahme wie einem Damm vermittelt werden kann. Die Wahrnehmungen der noch bestehenden Risiken variieren aufgrund des subjektiven Empfindens in der Bevölkerung.51 Durch zwei wesent-liche Aspekte kann jedoch das Bewusstsein sensibilisiert sein. Einerseits durch erlebte Hochwas-serereignisse, wo ein Dammbruch oder eine Überlastfall einzutreten drohte bzw. eintrat. Dabei sei auf den Wasserspegel beim Hochwasser in Grein, der die Schutzwände fast überschritt, zu verweisen (s. Abb. 3). Am größten ist dieses Bewusstsein immer unmittelbar nach einem Ereignis und nimmt über die Jahre wieder ab; ähnlich geltend wie für Hochwassergefahren im Allgemei-nen.52 Andererseits trägt auch die bewusste Kommunikation der zuständigen Betreiber, der Verwaltung, der Politik und Medien wesentlich zur Wahrnehmung von Restrisiken in der Bevöl-kerung bei. Ob und wann eine Kommunikation von den Institutionen stattfindet oder nicht hängt stark von AkteurInnen und PolitikerInnen ab.53  In wissenschaftlichen Artikeln und Studien, die sich mit Restrisiken und einer Bewusstseinsbil-dung befassen, wird  stets darauf hingewiesen, dass das Leistungsvermögen eines Schutzbaus nur beschränkt möglich ist. Als Beispiel sei dieses Statement eines amerikanischen Ingenieurs mit Hochwasserfachexpertise zu nennen: “Es soll niemand glauben, dass man sicher ist, weil man hinter einem Damm wohnt. (Galloway, 2005). Oder um es auf den Punkt zu bringen: Es  gibt zwei Arten von Schutzdämmen…die die versagt haben und die die versagen werden.“54  Restrisiken können aber auch als erkannt deklariert sein, wie das Beispiel der Gemeinde Mitters-ill zeigt. Man wusste schon seit langer Zeit über die hohe Überflutungsgefahr (teilweise bereits bei HQ30) Bescheid. Aber durch Widerstände mancher Grundeigentümer, von denen Grund-stücksteile für das Projekt der Hochwasserschutzmaßnahmen benötigt wurden, zögerte sich die                                                            49 MA45 2017, S. 2 50 Vgl. VIADONAU [HRSG.] 2015, S.15 51 vgl. BMLFUW 2004, S.118; vgl. BEWOHNERINNEN Marchfeldregion, Interview 2017  52 vgl. HEIMERL 2014, S.20ff 53 Vgl. vgl. SCHICKER, Interview 2017 54 vgl. Martindale and Osman, 2010 in: PINTER ET AL. 2016, S.133 



2  Perspektiven zu Restrisiko        15 endgültige Umsetzung der Bauleitplanung über Jahre hinweg hinaus. 55 Dies zeigt, dass ein Be-wusstsein über ein Restrisikos sehr wohl vorhanden sein kann, jedoch durch Uneinigkeiten in Umsetzungsprozessen von Hochwasserschutzmaßnahmen der Schritt zu einer Risikominimie-rung hinausgezögert werden kann, ehe ein weiteres Ereignis mit hohen Schäden auftritt. Dem-entsprechend sieht die Autorin den Aspekt der Nichterkenntnis, wie vom PLANAT formuliert, hier zu eng gegriffen. In der Evaluierung der FloodRisk Untersuchungen wird auf mögliche Ursa-chen hingewiesen, die zu einer Verzögerung oder nach wie vor ausstehenden Umsetzung be-stimmter Empfehlungen führten. Als mögliche „Barrieren“ werden dazu der Mangel an finanziel-len oder personellen Mitteln, gesetzliche Komplexitäten oder Widersprüche bzw. Meinungsver-schiedenheiten betroffener Organisationen und Fachbereichen genannt. 56  Falsch erkannte Restrisiken können der Beschreibung einer Fehleinschätzung gleichgesetzt wer-den. Ein aktuell relevanter Aspekt, der womöglich auch zu Fehleinschätzungen des potentiellen Restrisikos führen kann, ist die Veränderung des Klimas. Der Temperaturanstieg und die Ver-schiebung von Niederschlägen führten zu einer Häufung der Hochwasserereignisse.57 In Öster-reich stiegen die Ereignisse in den letzten 30 Jahren über 20% an. Vor allem Gebiete nördlich des Alpenhauptkamms sind von einer Veränderung und Häufung an Hochwasserereignissen gekenn-zeichnet. 58 Diese Erkenntnisse wurden anhand einer Studie auf Basis des Berücksichtigungsge-bots der EU-Hochwasserrichtlinie im Auftrag des Ministeriums für Österreich ermittelt. 59 Jüngst wurde eine weitere einschlägige Studie eines internationalen Teams unter Leitung des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie der Technischen Universität Wien veröffentlicht, die diese Fakten bestätigt.60 Im österreichischen Wasserrechtsgesetz wird die Veränderung des Kli-mas ebenfalls durch mehrere Paragraphen behandelt.61 Im Hochwasserrisikomanagementplan wird das Maßnahmenpaket M03: „Einzugsgebietsbezogene Konzepte und Planungen zur Ver-besserung des Wasser- u. Feststoffhaushaltes“  als Beitrag zur verbesserten Klimaanpassung verstanden. 62 In Bayern gibt es hingegen bereits seit 13 Jahren eine weitaus direktere gesetzli-che Regelung zur Berücksichtigung des Klimawandels als Kumulationsfaktor bei Hochwasser. Zur Risikoanpassung wird bei Schutzbauten ein Aufschlag von 15% der Durchflussmenge eines be-stimmten Bemessungsereignisses miteinkalkuliert.63                                                                55 Vgl. VOITHOFER 2014, S. 6&7 56 vgl. HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S.10 57 Vgl. HORNYIK 2011, S. 79 58 Vgl. BMLFUW 2016a, S. 160  59 Vgl. HWRL, Art. 4, 14 u. 16 60 vgl. BLÖSCHL ET AL. 2017, S. 1ff 61 Vgl. WRG 2017, § 55i Abs. 4, § 55k Abs. 6 u. § 55l Abs. 7 62 Vgl. BMLFUW 2016a, S.63 63 Vgl. H. P. NACHTNEBEL & APPERL 2015, S. 14; vgl. LAWA [HRSG.] 2014, S.5 



2  Perspektiven zu Restrisiko        16 2.2.2 Hangwasser und Grundwasserhochstand als potentielle Restrisiken Überschwemmungen können mehreren Ursachen als Anschwellen des Wasserpegels von Flüs-sen zu Grunde liegen. Weitere Ursachen sind Starkregenereignisse oder der Grundwasserhoch-stand und damit verbundene Überlastungen von Kanalisationssystemen.64 Starkregenereignisse können als punktuelle Hochwasser, unabhängig vom Flusssystem auftreten und zu Über-schwemmungen führen. Der Klimawandel könnte Teil der Begünstigung für zukünftig vermehr-tes Auftreten von Starkregenereignissen sein. Es gibt bis jetzt keine verbindliche Berücksichti-gung für die Planung. Von Seiten der BWV in Niederösterreich wird jedoch derzeit an dem The-ma und möglichen Methoden zur Erkennung und Berücksichtigung von gefährdeten Bereichen gearbeitet und bei Bedarf Hangwasserkarten erstellt. 65 Mit Hilfe von hydrologischen Darstellungen und örtlichen Erfahrungen sollen diverse Maßnah-men gesetzt werden können. Für die Berücksichtigung in der Raumplanung wird empfohlen in der Siedlungsentwicklung Gefährdungsbereiche zu meiden und Festlegungen bzw. Auflagen im Bebauungsplan zu setzten. 66 Bei Problemen mit Hangwasser bieten die Regionalstellen der Ab-teilungen für Wasserbau und die Landwirtschaftskammer Beratungsmöglichkeiten für Gemein-den an. 67  Restrisiko besteht in Verbindung mit Starkregenereignissen und unter vorhergehender Definition dann, wenn konkrete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr von Hangwasserüberschwemmungen gesetzt wurden. Die baulichen Schutzmaßnahmen sind meist Mauerwerke wie Leitwände, Re-tensionsbecken oder -mulden. Straßen mit einem Gefälle können baulich so ausgeführt werden, damit größere Wassermengen bei Starkregen kontrolliert abfließen. Da die Berücksichtigung dieser Naturgefahr im Vergleich zu anderen noch relativ jung ist (vor allem administrativ), wird hier im Allgemeinen nur von einer Gefahr bzw. von Risiken, aber nicht von Restrisiken gespro-chen. Dementsprechend sind bauliche Schutzmaßnahmen in Bezug auf Starkregenereignisse im Vergleich nicht so etabliert wie bei Flüssen. Grund dafür ist unter anderem auch, dass sich Über-schwemmungsbereiche durch Starkregenereignissen im Vorhinein schwer prognostizieren lassen und überall auftreten können. Die meisten Hangwasserkarten werden punktuell dort erstellt, wo bereits Erfahrungen mit Überschwemmungen vorlagen bzw. diese vermutet werden. 68 Von Restrisiken bei Grundwasserhochstand kann dann gesprochen werden, wenn baubehördli-che Auflagen für Gebäude festgelegt wurden. Solche Bauauflagen sind beispielsweise eine ge-wisse Mindesthöhe von Kellerfenstern oder die Umsetzung einer dichten Wanne bei Kellerge-schoßen.69 Oftmals wird bei Hochwassern das verzögerte Auftreten von Grundwasserhochstän-                                                           64 Vgl. PATT & JÜPNER 2013, S. 6&7 65 Vgl. WINKLER 2016, Folie  2 66 Vgl. LAND NÖ - GRUPPE WASSER 2016, S. 2ff; LAND NÖ - GRUPPE WASSER o.J., S 11 67 Vgl. NOE.GV.AT 2017a 68 Vgl. WINKLER 2017, Interview 69 Vgl. RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012, S. 240 u. 241 



2  Perspektiven zu Restrisiko        17 den nicht bedacht. Im Jahr 2002 kam es als Folge des Hochwassers im Tullner Feld zu solchen Überschwemmungsproblemen. 70 2.2.3 Restrisiko im österreichischen Planungskontext Der Begriff Restrisiko kam in Österreich zeitgleich mit Hochwasserrisiko als Diskursthema auf. Eine wesentliche Ursache dafür war unter anderem auch das im Jahr 2002 auftretende Hoch-wasser, bei dem Schutzmaßnahmen, die bis HQ100 ausgelegt sind, überflutet wurden. 71  Bis Dato waren zwei verschiedene Definitionen, die ein überbleibendes Risiko zum Ausdruck bringen un-ter Fachkreisen in Gebrauch. Einerseits wurde oft von einem ‚erhöhtem Risiko‘ gesprochen und meint dabei konkret ein Hochwasser, das über einem HQ100 liegt. Daher ein Hochwasser mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit. Andererseits wird der Begriff Restrisiko im Zusam-menhang mit bestehenden Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet.72 Um mögliche Unklar-heiten zu vermeiden, wurde in der aktuellen RIWA-T der Bundeswasserbauverwaltung von 2016 der Begriff ‚erhöhtes Risiko‘ durch Restrisiko ersetzt. Ein Hochwasser über einem HQ100 fällt da-her auch unter die Bezeichnung Restrisiko. Lediglich in der RIWA-T der Bundeswasserstraßen-straßenverwaltung (=BWS), die allerdings noch aus dem Jahr 2010 stammt, wird neben Restrisi-ko von einem erhöhtem Risiko gesprochen. 73 Für das integrierte Katastrophenmanagement wurde im Jahr 2011 eine ÖNORM mit Begriffsde-finitionen herausgegeben. „Ziel dieser ÖNORM ist es, bei allen zur Mitarbeit im Katastrophen-management berufenen Behörden, Einsatzorganisationen und Einrichtungen – insbesondere auch bei jenen aus Forschung, Lehre und Wirtschaft – ein einheitliches Verständnis … zu errei-chen,...“74 Darunter wurde auch eine Definition für Restrisiken festgelegt (ÖNORM S 2304).75 Die Definition beläuft sich auf das verbliebene Risiko nach Umsetzung von Schutzmaßnahmen. Sie entspricht der zu Beginn des Kapitels zusammengefassten Definition.   2.2.4 Restrisiko im europäischen Kontext Um einen gesamteuropäischen Eindruck zum Thema Restrisiko zu erhalten wurden stichproben-artig noch einzelne Länder auf deren Definitionen untersucht. Im Unterschied zu Österreich als Binnenland kommt in vielen europäischen Ländern zu Hochwasser neben Fließgewässer auch die Überflutungsgefahr durch Meere hinzu. Trotz anderer Bedingungen bei Küstenüberschwem-mungen liegt eine allgemeine Definition, die sowohl auf fluviale wie küstenbezogene Restrisiken zutreffen, vor. Die Regierung des vereinigten Königreichs hat einen Leitfaden zu Hochwasserrisi-ken und Küstenänderungen - „Flood risk and coastal change“ erstellt, der vor allem der lokalen                                                            70 vgl. NEUHOLD & NACHTNEBEL 2012, S. S.327 71 Vgl. HÖFERL 2010, S.30 u. S.82 72 Anm.: s. Begriffsdefinitionen: Schutzmaßnahmen  73 Vgl. HACKL 2017, Email; BWS 2010, S. 17 74 ÖNORM 2011, S.3 



2  Perspektiven zu Restrisiko        18 Planung dient. Restrisiko wird darunter genau definiert. Wie in den zuvor beschriebenen Defini-tionen wird der Begriff nur im Zusammenhang mit gesetzten Schutzmaßnahmen gegen Über-schwemmungen verwendet. Es wird auf ein Versagen oder einen Überlastfall eines Dammes hingewiesen. Ein menschliches Versagen wird nicht direkt angesprochen. Hingegen fallen unter deren Definition auch Starkregenfälle und dadurch erzeugte Überlastungen von Kanalsystemen. 76  Für Frankreich scheint von der Regierung keine allgemeine Definition für Restrisiken zu beste-hen. Auch in planerischen Darstellungen werden nur Hochwasserrisiken behandelt. 77  In einer Studie aus dem Jahr 2016 werden die Ziele zur Risikominimierung durch Umsetzung eines Hochwasserrisikomanagementplans auf Basis der Hochwasserrichtlinie in Dänemark un-tersucht. Das Ergebnis zeigt, dass Ziele und Maßnahmen hinsichtlich eines akzeptierten Risikos nicht bzw. kaum vorhanden sind. Nur in zwei von insgesamt 19 evaluierten Gemeinden, wurde eine Art Mindesthöhe für Schutzmaßnahmen festgelegt. Prinzipiell fehlt es derzeit sowohl noch an Erfahrungen im Umgang als auch an einem Handlungsrahmen für akzeptierte Risiken auf überregionaler Ebene in Dänemark.78  In der Hochwasserrahmenrichtlinie ist für die Kategorisierung von Überflutungen nur ein Hoch-wasser mittlerer Wahrscheinlichkeit konkret angegeben. Hochwasser mit einer niedrigen bzw. hohen Wahrscheinlichkeit kann von den einzelnen Staaten selbst festgelegt werden.79 In der Übersichtstabelle des Danube Flood Risk Management Plan, der für das Einzugsgebiet der Donau erstellt wurde, können die unterschiedlichen Festlegungen entnommen werden.   Land Mittlere  Wahrscheinlichkeit Niedrige  Wahrscheinlichkeit Deutschland HQ100 HQ1000/1,5 x HQ100 Österreich HQ100 HQ300 Tschechien HQ100 HQ500 Slowakei HQ100 HQ1000/sehr gefährliches HW Ungarn HQ100 HQ1000 Kroatien HQ100 HQ1000  ohne Hochwasser-schutzfunktion Slowenien  HQ100 HQ500                                                                                                                                                                              75 Vgl. ÖNORM 2011, S.4ff  76 Vgl. GOV.UK 2014, online § 41 & 42 77 Vgl. SCARWELL, SCHMITT, & SALVADOR 2013; vgl.BAS-RHIN.GOUV.FR 2014, online 78 Vgl. JEBENS, SORENSEN, & PIONTKOWITZ 2016, S. 5 & 6 79 Kap. III Art. 6 Abs. 3b HWRL 2007 



2  Perspektiven zu Restrisiko        19 Serbien HQ100 HQ1000 Bosnien-Herzegowina HQ100 HQ500 Bulgarien  HQ100 HQ1000 Rumänien  HQ100 HQ1000 Ukraine  HQ10-20 HQ100-200 Moldawien HQ10-20 HQ100 Tab. 1 National festgelegte Hochwasser mittlerer und geringer Wahrscheinlichkeit (Quelle: ICPDR 2015, Eigene Erstellung) Die meisten Länder haben für eine mittlere Wahrscheinlichkeit ein HQ100 definiert. Lediglich in der Ukraine und in Moldawien liegt ein mittleres Hochwasser bei einem HQ10-20. Nachdem diese Staaten nicht Teil der EU sind, ist die HWRL nicht rechtskräftig verbindlich. Betrachtet man die nationalen Bestimmungen eines  Hochwassers mit geringer Wahrscheinlich-keit, variieren die Festlegungen viel mehr. Sie reichen von einem HQ100 bis zu einem HQ1000. Die Mehrzahl der Flusseinzugsstaaten der Donau hat das gering wahrscheinliche Hochwasser für ein HQ1000 definiert. Österreich liegt mit einem HQ300, das zugleich als Restrisiko deklariert wird im Vergleich im niedrigen Bereich. 80 2.3 Aufgaben und Zuständigkeiten anhand des (Rest)-Risikokreislaufs Der integrale Ansatz im Hochwassermanagement beruht auf einem Austausch verschiedener Fachdisziplinen. Eine systematische Absprache zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und techni-schen Bereichen ist für eine effiziente Aufgabenverteilung zielführend. Die Idee eines diskursiven fachübergreifenden Ansatzes ist es eine bestmögliche Risikominimierung zu erreichen. Die An-wendung dieser Idee als Instrument wird auch „Risk Governance“ genannt, nachdem Hochwas-sermanagement nicht nur durch öffentliche Organe stattfinden soll.81 Der Risikokreislauf (Abb. Abb. 5) trägt im Wesentlichen als Visualisierung des Gesamtprozesses rund um Hochwasser als Hilfestellung dazu bei. 82    Anhand des Risikokreislaufes lassen sich dieses Zusammenwirken der verschiedenen Disziplinen und die nötigen Maßnahmen im Hochwassermanagement ablesen. Es sei jedoch angemerkt, dass der Kreislauf als eine vereinfachte Darstellung der komplexen Abläufe zu verstehen ist und nur zu einer Orientierung dient. Eine haarscharfe Abgrenzung der Teilschritte und Maßnahmen besteht in der Realität nicht. Im deutschsprachigen Raum hat der Risikokreislauf in Verbindung mit Hochwasser einen hohen Stellenwert. Die einzelnen Handlungsfelder des Hochwasserrisi-                                                           80 vgl. ICPDR 2015, S. 12 81 vgl. PERLINGER 2016, S.20 



2  Perspektiven zu Restrisiko        20 komanagementplans, der zugleich Teil der nationalen Umsetzung der Hochwasserrichtlinie ist, basieren auf dem Kreislauf.83 Dieses Kapitel soll Aufschlüsse zu Restrisiko und dessen Einordnung in den Risikokreislauf sowie die damit verbundenen Zuständigkeiten geben.    2.3.1 Beschreibung des Hochwasser-Risikokreislaufs Für die Teilschritte Einsatz, Instandsetzung, Wiederaufbau, Prävention & Vorsorge mit ihren jeweiligen Maßnahmen liegen in der Literatur größtenteils übereinstimmende Beschreibungen vor. Zusätzlich werden die Schritte meist noch in Phasen gegliedert. Diese Phasen variieren von zwei bis zu vier Kategorisierungen. In der angeführten Darstellung werden die Teilschritte zusätz-lich noch in zwei übergeordnete Phasen eingeteilt. Teilweise gibt es auch Unterteilungen mit bis zu vier Phasen (Ereignis, Bewältigung, Regeneration & Prävention). Die beiden Phasen Bewälti-gung und Vorbeugung, die sich durch ein Hochwasserereignis und dem Wiederaufbau untertei-len, erschienen in Betrachtung von Restrisiko als ausreichend. 84  
 Abb. 5  Risikokreislauf (Eigene Erstellung auf Basis von Kanonier 2014, Rudolf-Miklau 2009, Kruse 2010, Flood Risk II 2009)                                                                                                                                                                              82 Vgl. NEUMAYER 2012, S.13 83Vgl. BMLFUW 2016a, S.31 in SWOBODA 2016, S.27 84 vgl. RUDOLF-MIKLAU 2009, S.50 



2  Perspektiven zu Restrisiko        21 Der hier angeführte Risikokreislauf (Abb.5) ist somit als zusammenfassende Darstellung auf Basis verschiedener Literaturquellen zu sehen. Weil die Raumplanung in der Phase der Vorbeugung tätig ist, wird hier nur auf die beiden Teilschritte Prävention und Vorsorge genauer eingegangen.  Hochwasser galt lange Zeit als Hauptzuständigkeit der Schutzwasserwirtschaft. Die Hochwasser-ereignisse ab dem Jahr 2002 in Österreich und die daraus entstandenen Floodrisk-Projekte und Berichte I & II brachten die Erkenntnis, dass auch andere Disziplinen mit Schwerpunkt auf Pla-nung, wie die Raumplanung und die Katastrophenschutzplanung wichtige Schlüsselfunktionen im Risikomanagement einnehmen.85 Für ein erfolgreiches Management sind vor allem auch der Weg des Austauschs und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig.86  Unter den Teilschritt Vorsorge fallen alle Maßnahmen, die für eine optimierte Bewältigung und Abwicklung nach Eintritt eines Hochwassers nötig sind. Dazu zählt beispielsweise die Bewusst-seinsbildung in der Bevölkerung, dass ein Restrisiko besteht und trotz Schutzeinrichtungen ein-treten kann. Eine weitere Vorsorgemaßnahme ist die Erstellung eines Katastrophenmanage-mentplans zur Koordinierung der Einsatzkräfte. Es handelt sich dabei um die Festlegung der Ab-läufe im Falle eines Restrisikoeintritts.87  Maßnahmen die zeitlich gesehen bereits zuvor gesetzt werden sind der Prävention zuzuordnen. Der Prävention wird im Risikokreislauf großer Stellenwert beigemessen, weil sie mit ihren lang-fristigen Maßnahmen am meisten zu einem nachhaltigen Management beitragen kann. Idealer-weise sollte der Kreislauf und der Handlungsprozess bei der Prävention beginnen und nicht erst nach Lösungswegen gesucht werden nachdem es zu einem Ereignis kam. Deswegen gibt es auch Darstellungen wo die Prävention oben mittig vom Kreislauf angegeben wird. 88   Das Ziel mögli-che Hochwasserrisiken zu minimieren und klein zu halten wird durch Monitoring, Maßnahmen der Raumplanung und Schutzwasserwirtschaft sowie Gesetzen und Verordnungen verfolgt. Un-ter finanzielle Vorsorgemaßnahmen wird unter anderem der Abschluss eines Versicherungs-schutzes von Privatpersonen verstanden. Sie soll betroffene BürgerInnen bei Schäden durch Hochwasser monetär entlasten.  Hydrologie, Geomorphologie etc. sind Fachdisziplinen die für laufende Beobachtung der Was-serkreisläufe und Hochwassergeschehnisse zuständig sind (vgl. Maßnahme Monitoring). Mes-sungen und Beobachtungen finden zwar zeitlich gesehen in allen Teilschritten statt. Datenauf-nahmen wie Wasserpegelstände sind aber vor allem schon vor Hochwasserereignissen wichtig, um beispielsweise Prognosen aufgrund statistischer Erhebungen anstellen zu können.89 Monito-                                                           85 Vgl. NEUMAYER 2012, S. 27&28 86 Vgl. BMLFUW 2004; BMLFUW 2009 87 Vgl. RUDOLF-MIKLAU 2009,  S. 51 u. S. 193 88 vgl. BMLFUW [HRSG.] 2006, S.10ff 89 Vgl. BMLFUW.GV.AT 2016, online 



2  Perspektiven zu Restrisiko        22 ring ist auch im Sinne einer laufenden Überprüfung des Zustandes von Schutzdämmen gemeint. Dadurch kann die Aufrechterhaltung der Schutzwirkung des Dammes gewährleistet werden.90  Zur Prävention gehört auch die Erlassung von Gesetzen und Normen bezüglich Hochwasser. Auf die einzelnen formellen und informellen Regelungen wird im Zusammenhang mit Restrisiko im folgenden Kapitel 3 genauer eingegangen. Die Mehrzahl der Gesetze und Regelungen im Rah-men von Hochwasser betreffen die Schutzwasserwirtschaft, aber auch in der Raumordnung und Raumplanung gibt es Bestimmungen. Beide Disziplinen wollen mittels präventiver Planung die Intensität und Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen gering halten. Im engeren Sinn ist es ihnen ein Anliegen den Siedlungsraum vor Überschwemmungen zu bewahren, wodurch eine Zusammenarbeit von Raumplanung und Schutzwasserwirtschaft äußerst wichtig ist.  2.3.2 Wechselbeziehung  Schutzwasserwirtschaft und Raumplanung Zu den schutzwasserwirtschaftlichen Maßnahmen der Prävention zählen hier einerseits die Auf-gaben der Flussregulierung und - wie bereits erwähnt - der Schutz des Siedlungsraumes durch lineare Schutzmaßnahmen wie Dämme oder mobile Hochwasserschutzwände. Diese Aufgaben können seit jeher als grundlegende Ziele der Disziplin angesehen werden. Im Zeichen der Zeit wurden die Aufgaben mit ökologischen Renaturierungsmaßnahmen und Retensionsbereichen ergänzt. Außerdem entwickelten sich die Betreuungsbereiche weg von einer gebietskörperlichen mehr hin zu flusseinzugsbezogenen Betrachtung. Es wurde daher wieder mehr Bedacht darauf gelegt den Flüssen ihren natürlichen Raum zu geben und nicht die Siedlungsentwicklung unein-geschränkt zuzulassen im Irrglauben, dass durch technische Schutzmaßnahmen die Hochwasser keinen Einfluss auf den Siedlungsraum mehr nehmen können. 91 Andererseits liegen präventive Planungsmaßnahmen der Schutzwasserwirtschaft in der Erstel-lung von kartographischen Darstellungen wie Abflussplänen, Gefahrenzonenpläne oder Risiko-karten.92 Für die dazu notwendigen Untersuchungen sind wiederum Erhebungen durch Monito-ringmaßnahmen maßgeblich. Gleichzeitig dienen die Pläne als wichtige Entscheidungsgrundla-gen für die Raumplanung zur Lenkung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung in möglichst gefahrenfreien Bereichen. Die Berücksichtigung von Gefahrenzonen und die Kennzeichnung von HQ100-Abflussbereichen in Flächenwidmungsplänen sind im Raumordnungsgesetz (ROG) von Niederösterreich beispielsweise geregelt. 93 Passive Schutzmaßnahmen wie eine nachhaltige Lenkung der Siedlungsentwicklung unter dem Aspekt von Überschwemmungen, sind der Errich-tung von linearen/technischen Schutzmaßnahmen zu priorisieren. Eine Risikovermeidung mittels Freihaltung von gefährdeten Bereichen ist idealerweise deswegen zu bevorzugen, weil  die Er-richtung und Erhaltung von Dämmen oder mobilen Schutzmaßnahmen finanziell gesehen viel                                                            90 Vgl. ÖWAV 2017, Entwurf S. 48 91 Vgl. BWG [HRSG.] 2001, S. 49 92vgl. RUDOLF-MIKLAU 2009, S.133 93 Vgl. NÖ ROG 2017 §15 



2  Perspektiven zu Restrisiko        23 kostspieliger ist und weitaus größere Eingriffe in die Umwelt darstellen. 94 Besonders die laufen-den Kosten in der Erhaltung und Sanierung fallen hoch aus.95 In der nicht fachpolitischen Wahr-nehmung werden lineare Schutzmaßnahmen als effektivere Lösung gesehen. Der Lösungsansatz einer Freihaltung vor Schutzmaßnahmen ist aber gerade bei bereits vorhandenen Siedlungsräu-men nur bedingt möglich. Ein linearer Schutz ist in solchen Fällen in Realität leichter umzusetzen, als das Risiko beispielsweise durch Absiedlungsmaßnahmen zu verringern. Denn Absiedlungs-maßnahmen stoßen bei der betroffenen Bevölkerung meist auf Widerstand und sind schwer durchzusetzen.96   Grundsätzlich liegt also die Hauptaufgabe der Raumplanung in einer ‚schadensbegrenzenden Nutzungsordnung‘97, die eine Wechselwirkung mit der Schutzwasserwirtschaft im Bezug zu Hochwasser herstellt. 98 Passive Maßnahmen der Prävention können in der Raumplanung durch drei wesentliche Tätigkeiten erreicht werden: 
• Berücksichtigung der Hochwassergefährdungen und -risiken bei Festlegungen der Raum- und Flächennutzung 
• Aktiver Beitrag zu integrierten Schutzstrategien zB.: Bereitstellung von schutzwirksamen Flächen  
• Gefährdungs- und Risikopotenziale durch vorausschauenden Steuerungsmaßnahmen ge-ring zu halten 99 Mittels administrativer Instrumente wie dem Flächenwidmungsplan und dem örtlichen Entwick-lungskonzept ist es möglich dementsprechend zu handeln. Weitere wichtige Vorkehrungen zur Risikominimierung können im Bauwesen gesetzt werden. Dies umfasst vor allem bauliche Maß-nahmen im Objektschutz durch Bauauflagen. 100 2.3.3 Tätigkeitsfelder der Raumplanung bezüglich Restrisiko Diese drei Tätigkeitsfelder können auch für Restrisiko ausgelegt werden. Eine Berücksichtigung, nach erster Maßnahmenmöglichkeit kann ein Bauverbot oder mögliche Bauauflagen in Restrisi-kobereichen sein. Im zweiten Punkt ist allgemein gemeint, dass für nötige schutzwasserwirt-schaftliche Maßnahmen Flächen ausgewiesen werden. Dies können zum Beispiel Retensionsflä-chen sein. Entlang eines Schutzbaus (vor allem landseitig) muss für nötige Sanierungsmaßnah-men und Erkundungen des Zustandes immer eine Erreichbarkeit gegeben sein. Daher ist es ziel-führend einen Schutzstreifen festzulegen. Dieser Bereich kann im Sinne des Restrisikos verstan-                                                           94 Vgl. BWG [HRSG.] 2001, S. 49 95 Vgl. BMLFUW 2009, S. 91 96 Vgl.RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012, S.450 97 WEBER o.J., S. 14 98 Vgl. WEBER o.J., S. 14 99 Vgl. RUDOLF-MIKLAU 2009, S. 109 



2  Perspektiven zu Restrisiko        24 den werden, weil durch die Ermöglichung einer Dammwache das Restrisiko gering gehalten werden kann.101 Im Kontext der dritten Tätigkeitsmöglichkeit kann das Problem des bereits in der Thematik erwähnten ‚safe-development-pardox‘ genannt werden.  Die Raumplanung sollte durch vorrausschauende Maßnahmen bei Errichtung von Hochwasserschutzbauten verhindern, dass das Restrisiko zunimmt. Bestimmte sozio-ökonomische Entwicklungen können eine Zunah-me des Restrisikos begünstigen. Neue Hochwasserschutzmaßnahmen zeichnen sich durch lau-fende Entwicklungen einer verbesserten Technik aus. Dies suggeriert eine Zunahme der Sicher-heit, wodurch die angrenzenden Bauflächen eine Aufwertung erfahren. Eine Intensivierung der Nutzung dieser Flächen durch Neubauten führt wiederum zu einem Anstieg des Schadenpoten-tials und somit des Restrisikos. Die nachstehende Grafik schildert die einzelnen Entwicklungs-schritte eines solchen Szenarios. Maßnahmen zur Minimierung von Risiken können folglich im Extremfall genau das Gegenteil bewirken indem die Risiken durch Neubauten wieder anstei-gen.102  
 Abb. 6 Ökonomische Wirkungsumkehr bzw. safe-development-paradox (Quelle: Seifert 2002 in Wol-ter-Krautblatter et. al. 2016)                                                                                                                                                                               100 vgl. SUSANNE 2002, S. 545 101 vgl. VIADONAU [HRSG.] 2015, S.59 102 Vgl. WOLTER-KRAUTBLATTER, RIMBÖCK, HAFNER, & WANGER 2016, S. 177u. 178;  



2  Perspektiven zu Restrisiko        25 Für das Phänomen des safe-development-paradox gibt es mehrere Bezeichnungen. In einem wissenschaftlichem Artikel von Interpraevent, eine internationale Forschungsgesellschaft für Naturgefahren, wird ein solches Szenario als ‚Ökonomische Wirkungsumkehr‘ bezeichnet. Im Gegensatz zum ‚safe-development-paradox‘, der die gesamte Sicherheit im Sinne von Restrisiko betont, hebt der Begriff ‚Ökonomische Wirkungsumkehr‘ den monetären Wert und die Auswir-kungen eines neuen Damms auf die Attraktivität von Bauland hervor. 103 Betrachtet man diese Wirkungsprozesse mehr aus raumplanerischer Sicht, so lassen sich diese auch als ‚Bebauungs-Verbauungs-Spirale‘ bezeichnen. Prinzipiell weist dieses Phänomen auf den Klärungsbedarf der rechtlichen Gegebenheiten bzw. auf die Notwendigkeit einer vermehrten Berücksichtigung in planerischen Maßnahmen hin. Die Auswirkungen seltener Ereignisse werden teilweise nicht weiter überprüft oder hinterfragt und als akzeptiertes Risiko hingenommen. 104 In der Literatur von Davoudi werden der Klimawandel und die Berücksichtigung in der Raumplanung themati-siert. Ähnlich der Bezeichnung  ‚safe-development-paradox‘ wird von einem ‚Control paradox‘ und einem ‚escalator-effect‘ gesprochen.  Der ‚Control paradox‘ besagt eine räumliche Entwick-lung auf den eine weitere Hochwasserschutzmaßnahme folgt. Dieser Effekt setzt sich immer weiter fort wie ein Teufelskreis. Der ‚escalator-effect‘ beschreibt den Anstieg des (Rest)risikos aufgrund weiterer baulicher Entwicklungen. 105 Als Beispiel einer solchen Siedlungsentwicklung in der Realität sei die Gemeinde Gleisdorf in der Steiermark genannt. Im Jahr 1999 wurde ein Schutzbau mit einer Ausbauhöhe HQ100 an der Raab errichtet. Die Hochwasserschutzmaßnahmen dienten zur Risikoreduktion für 300 Gebäude. In den folgenden Jahren kam es zu einer intensiveren Nutzung des Hinterlands. Durch die neu ent-standenen Industriebetriebe stieg das Restrisiko wieder bedeutungsvoll an. 106                                                            103 Vgl. BURBY 2006, S.173; WOLTER-KRAUTBLATTER ET AL. 2016, S. 177u. 178 104 Vgl. KLAMPFER ET AL. 2016, S. 450 105 vgl. DAVOUDI 2009, S.198  106 Vgl. H. P. NACHTNEBEL & APPERL 2015, S. 13 



2  Perspektiven zu Restrisiko        26 
 Abb. 7 Entwicklungsszenarien des Restrisikos nach baulichen Maßnahmen (Quelle: Bundesamt f. Wasser & Geologie [HRSG.] 2001, S. 58) In der Grafik des Bundesamts für Wasser und Geologie der Schweiz werden die möglichen Ent-wicklungen eines Restrisikos im Zuge neuer technischer Hochwasserschutzmaßnahmen darge-stellt. Daraus ist gut erkennbar, dass das Restrisiko ohne raumplanerische Maßnahmen wieder dasselbe Ausmaß des Risikos vor den baulichen Maßnahmen annehmen kann oder dieses sogar übersteigt. Mittels raumplanerischer Maßnahmen ist es möglich, das Restrisiko dauerhaft zu stabilisieren.107 Solche raumplanerischen Maßnahmen können zum Beispiel nicht zulässige be-stimmte Nutzungen mit erhöhtem Schadenspotential oder wichtige Funktion im Katastrophen-fall sein. Solche Einrichtungen können beispielsweise Krankenhäuser oder Feuerwehrhäuser sein.108 Unter dem in der Grafik angeführten Objektschutz werden erteilte Bauauflagen gegen Hochwasser verstanden. In der Darstellung kommt der Objektschutz erst als ‚spätere Interventi-on‘ zu tragen. Bauauflagen könnten aber auch schon direkt nach der Umsetzung des Hochwas-serschutzes für neue Bauvorhaben als Bedingung zur Genehmigung gelten.  Mögliche Objektschutzmaßnahmen könnten demzufolge sein:  

• Festlegung einer bestimmten erhöhten Bodenoberkante für Erdgeschosse und Eingänge  
• Kellergeschoße mit einer Dichtwand  
• Verwendung von wasserunempfindlichen Baumaterialien  
• Rückstauklappen für die Kanalisation 
• Spezifische Bedingungen zur Lagerung von Heizmaterialien (Pellets) und Öltanks  
• Schutzvorrichtungen für Öffnungen wie Fenster oder Türen (temporär)109                                                             107 Vgl. BWG [HRSG.] 2001, S. 58 108 Vgl. WOLTER-KRAUTBLATTER ET AL. 2016, S.177 109 BWG [HRSG.] 2001, S.57 



2  Perspektiven zu Restrisiko        27 2.3.4 Interdisziplinäres Ziel der Definition und Stabilisierung eines Restrisikos  
 Abb. 8 Vorgehen um angestrebtes Sicherheitsniveau zu erreichen (Quelle: PLANAT 2013, S. 14) Die Nationale Plattform für Naturgefahren der Schweiz (PLANAT) führt zur Verhinderung einer weiteren Zunahme der Restrisiken eine Strategie an. Das heutige Risiko deutet darauf hin,  dass es (noch) nicht mit dem angestrebten und daher gewünschten Sicherheitsniveau übereinstimmt. Um es zu erreichen benötigt es integrale Hochwassermanagementmaßnahmen (hier: ‚integrale Massnahmenplanung‘), die durch den Risikokreislauf verdeutlicht wurden. Das heißt die inter-disziplinäre Planung mehrerer AkteurInnen steht im Vordergrund als Lösungsansatz. Auf Basis dieses Ansatzes kann in weiterer Folge das erreichte Sicherheitsniveau gehalten werden. Es wird dementsprechend bewusst vor Maßnahmensetzungen überlegt, in welchen Umfang die akzep-tierten Risiken (sprich Restrisiken) möglich sind. Es handelt sich also um Restrisiken die gesamt-gesellschaftlich getragen werden können. Das Anwachsen durch neue inakzeptable Risiken soll vermieden werden. 110 In der Praxis wird in der Schweiz mit Hilfe der Schutz-Matrix überprüft, ob Maßnahmensetzungen notwendig sind. Je nach räumlichen Gegebenheiten, mitwirkenden Ak-teurInnen und sozialen wie ökonomischen Aspekten variiert die Bestimmung eines akzeptierten Risikos. 111                                                              110 Vgl. PLANAT 2013, S. 13 u. 14 111 Vgl. LEUTWILER 2017, Email 



2  Perspektiven zu Restrisiko        28 2.3.5 Restrisikokreislauf Das einschlägige Grundwissen und die bisherigen Beschreibungen machen es der Autorin mög-lich, den Risikokreislauf für Restrisiko zu definieren. Für den Kreislauf wird vorausgesetzt, dass eine lineare Schutzmaßnahme vorhanden ist. Diese kann entweder ein Schutzdamm oder eine mobile Schutzwand sein. Die Interdisziplinarität spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Fokus der Analyse liegt jedoch wie bereits zuvor auf der vorrausschauenden Planung durch Prä-vention.  
 Abb. 9 Restrisikokreislauf (Quelle: Eigene Erstellung, 2017) In der Teilphase der Prävention werden sowohl raumplanerische, baurechtliche als auch schutz-wasserwirtschaftliche Maßnahmen gesetzt. Mittels Absprache und Zusammenarbeit der beiden Disziplinen soll das Restrisiko im Sinne eines akzeptierten Risikos bestimmt werden. Nötige Maßnahmen zur Erreichung und Einhaltung dieses Restrisikos sind zu setzten.  Der Teilschritt der Prävention sorgt wie beim vorhergehend beschriebenen Kreislauf bereits beschrieben für eine langfristige, nachhaltige und vorausschauende Planung.  Um das Restrisiko im Verständnis der Schadensauswirkungen möglichst gering zu halten werden Maßnahmen wie die Erstellung eines Sonderalarmplans, der Bewusstseinsbildung oder Versiche-rungen im Rahmen der Vorsorge gesetzt. Eine Evakuierung und das Aufstellen von mobilen Schutzwänden finden zeitlich gesehen unmittelbar vor einem Hochwasserereignis statt. Bei Eintritt eines Hochwasserereignisses ist es in erster Linie wichtig, den Damm durch Einsatz-kräfte zu überwachen. Bei Erkennen möglicher Bruchgefährdungen oder einem bereits zu hohen Wasserstand kurz vorm Überlastfall sind dementsprechende Maßnahmen zur Verhinderung 



2  Perspektiven zu Restrisiko        29 bzw. Hinauszögerung zu setzen. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, so kommt es wie in der Grafik ersichtlich wird, zu einem Versagen oder einem Überlastfall (=Ereignis). Darauffolgend finden Maßnahmen im Zuge der Teilschritte Instandsetzung und Wiederaufbau statt. Anhand des Restrisikokreislaufs wird ersichtlich, dass das Thema in Verbindung mit Hochwasser in allen Teilschritten und daher für alle Betroffenen Akteure relevant ist. Aus Aspekten der Nachhaltigkeit und im Sinne der langfristigen Planung wird aus Sicht der Raumplanung dem Teil-schritt der Prävention jedoch die größte Bedeutung angerechnet.  2.4 Zwischenfazit Im Zuge dieses zusammenfassenden Kapitels soll zum Zwecke der weiteren Analyse und Ausei-nandersetzung mit dem Thema eine klare Abgrenzung des Verständnisses von Restrisiko darge-legt werden. Von diesem Verständnis wird, wenn nicht explizit anders erwähnt, im Weiteren ausgegangen. Im nächsten Kapitel 3 wird im Zwischenfazit nochmals der Begriff resümiert, da das Verständnis auf Basis der Literatur von der Auslegung in der Praxis abweichen kann.  Die Definition eines Restrisikos bezieht sich in dieser Diplomarbeit explizit auf Restrisiko im Zu-sammenhang mit Hochwasser. Überschwemmungen durch Starkregenereignisse oder Grund-wasserhochstand und dazu mögliche Restrisiken werden nicht genauer behandelt. Einerseits würde dies den schlüssigen Rahmen dieser Arbeit beeinträchtigen und andererseits sind ver-hältnismäßig Restrisiken, die nicht einem Hochwasser zugrunde liegen, vernachlässigbar gering. Grund dafür ist, dass es kaum bauliche Schutzmaßnahmen vor allem gegen Starkregenereignisse gibt. Restrisiko wird immer in Verbindung mit bereits gesetzten Schutzmaßnahmen verstanden. Gäbe es diese nicht, so spricht man von einem Risiko im Allgemeinen. Kommt es zu einem Über-schwemmungsereignis im Zuge eines Restrisikos, so ist es auf einen Überlastfall, ein technisches oder menschliches Versagen zurückzuführen.  Diese drei Aspekte können ausschlaggebend sein, gemeinsam auftreten und eine Überschwemmung begünstigen. Begriffe wie ein ‚erhöhtes Risi-ko‘, das in Fachkreisen verwendet wurde aber als überholt gilt, wird in dieser Arbeit nicht ver-wendet. Aufgrund seiner Bedeutung kann er aber dem Restrisikobegriff zugeordnet werden. Von einem akzeptiertem (Rest-)risiko wird hingegen schon gesprochen. Dies betrifft aber nur die Einigung darauf, welches Hochwasser ab einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht mehr von einer Schutzanlage verhindert werden kann. Es betrifft somit kein Bauwerksversagen sondern bezieht sich lediglich auf einen Überlastfall. Auf ein menschliches Versagen wird in weiterer Fol-ge nicht mehr eingegangen, da es aus raumplanerischen Aspekten nicht beeinflussbar und daher nicht relevant ist.   Im Sinne einer präventiven Planung soll in Zusammenarbeit der Raumplanung und der Schutz-wasserwirtschaft ein akzeptables Restrisiko definiert werden. Ziel ist es dieses Restrisiko durch weitere Maßnahmen zu stabilisieren und langfristig gering zu halten. Ansonsten wären die ge-



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        30 setzten baulichen Schutzmaßnahmen nicht effizient in ihrer Wirkung. Solche Maßnahmen kön-nen sowohl schutzwasserwirtschaftlich (Instandhaltung des Dammes) als auch raumplanerische (Bauauflagen, Bauverbot,…) sein. Raumplanerische Präventionsmaßnahmen sind von großer Bedeutung, da die Lenkung der Siedlungsentwicklung einen wichtigen Beitrag als Ergänzung zu baulichen Schutzmaßnahmen leistet. Dadurch kann vermieden werden, dass ein ‚safe-development-paradox‘ entsteht und sich die Bebauung-Verbauungs-Spirale unkontrolliert wei-terentwickelt.    3 Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente Dieses Kapitel soll Aufschluss geben, ob und in welcher Form Restrisiko in diversen fachlichen, rechtlichen und planerischen Grundlagen behandelt wird. Wegen der Kompetenzzersplitterung für Hochwasser werden sowohl Grundlagen der Raumplanung als auch der Wasserwirtschaft untersucht. Diese beiden Disziplinen stellen, wie bereits im Forschungsdesign erläutert, den zentralen Ausgangspunkt der Arbeit dar. In Kapitel 3.1 werden Studien bzw. Instrumente unter-sucht, die nicht eindeutig einer der beiden Fachdisziplinen zuordenbar sind. Es werden in diesem Kapitel alle Erwähnungen zum Thema Restrisiko aufgearbeitet. Bezug wird jedoch schlussendlich nur auf Aspekte genommen, die für die Raumplanung und Schutzwasserwirtschaft im präven-tiven Sinn relevant sind.  Bevor jedoch die einzelnen Handhabungen zu Restrisiko anhand fachlicher und rechtlicher Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente untersucht werden können, benötigt es eine Erläuterung der österreichischen Rahmenbedingungen der Querschnittsmaterie Hochwas-ser (politisch, institutionell und rechtlich). Die Darstellung der Rahmenbedingungen, die sich aufgrund der Kompetenzzersplitterung als komplex herausstellt, wird in vereinfachter Form er-läutert, um ein grundlegendes Verständnis der Beziehungen, Abläufe und Zusammenhänge für Hochwassermanagement zu gewährleisten. Dementsprechend bildet die Darstellung der Zu-ständigkeiten (s. Abb. 10) vorwiegend die staatlichen Rahmenbedingungen ab, die für den prä-ventiven Hochwasserschutz relevant sind. Bereits in diesem Teilbereich ist die Komplexität der Verwaltungsstrukturen erkennbar. In Österreich wird Hochwassermanagement und der Schutz vor dieser Naturgefahr als öffentli-ches Interesse verstanden. Staatliche Maßnahmen und Leistungen werden jedoch nicht absolut, sondern dort wo Schutzvorkehrungen für den Einzelnen nicht mehr tragbar sind, gesetzt. Grund-legend kann man einen normierten, nutzungsabhängigen und risikoabhängigen Schutz für die Organisation des Hochwassermanagements, die ein Staat verfolgt, unterscheiden. Die Art des Schutzes, die in einem Staat als Schwerpunkt vorherrscht, ist von dessen politischer Kultur112 und                                                            112 Anm.: Begriffsdefinitionen: politische Kultur 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        31 der Organisation der Verwaltung abhängig. Der normierte Schutz trifft auf österreichische Hand-habungen und Regelungen zu. Demnach sind Schutzziele durch verbindliche Regelungen und Normen gesetzlich geregelt. Eine wichtige Grundvoraussetzung entsprechender Vorsorgeleis-tungen ist die Gleichbehandlung aller Gesellschaftsgruppen. Dies lässt sich als wesentliches Merkmal im Gegensatz zum nutzungsabhängigen und risikoabhängigen Schutzmodell feststellen. Zum Unterschied der klaren Regelung des HQ100-Schutzziels, in dessen Bereiche in Niederöster-reich beispielsweise ein Baulandwidmungsverbot vorgesehen ist, gibt es für Restrisikobereiche keine Normen.  Es zeichnet sich derzeit der Trend ab, BürgerInnen sowie andere nichtstaatliche Organisationen in die Planung und Entwicklung des vorbeugenden Hochwasserschutzes mehr einzubeziehen. Dieser Trend ist dem Prinzip des Risikokreislaufs (s. Kap. 2.3) zuzuschreiben, welcher in seiner Anwendung als Risk Governance bezeichnet wird und somit Teil des integralen Hochwasserma-nagements ist.113  3.1 Verwaltungsstruktur und Zuständigkeiten im präventiven Hochwasserschutz Dem Hochwassermanagement wird in der Bundesverfassung keine eigenständige Kompetenz zugeschrieben. Die normativen Schutzziele und gesetzlichen Regelungen umfassen mehrere Fachbereiche (Raumplanung und Schutzwasserwirtschaft im Fokus), die verschiedenen Materien wie dem Naturschutz, Forstwesen, Wasserwirtschaft etc. zuzuschreiben sind. Die Raumordnung, als wichtiger Bestandteil des präventiven Hochwasserschutzes im integralen Naturgefahrenma-nagement, ist nach Art. 15 B-VG in Gesetzgebung und Vollziehung auf Länderebene organisiert. Weil aber auch auf Bundesebene relevante präventive Planungsansätze im Hochwasserschutz durch die Fachmaterien angesiedelt sind, erstreckt sich der Bezugsrahmen von Bundesebene über Landesebene bis zur örtlichen Ebene und umfasst daher mehrere Gebietskörperschaften.114  In Abbildung 10 werden die zuständigen Organe und Gebietskörperschaften und deren Bezie-hungsgefüge dargestellt. Für deren Organisation und Zuständigkeiten im staatlichen Rahmen sind zusätzlich die Gesetzgebungen, die für das Hochwasserrisikomanagement relevant sind, angegeben. Die Gesetzgebungen und Verwaltungen stehen sowohl auf horizontaler Ebene als auch auf vertikaler Ebene im Zusammenhang. Die Abbildung stellt deren Beziehungsgefüge dar.   Die Europäische Union nimmt im österreichischen Hochwassermanagement und daher auf nati-onaler Ebene Einfluss. Die EU-Hochwasserrahmenrichtlinie baut auf die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) auf und ist in der nationalen Gesetzgebung, folglich im Wasserrechtsgesetz (WRG) ein-zugliedern. Zuständig für die Erstellung der Richtlinie ist die europäische Kommission.115                                                             113 vgl. RENN & SCHWEIZER 2009, S. 174; vgl. RUDOLF-MIKLAU 2009, S. 73 114 vgl. FLOH 2017, S. 6f; vgl. H. HABERSACK, BÜRGEL, KANONIER, & STIEFELMEYER 2010, S.130 115 vgl. SWOBODA 2016, S. 11 
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 Abb. 10 Relevante Zuständigkeiten des präventiven Hochwasserschutzes (Quelle: RUDOLF-MIKLAU; 2009 S.133; HÖFERL 2010 S. 12; Eigene Darstellung)  Die Organisation des Hochwasserschutzes in Österreich ist in drei verschiedene Zuständigkeits-bereiche unterteilt. Der Bundeswasserbauverwaltung (BWV) obliegt die Zuständigkeit sämtli-cher Gewässer. Für Gewässer, die als Wasserstraße genutzt werden ist jedoch das Bundesminis-terium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) mit der Bundesstraßenverwaltung (BWS) zuständig. Dazu gehören die Donau, March und die Thaya. Für Wildbäche ist wiederum die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) verantwortlich.116   Für alle drei Verwaltungseinheiten ist sowohl das Wasserrechtsgesetz als auch das Wasserbau-tenförderungsgesetz eine wichtige rechtliche Grundlage. Im WBFG werden die zur Verfügung stehenden Bundes- und Fondsmittel für den Wasserbau geregelt. Sie spielen eine wesentliche Rolle für Tätigkeiten im Hochwasserschutz und dem Hochwasserrückhalt.117 Für Planungen des Hochwasserschutzes beruft sich die BWV auf das Wasserrechtsgesetz. Die Aufgabenbereiche und Organisation der WLV sind hingegen im Forstgesetz geregelt. Beide Verwaltungen sind zwar im BMFLUW angesiedelt, die Ausführung von Maßnahmen der Privatwirtschaft ist jedoch ver-                                                           116 vgl. BMLFUW.GV.AT 2015, online  



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        33 schieden. Durch eine Übertragungsverordnung ist in der BWV die Durchführung von Tätigkeiten dem Landeshauptmann/der Landeshauptfrau übertragen. Somit nimmt die eigentliche Austra-gungsfunktion die jeweilige Landesdienststelle an. In der WLV bleibt die Maßnahmenausführung in der Kompetenz des Bundesministers. 118 Ein weiterer Unterschied der beiden Verwaltungen liegt in der räumlichen Bezugnahme. Die Sektionen der Wildbach- und Lawinenverbauung füh-ren ihre Planungen eher in Gemeindegebieten aus, wohingegen bei der BWV eher ein regionaler Bezug festgestellt werden kann.119    Die Bundeswasserstraßenverwaltung ist Teil des BMVITs und trägt die Verantwortung des Hochwasserschutzes an den in Österreich relevanten schifffahrtstauglichen Flüssen (s.oben).  Seit 1927 existiert die Donauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) die damals auf Basis eines Bundesgesetzes für Wien und Niederösterreich gegründet wurde. Als operativer Arm fungiert dazu die viadonau. Sie ist geschäftsführende Stelle der DHK und handelt somit in deren Auftrag. Seitens der DHK werden bauliche Vorkehrungen und Sanierungen im Hochwasserschutz getätigt. 120 Zu den seit 2002 beschlossenen Projekten zählt auch die Dammsanierung des Donau-Marchfeldschutzdammes, das Untersuchungsgebiet im nachfolgenden Kapitel 4.   Die nominelle Raumplanung findet auf Landesebene statt. Jede Landesregierung verfügt daher über eine Amtsstelle der Raumordnung. Prävention gegen Hochwasser wird in fast allen Bundes-ländern im Raumordnungsgesetz festgehalten. In Niederösterreich lautet die Zielformulierung beispielsweise: „Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung […durch] - Berücksichtigung vorhersehbarer Naturgewalten bei der Standortwahl für Raumord-nungsmaßnahmen“ (§1 Abs.2 Z1 lit i NÖ ROG). Somit verpflichtet sich die Raumplanung neben den eindeutig der Raumordnung zugeordneten Aufgabenbereichen auch fachplanerische Belan-ge der WLV und BWV zu berücksichtigen. Nach der Bundesverfassung (Art.118 Abs.3 Z9 B-VG) obliegt den Gemeinden ein „eigener Wirkungsbereich“. Dementsprechend steht der örtlichen Planung die Möglichkeit zu, präventive Schutzmaßnahmen im Hochwasserschutz zu berücksich-tigen. Von besonderer Bedeutung für die Raumplanung gelten zur Berücksichtigung von Hoch-wasser in der Planung und folglich in raumplanerischen Instrumenten, der Gefahrenzonenplan (WLV u. BWV) bzw. Abflussuntersuchungen (BWV). Die fachlichen Gutachten der Verwaltungen gelten erst dann als verbindlich, wenn rechtliche Berücksichtigungen im Raumordnungsgesetz bestehen. In Niederösterreich ist definiert, dass innerhalb von Abflussbereichen mit hundertjähr-lichem Hochwasser kein Bauland gewidmet werden darf.121 Der präventive Hochwasserschutz wird in allen Bundesländern, außer in Wien rechtlich für den Flächenwidmungsplan als Instru-ment geltend gemacht. Eine Berücksichtigung in örtlichen Entwicklungskonzept oder dem Be-                                                                                                                                                                             117 § 1 u. 3 WBFG 1985 118 vgl. FALTER 2009, S.56f; § 11 Abs. 1 ForstG u. § 102 Abs. 1 ForstG 119 vgl. HÖFERL 2010, S. 12 120 BMVIT.GV.AT 2015, online; KNOPF 2017, Interview 121 §15 Abs3 Z1 NÖ ROG 2017 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        34 bauungsplan liegt nicht vor, würden aber laut Prof. Kanonier ein Potential dazu bieten.122 Die Bauordnung als Gesetzgebung kann für präventive Schutzmaßnahmen ebenfalls relevant sein und ist in der Bauleitplanung und daher auf kommunaler Ebene zu berücksichtigen. 123 3.2 AkteurInnen im Hochwasserrisikomanagement neben der öffentlichen Hand Die eben aufgezeigte Organisation im Hochwassermanagement stellt die Situation der öffentli-chen Hand innerhalb Österreichs dar. Deren Aufgaben durch rechtliche Regelungen, die vorwie-gend verbindlich sind, festgelegt sind. Auf Basis des integrierten Risikomanagements tragen je-doch auch private Träger und staatsübergreifende Kooperationen, Institutionen, Forschungsein-richtungen, NGO‘s und das Normungswesen zu einer Risikominimierung bei. Eine wichtige Funk-tion hinsichtlich Hochwasser nimmt der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV) ein. Neben einem laufenden Fachmagazin mit aktuellen Themen wirkt er maßgeblich an der Erstellung von Leitfäden und Richtlinien mit.124 Dabei handelt es sich um einen bundesweiten Fachkreis der Wasserwirtschaft auf Basis eines gemeinnützigen Vereins. 125 Besonders im HWRM bedarf es einer Kooperation über die Verwaltungsgrenzen hinweg, da ge-setzte Maßnahmen an Flüssen Auswirkungen über die lokale Ebene hinaus haben (Ober- Unter-lieger126). In dem 2015 erstellten Risikomanagementplan stand in erster Linie das Flusseinzugs-gebiet als Betrachtungsrahmen für die Gefahrenermittlung von potentiell signifikanten Risikobe-reichen (APSFR) im Vordergrund. Schlüsselfunktion in der Koordination hatten dabei die interna-tionalen Kommissionen. Neben der Beteiligung an der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD od. ICPDR) ist Österreich auch Teil der Kommission für die Elbe (IKSE) und den Rhein (IKSR)127. Der thematische Schwerpunkt der seit 1994 bestehenden ICPDR liegt im politi-schen Agieren zur Erhaltung und der Verbesserung des Naturraumes und der Umwelt des Do-naueinzugsgebietes. Die Aufgabenbereiche sind jedoch breit gefächert und umfassen auch Hochwasserschutz. 128 Die ICPDR übernimmt die wichtige Rolle der Koordinierung zur Implemen-tierung der Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserrichtlinie im Donauraum. Die Kommissi-on erstellte einen Flood Risk Managementplan, der im folgenden Kapitel bezüglich Restrisiko unter die Lupe genommen wird. Für eine erfolgreiche Umsetzung der HWRL ist es von großer Bedeutung die Synergien der ICPDR mit der EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) zu nut-zen. Die Strategie wurde 2011 von der Europäischen Kommission mit diversen Stakeholdern                                                            122 vgl. HÖFERL 2010, S. 19 123 vgl. NEUMAYER 2012, S.80 124 vgl. BMLFUW 2009, S.204 125 vgl. OEWAV.AT o.J.,  online 126 Anm.:. s. Begriffsdefinitionen: Solidaritätsprinzip (nach HWRL) 127 Anm.: aufgrund des geringen Anteils an Rhein und die Elbe fällt Österreich nur Beobachterstatus zu (vgl. HWRMP, S. 8) 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        35 entwickelt. Sie dient zur besseren Koordination von Politik und Initiativen um Herausforderun-gen im Donauraum zu meistern. 129   Mit den Nachbarstaaten der Gewässer Drau, Mur, Donau, Inn und Rhein bestehen bilaterale Verträge zur Absprache und dem Austausch hinsichtlich wasserwirtschaftlicher Thematiken. Diese Grenzgewässerkommissionen bestehen teilweise schon über mehrere Jahrhunderte.130 Damit das Hochwasserrisiko für angrenzende Staaten bei Maßnahmensetzungen nicht zunimmt, dienen die Kommissionen als wichtige Austauschplattform.131       Neben den internationalen Kommissionen existiert auf multilateraler Ebene auch die Alpenkon-vention. Hochwasser zählt jedoch nicht zu deren behandelten Themengebieten. 132   In folgender Übersichtstabelle (s. Tab. 2) werden alle für den präventiven Hochwasserschutz potentiell relevanten Regelungen, Studien und Instrumente dargestellt. Welche Relevanz zur Beachtung von Restrisiko diese bieten, wird im vorliegenden Kapitel untersucht.  Neben den Fachkompetenzen Raumplanung und Wasserwirtschaft fallen jene, die nicht eindeutig einer der beiden Kompetenzen zuordenbar sind in die Kategorie kompetenzübergreifend.  Sie sind hier in grau dargestellt.  Alle relevanten Grundlagen und Instrumente wurden in der Tabelle nach ihrer räumlichen Wir-kungsebene gegliedert. Die präventiven Planungsinstrumente wurden nicht nach ihrer Zustän-digkeit, sondern nach dem angewandten Geltungsbereich eingeteilt. Gefahrenhinweiskarten (s. Kap. 3.4.3.1) werden für das gesamte Bundesland erstellt, wohingegen Gefahrenzonenpläne und Risikokarten meist nur für einzelne Gemeinden angefertigt werden. Aufgrund der auf drei Zu-ständigkeitsbereiche geteilten Verwaltungsorgane existieren drei verschiedene technische Richt-linien.                                                                                                                                                                               128 vgl. ICPDR 2009, S. 28 129 vgl. ICPDR 2015, S.16 u. 44 130 vgl. BMLFUW.GV.AT 2014, online 131 vgl. BMLFUW 2016a, S.10 132 Art. 2 RAHMENVONENTION 1991 
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 Tab. 2 Übersicht der rechtlichen & fachlichen Grundlagen sowie präventiven Planungsinstrumente 133 (Quelle: Eigene Erstellung; vgl. RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012 S.188; vgl. HÖFERL 2010, S. 12) Die für Restrisiko potentiell relevanten Grundlagen und Instrumente lassen sich in drei verschie-dene Kategorien unterteilen und bilden zugleich die Unterkapitel für Wasserwirtschaft und Raumplanung. Die fachlichen Grundlagen sind informelle Studien, die Ziele oder Leitfäden für den präventiven Hochwasserschutz anführen oder allgemein zur Wissensgenerierung der derzei-tigen Gegebenheiten für den fachlichen Austausch dienen (s. Arbeitsbehelf ÖWAV). Sie sind prinzipiell zielorientiert und hinterfragen kritisch die derzeitigen Gegebenheiten des Hochwas-sermanagements. Die fachlichen Grundlagen bieten demnach ein großes Potential für Neue-rungsansätze und Empfehlungen auch in Hinblick auf Restrisiko. Mit rechtlicher Wirksamkeit werden Grundlagen unter die Lupe genommen, die auf Normen und Gesetze aufbauen (Rechtli-che Grundlagen). Die dritte Kategorie präventive Planungsinstrumente umfasst alle Instrumen-te, die für Restrisiko relevant sein können. Der räumliche Bezug steht bei der Anwendung von                                                            133 Anm.: s. Abkürzungsverzeichnis Abkürzungen siehe Verzeichnis Nationaler Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP); Technische Richtlinie der Bundeswasserbauverwaltung (RIWA-T BWV); Technische Richtlinie für die Bunde Technische Richtlinien Für Die Bundeswasserstraßenverwaltung (RIWA-T BWS) 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        37 Instrumenten im Vordergrund. Sie werden für konkrete Gebiete wie einer Gemeinde oder einem Flusseinzugsgebiet angewendet. Die Visualisierung der Restrisikobereiche durch Kartendarstel-lungen kann eine analytische Funktion haben und zur allgemeinen Information dienen. Je nach rechtlichen Gegebenheiten dienen sie als verbindliche oder unverbindliche Hilfe für planerische Entscheidungen. Nach Neuhold und Nachtnebel können Instrumente des HWRMs auch im Kon-text einer Makro- Meso- und Mikroskala gesehen werden. Auf Makroebene werden Risikobe-wertungen für Gesamtösterreich, einem Bundesland oder dem Flusseinzugsgebiet gesetzt. Die APSFR-Gebiete dienten beispielsweise einer Voruntersuchung um Priorisierungsbereiche für Maßnahmensetzungen zu eruieren. Aufgrund des Umfangs leidet aber die Genauigkeit. Maß-nahmen für einzelne Regionen oder Gemeinden finden auf der Mesoskala statt. Zur Mikroebene zählen einzelne Ortschaften oder einzelne Objekte, die einer meist sehr umfangreichen Beurtei-lung unterzogen werden. 134 3.3 Kompetenzübergreifende Grundlagen und Instrumente Mit kompetenzübergreifenden Grundlagen sind Studien bzw. Instrumente gemeint, die weder der Wasserwirtschaft noch der Raumplanung eindeutig zuordenbar sind. In den FloodRisk-Studien werden im Zuge der fachlichen Erörterung des Hochwassermanagements mitunter auch Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen zu Restrisiko gegeben. Bei den beiden weiteren vor-gestellten Instrumenten und der Studie „Flüssevision“ liegt der Schwerpunkt auf Umwelt. In Ihrem Kontext bieten sie dem Thema Restrisiko ein Potential zur Berücksichtigung. Da keine relevanten rechtlichen Grundlagen oder präventive Planungen im untersuchten Kontext gege-ben sind, fällt dieses Unterkapitel hier weg. Herr DI Pamaroli, Örtlicher Sachbearbeiter der Abtei-lung Raumordnung und Regionalentwicklung des Landes Niederösterreich, sieht in einer strate-gischen Umweltprüfung (SUP) das Potential zur Berücksichtigung von Hochwasserrestrisiken. Im Entscheidungsprozess kann ein Standort innerhalb eines Restrisikobereichs möglicherweise schlechter bewertet werden. Andere Standortvorteile können diese Nachteile aber auch ausglei-chen.135  „Sofern nicht gesetzliche Regelungen und Verbote berührt sind, liegt die Entscheidungs-kompetenz darüber bei der jeweiligen Gemeinde.“136 Derzeit wird jedoch Restrisiko in einer SUP nicht berücksichtigt, wodurch in dieser Arbeit als präventives Planungsinstrument nicht weiter darauf eingegangen wird.                                                            134 vgl. NEUHOLD & NACHTNEBEL 2012, S. 327 135 vgl. PAMAROLI, Email 2017 136 PAMAROLI, Email 2017 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        38 3.3.1 Fachliche Grundlagen  3.3.1.1 FloodRisk Untersuchungen Um verbesserte Maßnahmen und eine strategische Weiterentwicklung im integralen Hochwas-sermanagement zu erzielen wurden als Folge des Hochwasserereignisses im Jahr 2002 die Pro-jekte FloodRisk I und II initiiert. Unter der Federführung vom BMFLUW als Projektleiter wurden die beiden Studien in Zusammenarbeit mit dem BMVIT und Departments der Technischen Uni-versität sowie der Universität für Bodenkultur erarbeitet. 137 Ein wesentliches Anliegen dieser Projekte war es, alle das Hochwassermanagement betreffenden Fachdisziplinen in die Studie miteinzubeziehen. Dementsprechend wurden Defizite und Erkenntnisse sowie daraus resultie-rende Empfehlungen für die Weiterentwicklung in den Wissensbereichen Meteorolo-gie/Hydrologie, Geomorphologie, Ökonomie, Raumordnung, Hochwasserschutz und Katastro-phenschutz erarbeitet.  Basierend auf festgestellten Defiziten und Erkenntnissen, die von entsprechenden Fachexperten erarbeitet wurden, werden auch konkrete Empfehlungen und Umsetzungsstrategien für die Poli-tik, Administration und Forschung  festgehalten. Hinsichtlich Politik sind damit unter anderem Regelungen von finanziellen und administrativen Gegebenheiten und der Gesetzgebung ge-meint. Empfehlungen an die Administration richten sich vorwiegend an die vorhanden Richtli-nien der WLV und BWV sowie die allgemeine Organisation der Verwaltung und Planung.138  Die Richtlinien der beiden Verwaltungsbereiche BWV und WLV weisen das größte Potential für die Umsetzung der Empfehlungen der FloodRisk-Studien in einem Instrument auf. 139   In FloodRisk II wird festgestellt, welche Maßnahmen aus FloodRisk I bereits umgesetzt wurden. Zu den diversen Handlungsfeldern der Fachdisziplinen kam in der zweiten Studie Ökologie hinzu. 140 FloodRisk I Der erste Synthesebericht erschien im Jahr 2004. Weil es beim Hochwasser 2002 auch in einigen Gebieten trotz vorhandener Schutzinfrastruktur zu Sachschäden sowie Todesfällen kam, zählte Restrisiko zu den diskutierten Hauptthemen der Studie. Vor 2002 stand Restrisiko in Fachkreisen nicht zur Debatte. Als wesentliche Klärungsfrage wird die Funktion und Auslegung der techni-schen Planungsgrundlagen für Restrisiko verstanden. 141 Das Thema kommt unter den nach Wis-sensbereichen gegliederten Kapiteln Geomorphologie, Ökonomie, Raumordnung, Hochwasser-schutzmaßnahmen und Katastrophenschutz zu tragen.                                                             137 vgl. BMLFUW 2009, S.III 138 vgl. BMLFUW 2009, S. 212 139 BMLFUW 2009, 204 140 vgl. H. HABERSACK ET AL. 2010, S. 1 141 vgl. BMLFUW 2004, S.2 u. 3 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        39 Im Kapitel der Geomorphologie wird die Aubödenkartierung als mögliche Zusatzmethode neben den Gefahrenzonenplänen zur Abschätzung potentieller Restrisiken gesehen.142  Im Kapitel Ökonomie spielt Restrisiko eine bedeutendere Rolle. Bereiche, die Restrisiken aufwei-sen, weisen meist ein hohes Schadenspotential auf. Demnach sollte bei der Erhebung von Scha-denspotentialen auch Restrisikoflächen beachtet werden. Sie sind ein wesentlicher Entschei-dungsfaktor für Maßnahmen im Hochwasserschutz. In den bisherigen Kosten-Nutzen-Analysen für die wirtschaftliche Abwägung von Maßnahmen auf lokaler Ebene wurde ein Restrisiko nicht miteinbezogen. In diesem Kapitel wird auf eine notwendige Zusammenarbeit von Raumplanung und Wasserwirtschaft hingewiesen. Durch Wasserverbände können interkommunal effizientere und besser ausgeglichene Maßnahmen hinsichtlich Entwicklung und Retention getroffen wer-den. Als Teilfaktor in den Abwägungsprozessen wird für die Entwicklung von Restrisiko-Szenarien plädiert. 143 Im Kapitel der Raumplanung wird auf Restrisiko im Zusammenhang mit Gefahrenkarten einge-gangen. Neben anderen Aspekten, die in die Analysen miteinfließen sollten, wird auch die Dar-stellung von Restrisikobereichen empfohlen. Diese sogenannten Hinweisbereiche zeigen Über-flutungsbereiche an, die bei einem Überlastfalls bzw. Versagensfall von Schutzanlagen betroffen sind. Im FloodRisk I Bericht wird deutlich, dass die Darstellungsfestlegungen für Restrisiko noch geklärt werden müssen:  „Bezüglich Restrisiko herrscht weiterer Diskussionsbedarf über die Ausweisungskriterien, die sich an der Jährlichkeit und/oder an zu untersuchenden Versagensfäl-len ohne Zuordnung zu Wahrscheinlichkeiten orientieren können. Die Festlegung etwa auf ein HQ300 hat zwar Vorteile in Machbarkeit und Bearbeitungskosten, sie kann jedoch im Extremfall überschritten werden, was den Sinn der Zone als Grundlage für Alarmpläne in Frage stellen wür-de. Größere Ereignisse hingegen sind mit mehr Aufwand und größeren Unsicherheiten verbunden und stellen mit unter den gesamten Talraum als restgefährdet dar.“ 144  Im selben Kapitel werden darauffolgend noch klare Aussagen zur Beurteilung und Darstellung von Restrisiken abgegeben. Die Wildbach- und Lawinenverbauung weist Restrisikobereiche mit rot-gelber Schraffierung aus. Es handelt sich hierbei um HQ300 Bereiche, die hinter einer Schutzanlage liegen. Raumplanerisch sollten solche Bereiche in der Notfallplanung berücksichtigt werden. Es soll jedoch kein Bauver-bot herrschen, weil mögliche Überflutung mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit auftritt. Die bewusste Entscheidung über Räume, die bei einem Restrisikoereignis überflutet werden können, wird in diesem Zusammenhang als wichtige Maßnahme gesehen. Auf die Problematik des an-steigenden Schadenpotentials durch Bebauung in Restrisikobereichen (s. Abb. 6) wird auf das Kapitel Ökonomie der Studie verwiesen.145 In der FloodRisk Studie zwar nur allgemein für die Festlegung der Gefahrenzonen, jedoch folglich auch für die Kartierung von Restrisiken geltend, wird die Bedeutung einer Kommunikation mit öffentlichen Interessen, Fachdiensten, Gemeinden                                                            142 vgl. BMLFUW 2004, S.54 143 vgl. BMLFUW 2004,  S. 75ff. 144 BMLFUW 2004, S. 102 145 BMLFUW 2004, S.106 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        40 und der Bevölkerung seitens des Planers/der Planerin bei Erstellung hervorgehoben. Auf diesem Weg lassen sich „Betroffene zu Beteiligten [zu] machen“146. Durch Einbindung kann das Bewusst-sein für mehr Eigenverantwortung gestärkt werden, womit die Schutzleistung optimiert werden kann. 147 Zu den Schwerpunktthemen des ansonsten weitgreifenden Themengebiets Hochwasserschutz-maßnahmen zählt „Restrisiko bei Schutzmaßnahmen“.  In diesem Kapitel wird vorwiegend die Problematik des Bewusstseins und die Akzeptanz hinsichtlich Restrisiko angesprochen. Das Be-wusstsein sei in Österreich eher gering, obwohl von den Verwaltungen diesbezüglich Maßnah-men gesetzt werden. Seitens der Bevölkerung würde teilweise ein vollkommener Schutz vor Hochwasser, der sich jedoch als unrealistisch erweist, erwartet. Mit Verweis auf eine Studie der WLV wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Akzeptanz für ein Restrisiko auch situationsbe-dingt ist. Unmittelbar nach einem Hochwasser mit eigener Betroffenheit durch Objektschäden ist die Akzeptanz für ein Restrisiko am geringsten. Wenn hingegen eine Versicherungsprämie für Hochwasserschäden festgelegt wird, ist die Akzeptanz wiederum relativ hoch. 148   Aus diesen Problematiken wird abgeleitet, dass einerseits ein akzeptables Restrisiko festgelegt werden muss und andererseits BewohnerInnen in potentiellen Restrisikobereichen über das Restrisiko infor-miert werden müssen. Der damit verbundene Handlungsbedarf wird sowohl seitens der BWV als auch der WLV beleuchtet.  Im Kapitel des Katastrophenschutzes wird nur kurz die Notwendigkeit der Ermittlung von Restri-sikoflächen erwähnt.149 Abschließendes Kapitel des Syntheseberichts bilden die Umsetzungsstra-tegien. Mit dem Ereignisbeispiel, bei dem nördliche Zuflüsse der Donau einen Abfluss mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 2.000-10.000 Jahren aufwiesen, wird die Argumentation un-termalt, dass ein absoluter Schutz vor Hochwasser nicht möglich ist. Für die Bewältigung des stets bestehenden Restrisikos sind daher zusätzliche Vorkehrungen von „Katastrophenschutz, Raumordnung und der Schadensregulierung“150 unumgänglich.   Die gebrachten Lösungsansätze für eine Umsetzungsstrategie zum bestmöglichen Umgang mit Restrisiko werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:151                                                                 146 BMLFUW 2004, S. 103 147 vgl. BMLFUW 2004, S.103ff 148 vgl. BMLFUW 2004, S. 111ff 149 vgl. BMLFUW 2004, S. 138 150 BMLFUW 2004, S.141 151 Anm.: Genauer wird auf die Empfehlungen der Umsetzungsstrategien nicht eingegangen weil die Themenbereiche in FR II und der Evaluierung nochmals erläutert werden.  



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        41 Ziele/Maßnahmen/Empfehlung Bemerkung (Rest-)Risikodialog im Sinne des integrierten HW-Managements; Ein-beziehung d. Bevölkerung für Einschätzung d. Rest-risikos (Akzeptanz od. Maßnahme wie Aussiedlung) 
� Betroffene werden zu Beteiligten  Konsens zu einem akzeptablem Restrisiko in Abstimmung mit Beteiligten, Planern und Ent-scheidungsträgern Einheitliche Restrisikodefinition   BWV & WLV Restrisikodarstellungen  im GFZP bei Schutzmaßnahmen Kompetenzübergreifende Be-trachtung  inkl. Bundeswasserstraßenbauverwaltung Berücksichtigung bei der Umset-zung v. Hochwasserschutzmaß-nahmen verpflichtend und kompetenzübergreifend  Identifikation von lebenswichti-gen Infrastrukturen in Restrisiko-bereichen  Katastrophenschutzmanagement betreffend Intensivierung der Analysen  Erhebungen und Darstellungen von Hydrologie Methoden für ein besseres Ver-ständnis und einem besseren Umgang  Öffentlichkeit und Institutionen betreffend Tab. 3 Übersicht der Umsetzungskriterien für Restrisiko in FloodRisk I (Quelle: BMLFUW 2004, S. 143ff) FloodRisk II Der zweite FloodRisk Synthesebericht bietet, wie der Titel verrät, eine weitere Vertiefung von Umsetzungsstrategien im integrierten Hochwassermanagement. Er erschien 2009; vier Jahre nach FloodRisk I. Inwiefern die vorgeschlagenen Strategien und Empfehlungen der ersten Studie umgesetzt wurden, wird ebenfalls beleuchtet. Unter den neu dazugekommen Themenbereichen (Klimawandel, Recht und Ökologie) wird Restrisiko nicht weiter thematisiert. Die Hauptthemen, die auch als Schwerpunkte dieser Masterarbeit gelten, liegen im Hochwassermanagement (Was-serwirtschaft) und der Raumordnung.  Im Kapitel Hochwassermanagement werden die Maßnahmen beim Objektschutz angesprochen. Es wird festgestellt, dass diese oftmals fehlerhaft ablaufen und es daraus folgend einheitliche, für jedermann/frau nachvollziehbare strategische Regeln gelten sollten. Mit Objektschutzmaß-nahmen können bestehende Restrisiken minimiert werden. Wie bereits im ersten Teil der bei-



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        42 den Studien ausführlich behandelt, wird hier nochmals die Problematik des fehlenden Wissens und Bewusstseins über Restrisiken angeführt. 152 Das Kapitel Raumordnung und Raumnutzung trägt dem Titel der Studie im Sinne von Restrisiko Rechnung. Hinsichtlich Öffentlichkeitsarbeit hat sich in der Kommunikation des Themas bereits eine Verbesserung gezeigt. Dass jedoch ein absoluter Schutz durch Baumaßnahmen nie gegeben sein kann, soll noch deutlicher vermittelt werden.  In den Raumordnungsgesetzten finden sich bisweilen keine Bezugnahmen auf Restrisiken bei Hochwasser. Es wird nur allgemein festgehalten, dass Gefährdungsbereiche von Baulandwid-mungen freizuhalten sind. 153 Weiters wird auf die Empfehlung der EU-Hochwasserrichtlinie ver-wiesen, dem Fluss genügend Raum zu geben. Eine Schlussfolgerung daraus wird in der Vermei-dung von hohen Dämmen gesehen. Hohe Dämme laufen Gefahr ein größeres Restrisiko zu be-günstigen, weil dahinter höherwertige Bebauungen umgesetzt würden. Das Thema Absiedlung in Zusammenhang mit Restrisiko wurde trotz Erwähnung in der ersten Studie außer Acht gelas-sen. Als wirksame Entscheidungsmethode dient hier die Kosten-Nutzen-Analyse (KNA). 154  Als Empfehlung wird daher gefordert, dass bei Durchführungen von KNAs im Zuge neuer Schutz-maßnahmen das Restrisiko miteinkalkuliert werden soll. Die zweite einschlägige Empfehlung betrifft die planerische Berücksichtigung. Dafür wäre eine Aufnahme in die Zielkataloge der ROGs angedacht. Bei planerischen Maßnahmen sei daher eine Interessensabwägung für Risiko-bereiche vorzunehmen. Prinzipiell soll das Bewusstsein von Restrisiko bei Betroffenen und RaumplanerInnen forciert werden.  Die Umsetzungsstrategien werden wieder zusammenfassend wie bei FloodRisk I in einer Tabelle dargestellt. Dabei lässt sich feststellen, dass es sich um die noch nicht umgesetzten empfohlenen Maßnahmen zu Restrisiko aus der ersten Studie handelt. Lediglich die erst angeführte Maßnah-me  wurde der Form in FloodRisk I noch nicht formuliert.    Ziele/Maßnahmen/Empfehlung Bemerkungen Eigenverantwortung bei einem Abfluss > HQ100 Bei Überschreitung der Bemessungsgrundlage ist die Eigenverantwortung und eine staatliche Vorsor-ge zur Verhinderung von Schäden wichtig  (Bau-vorsorge, Risikovorsorge, Verhaltensvorsorge, Kata-strophenabwehr) Restrisikokommunikation (Rest-risikodialog in FR I) Entweder Überlastfall oder Versagensfall und damit verbundene klare Definition des maximalen Schut-zes an die Betroffenen                                                             152 vgl. BMLFUW 2009, S. 91 153 genauere aktuelle rechtl. Regelungen s. Kap. 3.3; BMLFUW 2009, S. 132 154 BMLFUW 2009, S. 143ff 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        43 Restrisikodarstellungen  Bei Hochwasserschutzmaßnahmen Berücksichtigung bei der Umset-zung v. Hochwasserschutzmaß-nahmen Verpflichtend und kompetenzübergreifend  Identifikation von lebenswichti-gen Infrastrukturen in Restrisiko-bereichen  Katastrophenschutzmanagement betreffend Tab. 4  Übersicht der Umsetzungskriterien für Restrisiko in FloodRisk II (Quelle: BMLFUW 2009, S. 195ff) In FloodRisk II wird neben dem Begriff Restrisiko stets von einem erhöhtem Risiko gesprochen. In Kapitel 2.2 wird auf diese Bezeichnung und deren Bedeutung genauer eingegangen. Mittlerweile wird in Fachkreisen nur mehr von einem Restrisiko gesprochen womit sowohl eine Überlastfall als auch ein Versagensfall gemeint ist. (siehe S. 20)  FloodRisk-E(valuierung) Im Jahr 2016 wurde eine Evaluierung der beiden FloodRisk Studien herausgegeben. Darin wird über die bisher erfolgten Umsetzungen der Empfehlungen aus den beiden Syntheseberichten reflektiert. Seit 2002 sind im Sinne des integralen Hochwassermanagements eindeutige Fort-schritte zu verzeichnen. Besonders im Themenbereich Hochwasserrisikomanagement wurden einige Veränderungen vorgenommen. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete die EU-Hochwasserrahmenrichtlinie, deren Umsetzung auf Bundesebene mit dem Hochwasserrisiko-managementplan erfolgte. In bestimmten Themenbereichen, so auch nach wie vor in der Hand-habung von Restrisiko, besteht weiterhin ein Verbesserungspotential. 155 Ursachen warum man-che Empfehlungen bis heute noch nicht umgesetzt wurden können folgende sein:  „fehlende Ressourcen (personell, finanziell), legistische Schwierigkeiten, unterschiedliche fachliche Ansich-ten, administrative Rahmenbedingungen (Zuständigkeiten, Kompetenzverteilung) mangelnder politischer Konsens oder wirtschaftliche Aspekte.“ 156 Bei der Evaluierung der einzelnen Umsetzungsempfehlungen werden zwei Aspekte zu Restrisiko bewertet. Die Bewertung wurde mit einer Skala von eins bis fünf durchgeführt, wobei eins für eine „Sehr gute Umsetzung“ und fünf für „Umsetzung noch nicht begonnen“ steht. Die Bewer-tung aller Empfehlungen der beiden Studien wurde tabellarisch zusammengefasst. Eine der Rest-risikobewertungen wurden zum Themenbereich HW-Management und eine zu Öffentlichkeits-beteiligung/Bewusstseinsbildung abgegeben. Erstere steht im Kontext der Gefahrenzonenpla-nung. Dabei wurde die Berücksichtigung von Restrisiko mit ‚Teilweiser Umsetzung‘ (3) bewertet. Die zweite Maßnahme der FloodRisk-Studien lautet ‚Restrisiko: Darstellen der Gefahr trotz HW-                                                           155 vgl. HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S. 9 u. 10  156 HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S. 9 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        44 Schutzmaßnahmen‘. Bei dieser Empfehlung wurde ebenfalls eine teilweise vorhandene Umset-zung festgestellt. 157 Was bisher bereits umgesetzt wurde, wird in der Evaluierung nicht genauer erläutert. 158  Grundsätzlich ist die Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsbeteiligung nicht, wie die Untertei-lung in der Tabellenübersicht in der Evaluierung erfolgte, als eigenständiger Themenbereich zu verstehen. Sie bildet einen wichtigen Bestandteil des integrierten Hochwassermanagements.159 Die Empfehlung der Darstellung von Restrisikobereichen, wird als Schritt zu mehr Eigenverant-wortung der Bevölkerung gesehen. 160 Die Kommunikation von Restrisiko hat sich seit 2002 deut-lich gebessert. In verschiedenen Veranstaltungen und Workshops kam das Thema zu tragen. Jedoch wurde eine Eigenverantwortung vorwiegend bei GemeindevertreterInnen und weniger bei betroffenen Personen geweckt. Im Erstellungsprozess von Gefahrenzonenplänen ist die Be-teiligung an Verhandlungen bzw. eine Stellungnahme von BürgerInnen möglich. In den Plänen werden auch Restrisikobereiche, daher Überflutungsflächen eines HQ300 mit Schraffur darge-stellt. 161 Im Evaluierungsbericht werden nach Erörterung des aktuellen Standpunktes auf Basis der Emp-fehlungen der beiden FloodRisk Studien detailliertere Vorschläge für weiteren Handlungsbedarf abgegeben. Unter „Harmonisierung der Gefahrenzonenplanung und Einbeziehung des Restrisi-kos“ werden Vorschläge für die Kenntlichmachung von Restrisikobereichen abgegeben.  Da die Darstellung bei versagenden Hochwasserschutzsystemen relativ aufwändig bzw. komplex ist, wird der Fokus auf eine Grundlagenschaffung gelegt. Dazu benötigt es eine einheitliche Rege-lung im WRG für eine Definition von Restrisiko. Neben einer allgemein gültigen Definition benö-tigt es auch eine Norm für die Darstellung von Restrisikobereichen. Bei der Erstellung von Gefah-renzonenplänen soll diese Norm sowohl für die BWV als auch für die WLV geltend sein. Wichtig ist auch eine allgemeine Abstimmung der beiden Verwaltungen im Erstellungsprozess. Ein weite-rer offener Kritikpunkt sind sogenannte „Revisionsflächen“. Das sind Gebiete in denen nach Um-setzung eines Hochwasserschutzes die Gefährdungszone abgeschwächt wird oder sogar entfällt. Diese Vorgehensweise ist zu hinterfragen. Restrisikobereiche sollten deutlich erkennbar sein. Die Kommunikation bzw. Kenntlichmachung einer nachvollziehbaren Entwicklung der Gefahrenzo-nenplanung wird ebenfalls empfohlen. 162  In Katastrophenschutzplänen soll Restrisikoszenarien mehr Bedeutung beigemessen werden. Die Szenarien von Abflüssen im Versagens- oder Überlastungsfall sind für eine sehr geringe                                                            157 vgl. HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S. 59 u. 61 158Anm.: die Analyse der Richtlinien in Kap. 3.2.1 bietet einen genaueren Überblick der gesetzten Umsetzungen  159 vgl. H. HABERSACK ET AL. 2010, S.4 160 vgl. HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S. 23 161 vgl. HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S. 53f. 162 vgl.  HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S. 69f. 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        45 Wahrscheinlichkeit zu wählen um im Ernstfall für potentiell betroffene Gebiete rechtzeitige Maßnahmen zu setzten. 163  Ein wesentlicher Schwerpunkt für den Handlungsbedarf wird auf die Kommunikation von Rest-risiko gelegt. Sowohl ‚Ökonomische Aspekte‘ als auch ‚Professionelle Risikokommunikation und Einsatz sozialer Medien‘ wird unter dieser Thematik angeführt. Als Effekt dieser Kommunikation soll ein besseres Bewusstsein in der Bevölkerung über die Eigenverantwortung zum Schutz des Eigentums verankert werden. „Risikokommunikation muss als konkrete Leistung stärker wahr-genommen werden und Wertschätzung erfahren.“ 164 Dementsprechend soll zuständiges Fach-personal durch Expertenwissen auf die Grenzen des Schutzes und die Verantwortung bei Restri-siko aufmerksam gemacht werden. Der Einsatz von sozialen Medien bietet dazu auf Basis pro-fessioneller Vorgehensweise die Möglichkeit diese Bewusstseinsbildung nicht nur punktuell oder projektbezogen zu setzen.165  Bei Betrachtung der Thematik Hochwasser aus raumplanerischer Sicht wird festgestellt, dass es in einigen Bundesländern noch an entsprechenden Regelungen zu Restrisiko bedarf. Die Not-wendigkeit einer Berücksichtigung in Planungsprozessen wird zunehmend deutlicher. Im Raum-ordnungs- und Baurecht gibt es bis dato keine Bezugnahmen oder Festlegungen. Dementspre-chend muss geklärt werden, in welcher Form (verbindlich oder nicht) und auf welcher Planungs-ebene eine Berücksichtigung durch Einschränkungen sinnvoll ist. In den Bauordnungen der Bun-desländer fehlen nach wie vor Regelungen für eine hochwasserkonforme Bauweise in Restrisiko-gebieten.  3.3.1.2 Studie ‚Flüssevision‘ - WWF In der von der NGO „World Wide Fund for Nature“ - WWF in Auftrag gegebenen Grundlagenstu-die wurde die Fragmentierung der Flussräume Österreichs aufgrund anderer Nutzungen über die vergangenen Jahre seit 1870 eruiert. Auf Basis einer Grundlagenstudie wurden mögliche Szena-rien für die zukünftige Weiterentwicklung erstellt und Empfehlungen zur möglichen Verhinde-rung eines Verlustes des Flussraumes abgegeben. Neben naturräumlichen und umweltbezoge-nen Belangen wird auch auf den Lebensraum der BewohnerInnen in flussnähe eingegangen. Als wesentliches Instrument, das Einfluss auf die Entwicklungen im Flussraum hat, wird das örtliche Entwicklungskonzept angegeben. Es fehle jedoch an einem Planungsinstrument, das kompetenz-spezifische flussräumliche Strategien kombiniert. 166 Eine verstärkte Kooperation bei Planungen im Gewässerschutz, Naturschutz und Hochwasserrisikomanagement wird daher empfohlen. Restrisiken werden in der Studie nicht direkt angesprochen. Eine der Empfehlungen lautet, dass die fortschreitende Einnahme des Flussraumes durch anderweitige Nutzungen auf 0,5 ha pro                                                            163 vgl. HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S.74 164 HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S.79 165 vgl. HELMUT; HABERSACK ET AL. 2015, S.79 166 vgl. REVITAL INTEGRATIVE NATURRAUMPLANUNG 2017, S.13 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        46 Jahr in Österreich beschränkt werden sollten. Obwohl diese Maßnahme vorwiegend zum Erhalt von Flora und Fauna genannt wird, bedeutet dies zugleich die Verhinderung eines Anstiegs von Restrisiken. 167 3.3.1.3 Flood Risk Management Plan for the Danube River Basin District (DRBD) Der Flood Risk Management Plan für den Donauraum wurde 2015 von der ICPDR herausgege-ben. Er resümiert die derzeitigen Umsetzungen des Hochwasserrisikomanagementplans einzel-ner Staaten im Donaueinzugsgebiet und bezieht sich auf die fünf Ziele168 der HWRL. Im Zuge dieses Managementplans wurden die APSFR-Gebiete in der Donauraumregion ermittelt.169  Restrisiko – hier residual risk – wird im Plan nur einmal erwähnt. Im Kapitel der Kosten-Nutzen Analyse bei Hochwasserschutzmaßnahmen, werden die in Österreich notwendigen Schritte der Untersuchung aufgezählt. Einer dieser fünfzehn Punkte fordert eine Beschreibung des Restrisi-kos. Ab einem Projekt mit einem Kostenumfang von 100.000€ ist eine Kosten-Nutzen-Analyse verpflichtend in Österreich. 170  Indirekt wird auf das Restrisiko auch durch die aufgegriffenen Ziele der HWRL Bezug genommen. Konkret sind dabei die Vermeidung neuer Risiken und eine allgemeine Risikominimierung ge-meint. Die Beachtung von Restrisiken ist zur Erzielung wirksamer Effekte diesbezüglich unum-gänglich.171 3.4 Wasserwirtschaft Die Wasserwirtschaft kann in sechs verschiedene Tätigkeitsbereiche172 gegliedert werden. Der Ausdruck „Schutzwasserwirtschaft“ wird im Rahmen der Fachdisziplin für organisatorische und bauliche Vorkehrungen zum Schutz des Menschen und dessen Siedlungsraums vor Hochwasser im Allgemeinen verwendet.173 Er kommt daher nicht nur im Verständnis der namensgleichen Abteilung der BWV zur Anwendung. Relevante Bestimmungen und Empfehlungen in wasserwirtschaftlichen Fachunterlagen werden in diesem Kapitel auf Erwähnungen bzw. Behandlung von Restrisiko untersucht.                                                                167 REVITAL INTEGRATIVE NATURRAUMPLANUNG 2017, VI 168 Anm.: s. Hochwasserrichtlinie 169 vgl. ICPDR 2015, S. 52 u. 53 170 vgl. ICPDR 2015, 34 171 vgl. ICPDR 2015, 15 172 vgl. Anm.: Wasserbereitstellung, Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Gewässerschutz, Bau & Unterhaltung und Schutz vor Schädigung 173 vgl. LECHER 2015, S. 1205 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        47 3.4.1 Rechtliche Grundlagen 3.4.1.1 Hochwasserrichtlinie   Die seit 2007 rechtskräftige Hochwasserrichtlinie (Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Par-laments und des Rates) verpflichtete die einzelnen Mitgliedstaaten in erster Linie zur Untersu-chung und Bewertung der Hochwasserrisiken. Zusätzlich sorgt sie für ein konsensuales Ver-ständnis relevanter Begrifflichkeiten auf EU-Ebene. In der Wasserrechtsgesetz-Novelle 2011 wurde in Österreich somit die Erstellung des nationalen Hochwasserrisikomanagementplans in drei Schritten verankert. Nach einer vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos sind Karten zu erstellen die als Basis für den eigentlichen Plan dienen. In einem sechsjährigen Zyklus müssen die drei Planungsschritte erneut durchgeführt werden. Die HWRL legt inhaltlich einen Rahmen zur Eruierung potentiell signifikanter Risikogebiete (APSFR) für bestimmte Flussgebietseinheiten fest. 174 Eine grenzüberschreitende Koordination175 der Mitgliedsstaaten soll damit gefördert werden.  Restrisiko wird in der Rahmenrichtlinie nicht wörtlich erwähnt. Lediglich für die Erstellung für Hochwassergefahrenkarten wird indirekt ein Rahmen für die Berücksichtigung von Restrisiko festgelegt. Für die Überflutungsszenarien werden drei verschiedene Kategorisierungen angege-ben. Die Darstellung Hochwasser mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird nicht als vorrangig angesehen. Gebiete, die eine Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren aufweisen, sind als Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Als drittes Szenario, das mit einem Rest-risiko verglichen werden kann, wird ein Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit bzw. Extre-mereignisse angegeben. Im Unterschied zu Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit wird für die beiden anderen Szenarien keine genauere HQ-Festlegung angeführt.176 Die Festlegung ist daher den einzelnen Mitgliedstaaten selbst überlassen. Seitens der BWV werden HW mit niedri-ger Wahrscheinlichkeit als Restrisiko bezeichnet. (s. Kap. 3.4.1.3)   3.4.1.2 Wasserrechtsgesetz     Das Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) manifestiert die wichtigsten gesetzlichen Vorgaben auf nationaler Ebene für Hochwasservorkehrungen und gibt den verfahrensrechtlichen Rahmen für die Organisation des HRMs in Österreich vor. Die Vorgaben der europäischen Hochwasserrichtli-nie werden im WRG konkretisiert und operationalisiert. 177                                                               174 vgl. BMLFUW 2016a, S. 7 175 Anm.: IKSD 176 Kap. III Art. 6 Abs. 3 HWRL 2007 177 BMLFUW 2009, S. 156; OBERLEITNER 2014, S. 405 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        48 Der Begriff Restrisiko kommt im WRG nicht zu tragen. Für die zu erstellenden Hochwassergefah-renkarten nach der EU-HWRL werden die Szenarien im WRG konkreter bestimmt. Unter Hoch-wasser niedriger Wahrscheinlichkeit wird demnach für Österreich ein HQ300 verstanden.178 Somit wird für Restrisiko indirekt eine Bestimmung angegeben.  3.4.1.3 Technische Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung (RIWA-T)  Auf Grund des Wasserbautenförderungsgesetzes regelt die Technische Richtlinie (RIWA-T) die Geschäfte und Aufgaben der Bundeswasserbauverwaltung. In der RIWA-T sind allgemeine Ziele der Verwaltung festgehalten. Gemeinsam mit der Richtlinie der WLV bilden sie den wichtigsten rechtlichen Gegenstand zur Umsetzung von Empfehlungen der FloodRisk-Studien.179 Für die Ab-wicklung von Planungen und Projekten beinhaltet die Richtlinie konkrete Vorgaben. Zu den Pla-nungen zählen Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte sowie die Gefahrenzo-nenplanung. Projekte umfassen vor allem die Umsetzung von Schutzmaßnahmen.180 Die aktuelle Auflage wurde im Jahr 2016 veröffentlich. Wesentliche Ergänzungen und Neuerun-gen wurden vor allem bezüglich der Finanzierung und Förderung von Hochwasserschutzmaß-nahmen vorgenommen, um eine Vorlage für ein bundesweites einheitliches Vorgehen zu schaf-fen.181    Seit dem Jahr 2006 ist Restrisiko in der Richtlinie verankert. Bei Erläuterung des Risikomanage-ments wird stets auf das zu beachtende Restrisiko hingewiesen. Die Kommunikation von Restri-siko wird als Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der BWV gesehen. Für eine erfolgreiche Ab-wicklung von Hochwasserrisikomanagement ist die Information der Bevölkerung ausschlagge-bend. Inwiefern diese Kommunikation stattfinden soll wird jedoch nicht weiter erläutert.  Unter Festlegungen des Kapitels ‚Planungen und Projektansätze‘ wird dem Restrisiko ein eigenes Unterkapitel (‚Risiko und Restrisikobetrachtung‘) gewidmet. Wie bereits der Titel des Kapitels darauf hinweist, werden vor allem Berücksichtigungsansätze für Planungen von Hochwasser-schutzanlagen im entsprechenden Unterkapitel angegeben. Konkret wird die Beachtung der Auswirkungen bei Versagens- oder Überlastfällen bei übergeordneten Planungen verlangt. Die Untersuchungen der Abflüsse sind bestenfalls für Überflutungsszenarien geringer Wahrschein-lichkeit (HQ300) durchzuführen. 182 Für Neuplanungen von Hochwasserschutzanlagen wird in der Regel eine Ausbauhöhe von HQ100 vorgesehen. Somit ist es wichtig Überlastfälle und daher das Abflussverhalten zu eruieren. Als Risikovorsorgemaßnahe werden Überströmstrecken empfohlen. Prinzipiell soll ein ungehinder-                                                           178  § 55k. Abs. 2 WRG 2017 179 vgl. BMLFUW 2009, S. 204 180 vgl. RIWA-T BWV 2016, S. 1ff 181 vgl. ZT-FORUM.AT o.J. 182 vgl. RIWA-T BWV 2016, S. 20 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        49 tes Überschwemmen sowie Abfließen von festgelegten Bereichen möglich sein. Dafür sind Flä-chen zu wählen, die das geringste Schadenspotential aufweisen.  Damit die Schutzwirkung von umgesetzten Anlagen fortlaufend gegeben ist, sollen entsprechen-de Regelungen in „Instandhaltungs-, Betriebs-, Überwachungs- und Wartungsordnungen sowie von Gewässerpflegekonzepten“ 183 zur Gewährleistung festgehalten werden.  Als weitere potentielle Ursache für Restrisiken wird auch dem Thema Klimawandel Beachtung geschenkt. Mögliche Veränderungen der Überschwemmungsverhältnisse durch den Klimawan-del müssen bei zukünftigen Planungen Berücksichtigung finden.  Im Zuge übergeordneter Planungen muss dem Restrisiko im Gewässerentwicklungs- und Risiko-managementkonzept (GE-RM) und dem Gefahrenzonenplan Rechnung getragen werden.184 Für das untersuchte Planungsgebiet eines GE-RM sind Szenarien für Extremereignisse – daher HQ300-Bereiche/ Restrisikobereiche – notwendig. Im Maßnahmenkonzept, worin die jeweiligen Einzel-maßnahmen festgelegt werden, sind Berücksichtigungen des Überlast- sowie Versagensfall rele-vant. Außerdem müssen Maßnahmen zur Reduktion des Restrisikos gesetzt werden. 185 Im wasserwirtschaftlichen Instrument, dem Gefahrenzonenplan, der als wichtige Voraussetzung in der Planung von Schutzwasseranlagen dient, wird auf Restrisiko sowohl im Technischen Be-richt als auch in darstellender Form Bezug genommen. Für die Risikoreduktion sind entspre-chende Maßnahmen zu setzen. Neben Gefahren- und Freihaltezonen zählt die Ausweisung von Restrisikobereichen zu den Schritten der Gefahrenzonenplanung. 186 Die Kontaktaufnahme mit den Dienststellen der Raumplanung ist nach der Einleitung einer Gefahrenzonenplanung ver-pflichtend.   Im Zuge der Angaben für die inhaltlichen Bestandteile eines Projektes muss Restrisiko mehrmals behandelt werden. Einerseits müssen die erzielten Risikoreduktionen unter Beachtung des Rest-risikos im technischen Bericht erläutert werden. Andererseits ist eine Darstellung in Katasterplä-nen und Projektlageplänen vorzunehmen.187 Bei Verlust von Abflussbereichen durch den Bau von Schutzanlagen haben entsprechende Kom-pensationsmaßnahmen zu geschehen. Die Schaffung eines Ausgleichs des verlorengegangen Retensionsvolumen an möglichst nahegelegener anderer Stelle, kann als weitere Maßnahme einer Restrisikoreduktion verstanden werden.188                                                             183 RIWA-T BWV 2016, S.20 184 Anm.: genauere Beschreibung der beiden Instrumente s. Kap. 3.2.3 185 vgl.  RIWA-T BWV 2016 , S.24 u. 25 186 vgl. RIWA-T BWV 2016, 26 u. 27 187 vgl. RIWA-T BWV 2016, S.35 188 vgl. SEHER, EBERSTALLER, MICHOR, & WAGNER 2010, S.3 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        50 3.4.1.4 Technische Richtlinie Wildbach- und Lawinenverbauung (TRL WLV) Ähnlich wie in der RIWA-T der Bundeswasserbauverwaltung beinhaltet die Richtlinie der Wild-bach- und Lawinenverbauung allgemeine Ziele um „…Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung der Gebirgswässer, des notwendigen Schutzes gegen Wasserverheerungen, Lawinen, Felssturz, Steinschlag, Muren und Rutschungen gemäß WBFG…“189 zu errichten. Ein wesentlicher Bestand-teil der Richtlinie sind Angaben zur  Vorgangsweise bei Planungen und Projekten. Restrisiko kommt in der Richtlinie wenig zu tragen. Einmal wird es im Zuge des Naturgefahren-managements allgemein erwähnt. Risiko sei demnach nur auf ein zumutbares Ausmaß reduzier-bar, ein Restrisiko bleibt jedoch stets bestehen. Ein zweites Mal wird Restrisiko im Zusammen-hang mit einem festgelegten Schutzziel gebracht. Das Schutzziel ist so zu wählen, dass sich das Restrisiko auf ein akzeptables Maß beläuft. 190 3.4.1.5 Technische Richtlinien für die Bundeswasserstraßenverwaltung (RIWA-T-BWS) Der Aufbau dieser Richtlinie ist ähnlich den Richtlinien der BWV und WLV und beinhaltet neben allgemeinen Zielen Festlegungen zu Projekten und Planungen. Im Unterschied zu den beiden anderen Verwaltungen wurde sie schon seit längerer Zeit nicht mehr novelliert. Die RIWA-T-BWS wurde 2010 herausgegeben, wohingegen die neue Fassung der BWV (2016) und der WLV (2015) vor zwei Jahren erschien. Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erklärt, liegt der Geltungsbe-reich der BWS bei den Flüssen Donau, March und Thaya. Die Aufgabenbereiche der BWS liegen unter anderem im Schutz gegen Wasserverheerungen, der Donauregulierung, Mittel- und Nie-derwasserregulierung der Donau und deren Instandhaltung. All diese Leistungen werden, gere-gelt durch das WRG, mit Bundesmittel abgegolten.191    In den Zielsetzungen wird genauer auf das integrale Hochwassermanagement eingegangen. In der Vorsorge, der ersten der hier fünf Phasen des Risikokreislaufs, wird zum Aufgabenbereich auch die Untersuchung von Restrisiken aufgezählt.  In der zweiten Phase „Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Schutzmaßnahmen“ wird neben dem Begriff Restrisiko noch der bereits überholte Begriff erhöhtes Risiko (s. Kap. 2.2) angeführt. Neben Schutzmaßnahmen sollen auch Vorkehrungen gegen Restrisiko gesetzt werden. Im Kapitel „Planungs- und Projektgrundansätze“ wird dem Restrisiko gemeinsam mit Risiko ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Es wird auf die notwendige Betrachtung des Restrisikos hingewiesen, wenn Schutzbauten unter einer Ausbau-höhe von HQ300 liegen. Entsprechende Maßnahmen sind diesbezüglich zu setzten. Als Beispiel werden Entlastungseinrichtungen angeführt wie zum Beispiel eine Überströmstrecke. Weiters muss Restrisiko auch in Gefahrenzonenplanungen und bei Grundsatzkonzepten beachtet wer-den. Im Zuge eines Gewässerentwicklungskonzeptes (GEK) zählen zu dessen Maßnahmenkon-                                                           189 TRL- WLV 2015, S.6 190 vgl. TRL- WLV 2015, S.11 u. 19 191 vgl. BWS 2010, 3f 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        51 zept die Beurteilung eines Überlastfalles und die Reduktion von Restrisiken. Generell ist im Technischen Bericht von Projekten das Restrisiko anzuführen. Wie auch in der Richtlinie der BWV wird hier bei Erstellung von Katasterplänen und Projektslageplänen auf eine Darstellung des Restrisikos hingewiesen. Bei der Abwägung von Projektvarianten werden u.a. folgende Fra-gestellung zur Entscheidungsfindung untersucht:  
- Wie viele Personen sind im Restrisikofall bis HQ300 bedroht? 
-    Sind Maßnahmen zur Schadensminimierung für HQ300 und Restrisiko vorgesehen?“ 192 3.4.2 Fachliche Grundlagen 3.4.2.1 Nationaler Hochwasserrisikomanagementplan  Der Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) wurde anlässlich der HWRL erarbeitet und 2015 erstmals vom BMLFUW veröffentlicht. In den beiden vorläufigen Schritten193 wurden Ge-biete mit potentiellem signifikanten Hochwasserrisiko (=APSFR) für Österreich ermittelt. Zweck dieser Ausweisung ist eine Priorisierung in der Maßnahmensetzung für Gebiete mit hohem Risi-ko zu forcieren. Andere Flusseinzugsgebiete werden vorwiegend durch den GE-RM (s. Kap. 3.4.2.2) analysiert und beurteilt. Der Geltungsbereich des HWRMP beschränkt sich auf diese zuvor definierten APSFR-Gebiete.  Die vier Hauptziele des Hochwasserrisikomanagementplans basieren auf den Teilschritten des Risikokreislaufes (s. Abb. 5) und lauten:  1. Vermeidung neuer Risiken vor einem Hochwasserereignis 2. Reduktion bestehender Risiken vor einem Hochwasserereignis  3. Reduktion nachteiliger Folgen während und nach einem Hochwasserereignis  4. Stärkung des Risiko- und Gefahrenbewusstseins194 Mithilfe eines erstellten Maßnahmenprogramms soll die Erreichung dieser vier Ziele sicherge-stellt werden. Dementsprechend wurden insgesamt 22 Maßnahmen formuliert. Dieser Maß-nahmenkatalog bildet den Kern des Managementplans. Jede Maßnahme wird dazu genauer erläutert und mit Beispielen veranschaulicht. Je nach Auswirkungen zur Erreichung der Ziele wurden sie mit einer Rangfolge bewertet. Die Kategorisierung erfolgte mit Priorisierung ein bis drei. Mehrheitlich wurde eine Beachtung mit erster Priorität vergeben.195 Restrisiko wird auch schon vor der Beschreibung des Maßnahmenprogramms im HWRMP be-schrieben. In der Voruntersuchung der Risikosituation in Österreich wird darauf hingewiesen,                                                            192 BWS 2010, S. 46 193 Anm.: vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos & die Erstellung v. HW-Risikokarten und Gefahrenkarten  194 BMLFUW 2016a, S.29 195 vgl. NEUHOLD 2015, S.107f 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        52 dass trotz einer weitreichend vorhandenen Infrastruktur an Schutzlagen nach wie vor das Scha-denspotential sehr hoch ist. Aus diesem Grund ist das Restrisiko (Überlastfall, Versagensfall) zu berücksichtigen und zu reduzieren. Unter den Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren-karten und Hochwasserrisikokarten wird ebenfalls festgestellt, dass aufgrund des HQ100 Schutz-zieles die Reduktion von Restrisiken künftig eine wichtige Rolle spielt. 196  In den Titeln der einzelnen Maßnahmen wird Restrisiko nicht direkt erwähnt. In den Beschrei-bungen wird jedoch in sieben der 22 Maßnahmen auf das Thema eingegangen. In M01, M02, M08, M11 und M18 wird Restrisiko erwähnt, aber nicht konkreter erläutert.  Die Maßnahmen M01 und M02 beziehen sich auf notwendige Berücksichtigungen und Aktuali-sierungen in der Gefahrenzonenplanung. In M01 wird in der Kurzbeschreibung lediglich auf die Darstellung von Restrisikobereichen hingewiesen. Unter M02 wird in der Schilderung des aktuel-len Status die Situation der einzelnen Bundesländer geschildert. In Oberösterreich sind Gefah-renzonenpläne in den Flächenwidmungen verpflichtend darzustellen. Bereits bei Grundlagen-planungen wird der Gefahrenzonenplan herangezogen, wodurch rotschraffierten Bereichen (Restrisikoflächen) eine besondere Bedeutung zukommt. M08 bezieht sich auf lineare Schutz-maßnahmen. In der Kurzbeschreibung wird darauf hingewiesen, dass zur Vermeidung von Über-last- und Versagensfällen der Abfluss eines Hochwassers rasch in Restrisikobereiche geleitet werden soll. M11 lautet „Gewässeraufsicht durchführen und verbessern“. Als Zielsetzung dieser Maßnahme wird die Funktion der laufenden Überwachung von Schutzanlagen als Restrisikore-duktion erkannt. Auftretende Schäden an den Bauwerken die Gefahr für Versagensfälle bilden können beispielsweise durch rechtzeitiges Erkennen behoben werden. In M18 wird Restrisiko unter der Betrachtung des aktuellen Status von HW Katastrophenschutzplänen kurz angeschnit-ten. In Niederösterreich wird seit 2009 vom Land die Erstellung von Sonderalarmplänen geför-dert, die im Regelfall Restrisiko berücksichtigen. 197  In den beiden Maßnahmen M04 und M09 steht das Thema Restrisiko im Vergleich zu den be-reits genannten (M01, M02, M08, M11 u. M18) mehr im Vordergrund. M04 setzt sich mit der Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in der Raumordnung auseinander. Als wesentliches Ziel soll mithilfe überörtlicher und örtlicher Planungen durch bestimmte Vorgaben auf vorhandene Dauersiedlungsräume und zukünftige Entwicklungen in Restrisikobereichen Einfluss genommen werden. Unter überörtlichen und örtlichen Planungen sind raumplanerische Instrumente198 ge-meint, die in dieser Arbeit in den Unterkapiteln ‚Präventive Planungsinstrumente‘ genauer unter die Lupe genommen werden. Der Verankerung einer verbindlichen Berücksichtigung in Plänen wird großes Potential für eine Hochwasserrisikoreduktion beigemessen. Nichtbauliche Maß-nahmen weisen zudem eine große Kosten-Wirksamkeit auf, da keine direkten Kosten durch öf-fentlichen Verwaltungsabwicklungen entstehen.                                                            196 vgl. BMLFUW 2016a, S. 16 u. 24 197 vgl. BMLFUW 2016a, S. 37ff 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        53 Als Herausforderung im wirksamen Umgang mit Hochwasserrisiko (somit auch Restrisiko) wird die inhaltliche und zeitliche Abstimmung der einzelnen Planungsinstrumente mit Fachgrundla-gen (v.a. GZP) gesehen. In den einzelnen Bundesländern liegen unterschiedliche Raumordnungs-gesetze vor (s. Kap. 3.5.1.1). Diese bieten einen Handlungsspielraum für die Berücksichtigung hochwasserrelevanter Fachgrundlagen in darauf aufbauende Planungsinstrumente. Dieser Hand-lungsspielraum ist in Regionen mit knappem Dauersiedlungsraum durchaus sinnvoll, da ansons-ten keine Entwicklungen mehr möglich wären. Wo man auf Bereiche, die kein/weniger Hoch-wasserrisiko aufweisen ausweichen kann, wäre eine Implementierung der Gefahrenzonen inklu-sive Restrisiko durchaus zielführend.  Das Ziel dieser Maßnahme ist einerseits die Ausweisung von wasserwirtschaftlichen Flächen sowie Restrisikogebiete verbindlich zu machen. Andererseits soll dort, wo Entwicklungen des Dauersiedlungsraums stattfinden, eine hochwasserangepasste Vorgangsweise maßgebend sein.199 Die neunte Maßnahme fordert die Umsetzung und Adaption von Objektschutzmaßnahmen. Bei bereits bestehenden Gebäuden in Hochwasserabflussbereichen werden entsprechende Nut-zungskonzepte erarbeitet. Es wird darauf hingewiesen, dass auch in Gebieten in denen HW-Schutzanlagen vorhanden sind, Restrisiken bestehen. In entsprechenden Objektschutzmaßnah-men wird ein weiteres Potential zur Restrisikoreduktion gesehen. Dies wird auch mit einer sehr guten Kosten-Wirksamkeit argumentiert, da sich Einzelmaßnahmen in einem niedrigen Kosten-rahmen bewegen. Als Problem wird genannt, dass besonders bei bestehenden Hochwasser-schutzanlagen die Notwendigkeit von Objektschutzmaßnahmen nicht erkannt wird. Hingegen zeigen bereits kleinere Vorkehrungen im Falle eines Versagens oder eines Überlastfalls von Schutzmaßnahmen große Wirkungen. Die Verantwortung entsprechender Schutzvorkehrungen liegt bei dem Eigentümer / der Eigentümerin selbst. Dementsprechend lautet die Zielsetzung dieser Maßnahme das Restrisiko mehr in der Bevölkerung zu kommunizieren (u.a. durch Auswei-sung und Veröffentlichung von HQ300-Bereichen). Diese Bewusstseinsbildung spornt die Bevölke-rung an, entsprechende Objektschutzmaßnahmen zur Restrisikoreduktion in Eigeninitiative zu setzen.200      Wie auch in der Raumordnung liegen durch die gesetzliche Regelung des Bauwesens auf Länder-ebene unterschiedliche Handhabungen im Objektschutz in den Ländern vor. Auf deren Bestim-mungen wird in Kap. 3.5.1.2 genauer eingegangen.  Die relevanten Maßnahmen, die das Thema Restrisiko behandeln, sind in der untenstehenden Tabelle übersichtlich zusammengefasst. Aus der Tabelle ist auch die im HWRMP bewertete Prio-ritätenreihung der einzelnen Maßnahmen herauszulesen. Die Rangfolge ergibt sich je nach mög-                                                                                                                                                                             198 Anm.: Bebauungsplan, Flächenwidmungsplan, Raumentwicklungskonzepte, Sachprogramme, Raumordnungspro-gramme,… 199 vgl. BMLFUW 2016a, S. 53-56  200 vgl. BMLFUW 2016a, S.88-92 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        54 lichem Beitrag zur Erreichung der gesetzten vier Ziele und dem Potential zur Risikoreduktion. Bei den beiden in Farbe hervorgehobenen Maßnahmen spielt Restrisiko eine ausschlaggebendere Rolle in Vergleich zu den restlichen. Die Bezugnahme auf örtliche und überörtliche Planungen sowie die Objektschutzmaßnahme sprechen zudem die Relevanz für eine Berücksichtigung in der Raumplanung an. Die Maßnahmen wurden den übergeordneten Handlungsfeldern des Risiko-kreislaufes zugeordnet. M04 und M09 entsprechen demnach auch dem präventiven Ansatz, der in dieser Arbeit im Vordergrund steht.   Relevante Maßnahme Handlungsfeld Rangfolge M01: Gefahrenzonenplanungen erstel-len/aktualisieren Vorsorge Priorität 1 M02: Gefahrenzonenplanungen berücksichtigen Vorsorge Priorität 1 M04: Örtliche und überörtliche Planungen erstel-len und / oder berücksichtigen Vorsorge Priorität 1 M08b: Schutz- und Regulierungs(wasser)bauten planen und errichten: Lineare Schutzmaßnahme Schutz Priorität 3 M09: Objektschutzmaßnahmen umsetzen und adaptieren Schutz Priorität 1 M11: Gewässeraufsicht durchführen und verbes-sern Schutz Priorität 2 M18: HW Katastrophenschutzpläne für die Be-wältigung erstellen Vorbereitung im Ereignis-fall Priorität 2 Tab. 5 Relevante Maßnahmen für Restrisiko (Quelle: Eigene Erstellung; vgl. BMLFUW 2016a, S.151) 3.4.2.2 Leitfaden Gewässerentwicklungs- und Risikomanagement-Konzepte (GE-RM)  Für Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte (GE-RM) liegt ein ganz neuer Leit-faden in noch vorläufiger Fassung für 2017 vor. Es handelt sich um eine übergeordnete Planung, die einen größeren Flussabschnitt untersucht, eine gesamtes Gewässer oder sogar mehrere Teil-gewässer untersucht. Sie ergänzt in Österreich die Untersuchungen des Hochwasserrisikoma-nagementplans. In der RIWA-T der BWV werden bereits grob die Teilschritte des GE-RM geschil-dert. In diesem Leitfaden sind diese Teilschritte, unterteilt in Module, genauer ausgeführt. Grundsätzlich wird durch den Leitfaden auch die Auswahl eines Untersuchungsgebiets definiert und der Projektablauf geschildert. Ein GE-RM umfasst eine Bestandsaufnahme der Hochwasser-



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        55 gefahr und des Risikos, legt Maßnahmenschwerpunkte fest und setzt Handlungsziele für die zukünftige Entwicklung im Hochwasserrisikomanagement.201  Im Modul der Abflussuntersuchung wird Restrisiko im Zusammenhang mit der Ausweisung von Zonen erwähnt. Diese Eruierung der Bereiche findet aber außerhalb der Abwicklung von GE-RMs statt, da sie mitunter sehr zeitaufwendig sein kann. Im Modul „Vernetzende Analyse“ soll Restri-siko bewertet werden. Im Maßnahmenkonzept werden mehrere Grundsätze angegeben. Einer davon weist darauf hin, dass der Überlast- und Versagensfall beachtet werden muss und konkrete Handlungen hinsichtlich einer Restrisikoreduktion getätigt werden sollten. 202  3.4.2.3 Arbeitsbehelfe des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes ÖWAV Die Funktion des ÖWAVs wurde bereits in der Einleitung dieses Kapitels im Zusammenhang mit der Akteurslandschaft geschildert. Neben der monatlich herausgegebenen Fachzeitschrift der ÖWAV werden von freiwilligen Fachkreisen sogenannte Arbeitsbehelfe und Strategien erstellt. Die Unterlagen dienen zur Verfolgung einheitlicher Ziele für die Wasserwirtschaft Österreichs und bieten Handlungsvorschläge für Betroffene und AkteurInnen. Das Positionspapier „Strategie 2013+ Schutz vor Hochwasser und Muren“ wurde 2014 veröffent-licht. Es dient als Hilfestellung für die Politik und den EntscheidungsträgerInnen im Hochwasser-schutz und bei Muren. In der Strategie werden drei Arbeitsschwerpunkte angeführt, die zu einer Risikoreduktion führen sollen. Der Begriff Restrisiko wird in der „Ausgangsituation“ erläutert. Im Schwerpunkt „Reduktion des Schadens“ wird trotz Hochwasserschutzanlagen zu Vorkehrungen im Objektschutz geraten um Restrisiken gering zu halten. Durch Kommunikation bestimmter Grenzen in der Schutzmöglichkeit vor Hochwasser soll das Verständnis in der Bevölkerung für Restrisiko gestärkt und die Eigenverantwortung gefördert werden.  Im Oktober 2017 wurde der Arbeitsbehelf 53 „Zustandsermittlung von Hochwasserschutzdäm-men als Grundlage für die Sanierung“ veröffentlicht. Diese Unterlage, die von einem Arbeitskreis des ÖWAV erarbeitet wurde, gibt zuständigen Personen der Dammüberwachung Ratschläge für die Eruierung des Zustandes eines Schutzdamms. Aufbauend auf eine Evaluierung des Sicher-heitszustandes ist eine Prioritätenreihung zur Maßnahmensetzung sinnvoll.  Bereits im Vorwort wird der Beitrag des Arbeitsbehelfes zur Bewusstseinsbildung puncto Restri-siken hervorgehoben. Eine genaue Definition von Restrisiko wird angeführt. Sie entspricht der hergeleiteten Definition in Kapitel 2. Im Arbeitsbehelf wird darauf hingewiesen, dass Restrisiko-bereiche in der Gefahrenzonenplanung (gelbe bzw. rote Schraffierung) seit der HWRL mehr Be-deutung gewonnen haben. Unter anderem, weil sie nun in den Plänen zu berücksichtigen sind. Mittels Freihaltung bzw. einer angepassten Bauweise in Restrisikobereichen wird eine Scha-                                                           201 vgl. BWS 2010, S.3ff 202 vgl. BWS 2010, S.11ff 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        56 densminimierung erzielt. Durch Alterungsprozesse und etwaige Veränderungen sind laufende Instandhaltungsmaßnahmen und Überprüfungen der Hochwasserschutzdämme notwendig. Es wird darauf hingewiesen, dass besonders in Bereichen, in denen sich hinter den Anlagen ein Siedlungsgebiet befindet, ein Monitoring zur Zustandsermittlung des Dammes getätigt werden sollte. So können Restrisiken eines Versagensfalls klein gehalten werden. In der Anführung ver-schiedener Instrumente der BWV zur Einschätzung des Schadenspotentials wird im Zuge der Risikokarte und des Gefahrenzonenplans Restrisiko erläutert. Risiko- und Restrisikokarten sind die einzigen Grundlagenuntersuchungen, die auch das Versagen eines Dammes behandeln. In den restlichen Grundlagen (außer dem Gefahrenzonenplan der WLV) wird lediglich der Abfluss-bereich eines HQ300 dargestellt, der zugleich als Restrisikobereich verstanden wird.  3.4.3 Präventive Planungsinstrumente 3.4.3.1 Gefahrenhinweiskarte Eine Gefahrenhinweiskarte basiert im Unterschied zum Gefahrenzonenplan nicht auf rechtlichen Grundlagen. Gefahrenhinweiskarten werden für weitreichendere Gebiete erstellt. Demnach unterscheiden sie sich zum Gefahrenzonenplan in ihrem Detaillierungsgrad. Wenn keine fachli-chen Gutachten im Sinne eines Gefahrenzonenplans für ein Gebiet vorliegen, werden Gefahren-hinweiskarten für Beurteilungen herangezogen.203 Als Gefahrenhinweiskarten fungieren die digi-tale Gefahrenlandkarte HORA (Hochwasserrisikozonierung Austria) und Hangwasserkarten.  Digitale Gefahrenlandkarte HORA (Hochwasserrisikozonierung Austria) Die Karte ist über eine Internetplattform zugänglich und dient zur Ersteinschätzung möglicher Naturgefährdungen für BürgerInnen. Neben dem als Schwerpunktthema Hochwasser sind auch Gefahren wie Erdbeben, Schnee und Hagel abrufbar. Auf der Homepage der Raumordnungsab-teilung des Landes Niederösterreich wird auf HORA als Planungsbehelf verwiesen.204 Die öster-reichweite Darstellung bietet den Vorteil für erste Erkenntnisse zur Einschätzung der Gefähr-dung. Die ermittelten Daten stellten sich allerdings in der Praxis als zu ungenau heraus. Dement-sprechend knüpfen die Raumordnungsregelungen (Pflicht zur Kenntlichmachung, Baulandwid-mungsverbot) nicht direkt an. Dazu werden genauere Untersuchungen wie ein Gefahrenzonen-plan benötigt.205 In Zusammenarbeit des Lebensministeriums und des ‚österreichischen Ver-bands der Versicherungsunternehmen Österreichs‘ (VVO) wurde die bundesweite Risikozonie-rung vorgenommen. Die Kartengrundlagedaten wurden zuletzt 2010 aktualisiert. Im Unterschied                                                            203vgl. RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012, S.189 204 vgl. RAUMORDNUNG-NOE.AT o.J.-a 205 vgl. PAMAROLI, Email 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        57 zu den drei in der RIWA-T festgelegten Hochwasserwahrscheinlichkeiten206 weist HORA für Hochwasser mit geringer Gefährdung ein HQ200 anstatt eines HQ300 aus. 207 Basierend auf dem Wasserbautenförderungsgesetz liegt das Schutzziel der BWV gegen Hoch-wasser bei einer hundertjährlichen Wahrscheinlichkeit. Demzufolge kann die geringe Gefähr-dungszonierung HORAs (HQ200) mit einer Restrisikodarstellung verglichen werden. Diese Einstu-fung wird jedoch nicht explizit als Restrisiko bezeichnet. Der Versagensfall sowie das mögliche Schadenspotential kommen anhand dieser Zonierung nicht zu tragen. Man kann daher von ei-nem indirekten Hinweis auf Restrisiken sprechen.    Hangwasserkarten Temporär entstehende Oberflächenabflüsse, denen nicht Flüssen oder Bäche zugrunde liegen, nennt man Hangwasser. Sie entstehen durch Niederschlag und Schmelzwasser.208 Hangwasser tritt besonders im Flachland auf. In Tirol  spielt  diese Naturgefahr beispielsweise keine Rolle. An Berghängen bestehen in diesem Bundesland bereits Gräben, wodurch Abflüsse leichter vorher-sehbar sind. Die Wasserabteilungen anderer Bundesländer, in denen Hangwasser Thema ist (Al-penvorland und Flachland – vorwiegend OÖ, NÖ und BGLD), bieten für Gemeinden eine Bera-tungsfunktion an und erstellen entsprechende Gefahrenhinweiskarten.    In Niederösterreich stellt die Abteilung für Schutzwasserwirtschaft solche Karten zur Verfügung. Die Erstellung von Gefahrenhinweiskarten für Hangwasser wurde erst vor einem halben Jahr gestartet. 15 Gemeinden nahmen bis jetzt die Beratungsfunktion des Landes in Anspruch. Die Gemeinde setzt auf Basis der Analysen bestimmte bauliche Maßnahmen.  Herr Dipl.-Ing. Winkler, Referatsleiter wasserwirtschaftlicher Projekte, sieht Hangwasser bereits als Restrisiko. Hangwasser treten relativ selten auf und somit liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit  im niedrigen Bereich. Für solche Ereignisse müssen meist mehrere Faktoren zusammentreffen (länger nicht geregnet, bestimmte Bewirtschaftung, Starkregenereignis,...)209                                                             206 Anm.: HQ30 = HW hoher Wahrscheinlichkeit, HQ100 = HW mittlerer Wahrscheinlichkeit, HQ300 = HW niedriger Wahr-scheinlichkeit 207 vgl. BMLFUW SEKTION IV 2011, S.1 208 vgl. LAND NÖ - GRUPPE WASSER 2016, S. 2 209 vgl. WINKLER, Interview 2017 
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      Abb. 11 Hangwasserkarte Lassee (Quelle: NÖ Atlas ,2017) 3.4.3.2 Gefahrenzonenplan  Der Gefahrenzonenplan ist ein Gutachten mit Prognosecharakter.210 Er wird für Planungen der Raumplanung und des Bauwesens herangezogen.211 Der GFZP ist das wichtigste Koordinations-instrumentarium zwischen Raumplanung und Wasserwirtschaft. 212 Verbindlich ist er für die Raumplanung erst, wenn sich ein Raumordnungsgesetz auf den Gefahrenzonenplan bezieht.  In der Richtlinie der BWV sind die genaueren Bestimmungen für den Gefahrenzonenplan gere-gelt. Für Restrisiko ist die Kennzeichnung von Hochwasserbereichen niedriger Wahrscheinlich-                                                           210 vgl. RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012, S.206 211 vgl. BMLFUW 2016b, S.9 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        59 keit im Gefahrenzonenplan ausschlaggebend. Zonen niedriger Wahrscheinlichkeit werden in der Richtlinie der BWV begrifflich mit Restrisikobereichen gleichgesetzt. Sie weisen auf die Restge-fährdung durch einen Überlast- oder Versagensfall hin. Restrisikobereiche werden für Hochwas-ser mit einer 300-jährlichen Wahrscheinlichkeit ausgewiesen und fallen unter die Bezeichnung Extremereignisse.  213 Laut § 9 hat die Darstellung dieser Restrisikobereiche folgendermaßen zu erfolgen: „Flächen, die durch gemäß § 5 Abs. 2 bestimmte Bemessungsereignisse niedriger Wahrschein-lichkeit gefährdet sind, sind grundsätzlich gelb schraffiert darzustellen. Befinden sich solche Flä-chen im Restrisikogebiet im Wirkungsbereich von Hochwasserschutzanlagen, wo hochwasserbe-dingt mit höheren Schadenswirkungen zu rechnen ist, sind sie rot schraffiert darzustellen.“ 214 Je nach Bundesland arbeitet die BWV in unterschiedlichem Ausmaß mit dem Gefahrenzonenplan als Instrument. In Salzburg findet die Ausweisung von potentiellen Überflutungsflächen aus-schließlich über den Gefahrenzonenplan statt. In Niederösterreich wurden bis jetzt hauptsäch-lich Abflussuntersuchungen kartiert. Durch die Verpflichtung einer großflächigen Analyse von APFSR durch den HWRMP muss demnächst auch Niederösterreich Gefahrenzonenpläne erstel-len. 215 Für den Weidlingbach in der Gemeinde Klosterneuburg in Niederösterreich wurde vor kurzem ein Gefahrenzonenplan erstellt. Anlässlich der Festlegung als potentiell signifikantes Risikogebiet im Zuge des HWRMPs wurde eine Gefahrenzonenplanerstellung in die Wege geleitet.216 Er um-fasst sowohl Ermittlungen der BWV als auch der WLV. Die Kenntlichmachung der Restrisikozo-nen entspricht nicht ganz den Regelungen der Richtlinie (RIWA-T).                                                                                                                                                                                   212H. HABERSACK ET AL. 2010, 102 213 vgl. BMLFUW 2016b, S. 19 u. 33 214 § 9, BMLFUW 2016b 215 vgl. NEUHOLD, Interview 216 vgl. FORMANN, Email 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        60  
            Abb. 12 Gefahrenzonenplan Weidlingbach Ausschnitt 1 und 2 (Quelle: Land NÖ Gruppe Wasser, 2014)  



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        61           In diesem Gefahrenzonenplan werden nur gelbschraffierte Bereiche für Restrisiko dargestellt. Rotschraffierte Bereiche liegen für dieses Untersuchungsgebiet nicht vor, da keine Hochwasser-schutzanlagen vorhanden sind. Bereiche mit Baulandwidmung, die in einem HQ300 liegen, wären hier gelbschraffiert und braun dargestellt. Diese Ausweisung ist in der Form in der Richtlinie nicht geregelt und es wurden auch keine Flächen in dieser Art im GFZP ausgewiesen. Die Wildbach- und Lawinenverbauung verfügt ebenfalls über eine Richtlinie, die Vorgaben für die Gefahrenzonenplanung beinhalten. Darin wird auf Restrisiko jedoch nicht eingegangen.  Die einzelnen Bundesländer bieten im Internet eine Plattform an, auf der die bundeslandweiten Kartierungen von Gefahrenzonenplänen und Abflussplänen abrufbar sind. Für Niederösterreich gibt es dazu den NÖ Atlas auf GIS-Basis (Geographisches Informationssystem). Unter der Rubrik ‚Wasser‘ findet man ‚Hochwasser‘, wo sowohl Informationen der BWV als auch der WLV abgeru-fen werden können. Darstellungen von HQ300 Bereichen können ebenfalls eingeblendet werden.   3.4.3.3 Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten  Die Gefahrenkarten wurden im Zuge des HWRMP möglichst flächendeckend für Österreich er-stellt. Das heißt, es wurden nicht nur die APSFR berücksichtigt. Als Datengrundlagen wurden ‚harte Daten‘ – der BWV, WLV und ‚weiche Daten‘ mit weniger detaillierten Untersuchungsgrad wie die der HORA herangezogen.  Restrisiko ist durch Kennzeichnung als Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ300) aus den Karten abzulesen. Als Grundlage für die Hochwasserrisikokarten dienten die Hochwasserge-fahrenkarten. Die Risikokarten wurden ausschließlich für APSFR erstellt. Das Risiko wird durch folgende Merkmale dargestellt: – Anzahl der betroffenen Personen 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        62 – bestimmte wirtschaftlich genutzte Gebiete, die betroffen wären – Anlagen, die bei Überschwemmung Umweltverschmutzungen verursachen können (Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates) und Schutzgebiete nach dem WRG  – andere potentielle  Verschmutzungsursachen – Auftreten von murenähnlichem Hochwasser.217 Abbildung 14 stellt einen Ausschnitt aus einer Risikokarte dar. Die betroffenen Nutzungen sind farblich gekennzeichnet, wenn sie sich in einem Extremereignisgebiet befinden. Es werden daher nur HQ300 Gebiete dargestellt.  
 Abb. 13 Hochwasserrisikokarte Beispiel Steyr (Quelle: RMP, S. 19)                                                            217 vgl. BMLFUW 2016a, S. 18 
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  Die Risikokarte bezieht sich daher auf ein Restrisiko nach HQ300. Ein Dammbruch wird bei diesen Analysen jedoch nicht simuliert. Im Vergleich zum Gefahrenzonenplan können ungefähre Schlüs-se zu einem potentiellen Schadensausmaß gewonnen werden. Eine genaue Quantifizierung bie-tet die Karte allerdings nicht. 3.5 Raumordnung und Raumplanung Raumordnung ist: „die vorausschauende Gestaltung eines Gebietes zur Gewährleistung der bestmöglichen Nutzung und Sicherung des Lebensraumes unter Bedachtnahme auf die natürli-chen Gegebenheiten, auf die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie die abschätzbaren wirt-schaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse seiner Bewohner ...“218 Die Raumordnung und Raumplanung nimmt eine wichtige planerische Funktion ein, da sie we-sentlichen Einfluss auf die Entwicklung von Siedlungsräumen nimmt. Die Raumordnung ist über Gesetzgebungen der neun Bundesländer geregelt. Dementsprechend kommt der Hochwasser-schutz und folglich auch das Restrisiko unterschiedlich zu tragen. Neben den gesetzlichen Rege-lungen werden andere fachliche Grundlagen auf die Relevanz von Restrisiko geprüft.                                                             218 § 1 Abs. 1 NÖ ROG 2017 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        64 3.5.1 Rechtliche Grundlagen 3.5.1.1 Raumordnungsgesetz (ROG) Im ROG sind neben allgemeinen Zielbestimmungen wichtige Regelungen der überörtlichen und örtlichen Raumplanung sowie Bestimmungen für raumplanerische Instrumente geregelt. In den Raumordnungsgesetzen der Bundesländer ist der Schutz vor Naturgefahren als Zielbestimmung meist geregelt. Laut Tiroler ROG sind Gefährdungsbereiche von Bebauungen freizuhalten. Das Land Oberösterreich setzt hinsichtlich Hochwasser ein absolutes Widmungsverbot für HQ30 Ge-biete fest. In Niederösterreich liegt das Baulandwidmungsverbot bei einem Abfluss eines hun-dertjährlichen Hochwasserereignisses.219 In der rechtlichen Verankerung von Hochwasserschutz übernahm Niederösterreich damit eine Vorreiterrolle. 220   Bundesland Gesetz Restrisiko Inwiefern Burgenland LGBl. Nr. 18/1969 nein - Kärnten LGBl Nr 76/1969 nein - Niederösterreich LGBl. Nr. 3/2015 nein - Oberösterreich LGBl.Nr. 114/1993 Indirekt durch HQ300 Kennt-lichmachung Raumordnungsziele und –grundsätze § 2 (2a.) die Vermei-dung und Verminderung des Risikos von Naturgefahren für bestehende und künftige Sied-lungsräume Flächenwidmungsplan mit örtli-chem Entwicklungskonzept § 18 (7) Bei der Erlassung, Änderung oder regelmäßigen Überprüfung des Flächenwidmungsplanes hat die Gemeinde festgelegte Pla-nungen des Bundes und des Lan-des zu berücksichtigen; solche Planungen sind überdies im Flä-chenwidmungsplan ersichtlich zu machen; [...] Gefahrenzonenplä-ne gemäß Forstgesetz 1975 und                                                            219 vgl. RUDOLF-MIKLAU 2009, S.109f 220 vgl. KNIOPF, Interview 2017 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        65 Wasserrechtsgesetz 1959 sowie festgelegte Hochwasserabfluss-gebiete [...] Bauland § 21 (1a) Flächen im 30-jährlichen Hochwasserabflussbe-reich sowie Flächen in roten Zo-nen gemäß Forstgesetz 1975 oder Wasserrechtsgesetz 1959 dürfen nicht als Bauland gewid-met werden. Dies gilt auch für ehemals rote Zonen und für auf-geschüttete Flächen in roten oder ehemals roten Zonen, so-weit diese Zonen in einem Ge-fahrenzonenplan gemäß Forstge-setz 1975 oder Wasserrechtsge-setz 1959 dargestellt sind.[…] Salzburg LGBl Nr 30/2009 Indirekt durch HQ300 Kennt-lichmachung Kenntlichmachungen § 43 (1) Im Flächenwidmungsplan sind kenntlich zu machen: 3. Hoch-wasserabflussgebiete nach was-serrechtlichen Bestimmungen; 4. für den Hochwasserabfluss und -rückhalt wesentliche Flä-chen;  Steiermark  Raumordnungsgesetz 2010 – StROG nein Inhalt des Flächenwidmungs-plans § 26 ein Abstand zw. HW-Flächen und Bauland! Flächen,  die  durch  Hochwasser,  hohen  Grundwasserstand,  Ver-murung,  Steinschlag,  Erdrutsch  oder  Lawinen  und dergleichen gefährdet und nicht durch Er-sichtlichmachung unter Z 1 bis 3 miterfasst sind.  



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        66 Tirol Landtagsmaterialien: 449/14 nein Raumordnungsprogramm § 7 4 (2) a 4. für  Maßnahmen  zum  Schutz  vor  Lawinen,  Hochwasser,  Wildbächen,  Stein-schlag,  Erdrutsch oder anderen gravitativen Naturgefahren, 5. für Hochwasserabflussberei-che oder  -rückhalteräume, Bestandsaufnahme § 28 (2)  Die  Bestandsaufnahme  hat  jeden-falls  die  Gebiete  und  Grundflä-chen,  die  durch  Lawinen, Hochwasser,  Wildbäche,  Stein-schlag,  Erdrutsch  und  andere  Naturgefahren  gefährdet  sind,  sowie  das Ausmaß   der   Ge-fährdung   zu   umfassen.   Die   Gefahrensituation   ist   so   weit   wie   möglich   aufgrund beste-hender  Gefahrenzonenpläne  zu  erheben.  Im  Fall  einer  Gefähr-dung  durch  Hochwasser  sind  weiters die   erforderlichen   Hochwasserrückhalteräume   zu   erheben… Vorarlberg LGBl.Nr. 39/1996 Nein  - Wien LGBl. Nr. 11/1930 nein -  Tab. 6 Restrisiko in den Raumordnungsgesetzen der einzelnen Bundesländer (Quelle: Eigene Erstel-lung 2017) Der Begriff Hochwasser kommt in allen Raumordnungsgesetzen bis auf das burgenländische zu tragen. Risiko, das im aktuellen Diskurs von Risikomanagement eine wichtige Rolle einnimmt, wird im Zusammenhang mit Hochwasser nur im Gesetzestext von Oberösterreich erwähnt. Das Bundesland ist auch eines der wenigen, das einen indirekten Bezug zu Restrisiko setzt. In den Raumordnungszielen und -grundsätzen wird auf die notwendige Risikominimierung bei Naturge-fahren im Zusammenhang mit der Entwicklung von Siedlungsräumen hingewiesen. Da die Be-rücksichtigung von Restrisiko einen wesentlichen Beitrag für diese Minimierung leisten kann, 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        67 wird dies als indirekte Bezugnahme des OÖ ROGs gesehen (§ 2). Als zweiter Aspekt einer indirek-ten Beachtung im Gesetzestext, ist die verpflichtende Kenntlichmachung von Gefahrenzonen im Flächenwidmungsplan zu erwähnen (§ 18). Dazu zählt auch der von der BWV deklarierte Ab-flussbereich eines HQ300. Der direkteste Bezug zu Restrisiko wird im ROG für Oberösterreich je-doch in den Bestimmungen für Bauland hergestellt. Ehemalige rote Zonen oder aufgeschüttete Bereiche, die sich in einer roten Zone befinden, dürfen nach wie vor nicht als Bauland gewidmet werden (§ 21). Daraus lässt sich ableiten, dass die Zonierung aufgrund einer Hochwasserschutz-maßnahme zurückgenommen wurde. Diese Gebiete befinden sich dementsprechend eindeutig in einem Restrisikobereich.  Im ROG des Bundeslandes Salzburg liegt eine ähnliche Bestimmung wie in Oberösterreich für den Flächenwidmungsplan vor. Hochwasserabflüsse und Hochwasserrückhaltebereiche müssen im Flächenwidmungsplan ebenfalls kenntlich gemacht werden (§ 43). In Tirol kann für Hochwassergebiete und konkret gesetzte Maßnahmen ein Raumordnungspro-gramm erlassen werden. Dieses bietet Potential auf Restrisiko Bezug zu nehmen (§ 7). Bei Be-standsaufnahmen muss die Gefahrensituation, bestenfalls durch einen Gefahrenzonenplan, eru-iert werden.  Im Raumordnungsgesetz des Bundeslandes Steiermark wird darauf hingewiesen, dass ein Ab-stand zwischen Bauland und vom Hochwasser gefährdeten Flächen, eingehalten werden muss. Dementsprechend gilt diese Regelung auch für HQ300 Bereiche.  Der direkteste Bezug mit Regelungen für ein Restrisiko wird folglich im Raumordnungsgesetz von Oberösterreich hergestellt. Bei den beschriebenen Flächen für die das Baulandwidmungsverbot ausgesprochen wird, handelt es sich eindeutig um Restrisikobereiche. In den restlichen Gesetz-gebungen der neun Bundesländer wird sehr indirekt auf Restrisiko eingegangen. Ob das Restrisi-ko im Zusammenhang der in der Tabelle zusammengefassten Gesetzesstellen berücksichtigt wird, hängt stark von der Auslegung ab.  3.5.1.2 Baugesetz In dieser rechtlichen Grundlage sind Bestimmungen für das Bauwesen geregelt. Wie in der Raumordnung verfügt jedes Bundesland über ein eigens erlassenes Gesetz, weil der Zuständig-keitsbereich bei den Ländern liegt (s. Generalklausel Art. 15. Abs. 1 B-VG). In den meisten Bun-desländern gibt es neben der Bauordnung bzw. dem Baugesetz zusätzlich eine Bautechnikver-ordnung. Diese rechtlichen Grundlagen des Baurechts wurden auf Restrisiko geprüft. Anderwei-tige Nebengesetze (zB. Kanalgesetze, Aufzugsordnungen,…) wurden in die Analyse nicht mitein-bezogen. Dasselbe gilt für die Richtlinien des ‚Österreichischen Instituts für Bautechnik‘, auf wel-che manche Baugesetze verweisen. 221                                                             221 vgl. KANONIER 2005, S. 119 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        68 Bundesland Gesetz Restrisiko Inwiefern Burgenland LGBl. Nr. 63/2008 indirekt Schutz vor Feuchtigkeit § 15  (1) Bauwerke müssen entsprechend ihrem Verwendungszweck gegen das Eindringen und Aufsteigen von Wasser und Feuchtigkeit aus dem Boden dauerhaft abgedich-tet werden. Dabei ist insbesondere auch auf vor-hersehbare Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen. Niveau und Höhe der Räume § 21 (1) Das Fußbo-denniveau der Räume gegenüber dem Gelände muss so geplant und ausgeführt sein, dass ent-sprechend dem Verwendungszweck Gesundheit und Wohlbefinden der Benutzerinnen oder Benut-zer nicht beeinträchtigt werden. Dabei ist insbe-sondere auch auf vorhersehbare Hochwasserer-eignisse Bedacht zu nehmen. Kärnten LGBl Nr 62/1996 indirekt Auflagen § 18  (3) Stehen einem Vorhaben nach § 6 lit. a Interessen der Sicherheit im Hinblick auf seine Lage, wie in den Fällen einer möglichen Ge-fährdung durch Lawinen, Hochwasser oder Stein-schlag, entgegen, so hat die Behörde unter beson-derer Bedachtnahme auf den Verwendungszweck des Vorhabens durch technisch mögliche und der Art des Vorhabens angemessene Auflagen Abhilfe zu schaffen; diese Auflagen dürfen auch zweck-dienliche Maßnahmen beinhalten, die nicht das Vorhaben unmittelbar betreffen, jedoch mindes-tens gleichzeitig mit dem Vorhaben ausgeführt werden müssen. Beziehen sich Vorhaben gemäß § 6 lit.b und c auf bestehende Gebäude oder sons-tige bauliche Anlagen in einer Roten Gefahrenzone eines Gefahrenzonenplanes (§ 11 des Forstgeset-zes 1975), dürfen sich Auflagen zur Verminderung der Gefahren sowohl auf das Vorhaben als auch auf das bestehende Gebäude oder sonstige bauli-che Anlagen und auf zweckdienliche Maßnahmen erstrecken, die nicht das Vorhaben unmittelbar betreffen, jedoch mindestens gleichzeitig mit dem 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        69 Vorhaben ausgeführt werden müssen. Niederöster-reich LGBl. Nr. 1/2015 indirekt Bauwerke im Grünland und auf Verkehrsflächen §55 (2) Im Grünland darf ein Bauwerk unbescha-det § 20 Abs. 4 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 3/2015 in der geltenden Fassung, nicht errichtet oder vergrößert werden, wenn der Bestand oder die dem Verwendungszweck ent-sprechende Benützbarkeit des Bauwerks durch Hochwasser, […] gefährdet oder die für den Ver-wendungszweck erforderliche Verkehrserschlie-ßung nicht gewährleistet ist.  Oberöster-reich OÖ BauTG 2013: LGBl.Nr. 35/2013 indirekt Hochwassergeschützte Gestaltung von Gebäuden § 47 (5) Für Bereiche im Sinn des Abs. 1, die auf Grund technischer Hochwasserschutzmaßnahmen nicht mehr im 100-jährlichen Hochwasserabfluss-bereich liegen, gelten Abs. 1 bis 3 sinngemäß. In diesen Bereichen ist unter hochwassergeschützter Gestaltung im Sinn des Abs. 3 zu verstehen, dass 1. bei Wohnzwecken dienenden Räumen a) die Fußbodenoberkante mindestens 50 cm über dem Niveau des ursprünglichen Hochwasserab-flussbereichs (Abs. 1) vor Errichtung der techni-schen Hochwasserschutzmaßnahme liegt, oder  b) die Wände und Böden sowie allfällige Öffnun-gen gegen den Eintritt von Wasser abgedichtet werden; die dazu erforderlichen technischen Ein-richtungen sind funktionsfähig bereit zu halten; 2. bei Gebäuden mit Wohnzwecken dienenden Räumen jene Gebäudeteile, die unter dem Niveau des ursprünglichen Hochwasserabflussbereichs (Abs. 1) zu liegen kommen, aus wasserbeständigen Baustoffen herzustellen und die Gebäude auf-triebsicher auszuführen sind; 3. bei Räumen, die zur Lagerung wassergefähr-dender Stoffe bestimmt sind, die Fußbodenober-kanten mindestens 50 cm über dem Niveau des 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        70 Hochwasserabflussbereichs (Abs. 1) liegen oder solche Räume jedenfalls so ausgeführt werden, dass ein Austritt der gelagerten Stoffe verhindert wird. Salzburg BauTG 2015: LGBl Nr 1/2016 indirekt Schutz vor Feuchtigkeit § 19 (1) Bauliche Anlagen müssen entsprechend ihrem Verwendungszweck dauerhaft gegen das Eindrin-gen und Aufsteigen von Wasser und Feuchtigkeit aus dem Boden abgedichtet sein. Dabei ist insbe-sondere auch auf vorhersehbare Hochwasserer-eignisse Bedacht zu nehmen. Niveau und Höhe der Räume § 25 (2) Die Fußbö-den von Wohnräumen müssen mindestens liegen: 3. 15 cm über der höchstbekannten Hochwasser-kote seit 1900; an die Stelle dieser Hochwasserko-te tritt die eines 100-jährlichen Hochwassers, wenn sie amtsbekannt ist oder nachgewiesen wird. Steiermark  LGBl. Nr. 59/1995 indirekt Bauplatzeignung § 5 (1) 5. Gefährdungen durch Lawinen, Hochwasser, Grundwasser, Vermurun-gen, Steinschlag, Rutschungen u. dgl. nicht zu er-warten sind und… Schutz vor Feuchtigkeit § 61 (1) Bauwerke müssen entsprechend ihrem Verwendungszweck gegen das Aufsteigen von Feuchtigkeit und gegen das Eindringen von Wasser dauerhaft gesichert wer-den. Dabei ist sowohl auf das Grundwasser als auch auf das vorhersehbare Oberflächenwasser (z. B. Hangwasser und Hochwasserereignisse) Be-dacht zu nehmen. Niveau und Höhe der Räume § 67 (1) Das Fußbo-denniveau der Räume gegenüber dem Gelände muss so geplant und ausgeführt sein, dass ent-sprechend dem Verwendungszweck Gesundheit und Wohlbefinden der Benutzer nicht beeinträch-tigt werden. Dabei ist insbesondere auf vorher-sehbare oberflächige Wasserabflüsse z. B. infolge 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        71 Hangwasser und Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen. Tirol LGBl. Nr. 48/2013 indirekt Bauplatzeignung § 3 (2) Auf Grundstücken, die einer Gefährdung durch Lawinen, Hochwasser, Wildbäche, Steinschlag, Erdrutsch oder andere gravitative Naturgefahren ausgesetzt sind, […], wie insbesondere durch ein Sicherheitskonzept, ein im Hinblick auf den vorgesehenen Verwendungs-zweck ausreichender Schutz vor Naturgefahren gewährleistet ist. Soweit aktuelle Gefahrenzonen-pläne vorhanden sind, ist bei der Beurteilung der Gefahrensituation darauf Bedacht zu nehmen. Bauansuchen §22: (3) Wenn dies in den Fällen des a) § 3 Abs. 2 erster Satz zur Gewährleistung eines im Hinblick auf den vorgesehenen Verwendungs-zweck ausreichenden Schutzes vor Naturgefahren oder b) § 3 Abs. 3 zur Gewährleistung des Schutzes vor schweren Unfällen oder vor einer Vergröße-rung des Risikos oder einer Verschlimmerung der Folgen solcher Unfälle erforderlich ist, ist dem Bauansuchen ein Sicherheitskonzept anzuschlie-ßen. Baubewilligung § 27: (11) Im Fall des Abs. 10 lit. b hat die Behörde das vorgelegte bzw. geänderte Sicherheitskonzept zu prüfen und dieses mit schriftlichem Bescheid zu genehmigen, wenn es einen im Hinblick auf den Verwendungszweck aus-reichenden Schutz vor Naturgefahren gewährleis-tet; das genehmigte Sicherheitskonzept ist Be-standteil der Baubewilligung, die als mit der Aufla-ge seiner Einhaltung erteilt gilt. [...] Räumung, sonstige behördliche Bauaufsicht § 41  (1) Die Behörde kann die Räumung einer baulichen Anlage oder die Durchführung sonstiger Maßnah-men, wie die Anbringung von Absperrungen, Absi-cherungen und dergleichen, verfügen, wenn auf-grund des Zustandes der baulichen Anlage oder aufgrund drohender Gefahr von außen, insbeson-



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        72 dere durch Lawinen, Vermurung, Hochwasser oder Brandeinwirkung, das Leben oder die Gesundheit von Menschen bedroht ist.  Vorarlberg LGBl.Nr. 84/2012          LGBl.Nr. 52/2001 
indirekt Schutz vor Feuchtigkeit § 18 (1) Bauwerke müssen entsprechend ihrem Verwendungszweck gegen das Eindringen und Aufsteigen von Wasser und Feuchtigkeit aus dem Boden geschützt werden. Dabei ist insbesondere auch auf vorhersehbare Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen. Niveau und Höhe der Räume § 24 (1) Das Fußbo-denniveau der Räume gegenüber dem Gelände muss so geplant und ausgeführt sein, dass ent-sprechend dem Verwendungszweck Gesundheit und Wohlbefinden der Benutzer nicht beeinträch-tigt werden. Dabei ist insbesondere auch auf vor-hersehbare Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen. Baugrundstücke, Erschließung, Naturgefahren § 4*) (4) Ein Baugrundstück darf nur so bebaut wer-den, dass weder das Bauwerk selbst noch Nach-bargrundstücke durch Lawinen, Wasser, Vermu-rungen, Steinschlag, Rutschungen u.dgl. gefährdet werden. Zulässig sind a)die Änderung eines Bauwerks oder der Verwen-dung eines Bauwerks, soweit dadurch die beste-hende Gefährdung nicht vergrößert wird;  Wien LGBl. Nr. 11/1930 indirekt Schutz vor Feuchtigkeit § 102. (1) Bauwerke müs-sen entsprechend ihrem Verwendungszweck ge-gen das Eindringen und Aufsteigen von Wasser und Feuchtigkeit aus dem Boden dauerhaft abge-dichtet werden. Dabei ist insbesondere auch auf vorhersehbare Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen. Niveau und Höhe der Räume § 107. (1) Das Fuß-bodenniveau der Räume gegenüber dem Gelände 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        73 muss so geplant und ausgeführt sein, dass ent-sprechend dem Verwendungszweck Gesundheit und Wohlbefinden der Benutzer nicht beeinträch-tigt werden. Dabei ist insbesondere auch auf vor-hersehbare Hochwasserereignisse Bedacht zu nehmen. Tab. 7 Restrisiko in Baugesetzen und Bautechnikverordnungen der Bundesländer (Quelle: Eigene Er-stellung 2017) Wurde in einem Gesetz ein Bezug zu Hochwasser hergestellt, so wurde nie zwischen verschiede-nen Wahrscheinlichkeiten der Gefährdung unterschieden. Demnach können die Regelungen auch für Restrisiko ausgelegt werden. Im Baugesetz für Wien sind durch zwei Paragraphen Bau-auflagen bei Hochwasser geregelt. Einerseits muss ein Gebäude gegen Eindringen von Feuchtig-keit geschützt werden. Andererseits ist eine gewisse Fußbodenhöhe bei Hochwassergefährdun-gen zu berücksichtigen (§ 102 und § 107). Ähnliche Regelungen liegen in der Bautechnikverord-nung des Bundeslandes Vorarlberg (§18 und § 24) und Salzburg (§ 19 und § 25) vor. In der Ver-ordnung für Kärnten gibt es einen eigenen Paragraphen für Auflagen, in welchem darauf hinge-wiesen wird, dass entsprechende Bauauflagen bei Gebäuden festzulegen sind. Wie diese Aufla-gen auszusehen haben wird darin nicht angegeben (§ 18).  Für Oberösterreich gibt es ebenfalls Auflagen. Das Besondere daran ist, dass diese auch für Be-reiche gelten, in denen durch Hochwasserschutzmaßnahmen die Abflussbereiche weggefallen sind. Die Auflagen sehen wie die der zuvor genannten Bundesländer mit einer festgelegten Fuß-bodenoberkante und wasserdichtem Baumaterial ähnlich aus. Zusätzlich wird für alle Öffnungen der betroffenen Gebäude eine bauliche Vorkehrung gegen eintretendes Wasser vorgeschrieben. Diese temporären Zusatzmaßnahmen müssen im Hochwasserfall angebracht werden und eine ständige Funktionsfähigkeit aufweisen. Wassergefährdende Stoffe müssen entsprechend gela-gert werden (§ 47).      In drei verschiedenen Paragraphen der Bautechnikverordnung Tirols wird im Zusammenhang einer Hochwassergefährdung von der Anwendung eines Sicherheitskonzeptes gesprochen (§ 3, 22 u. 27). Ein vierter Paragraph ermöglicht es bei Gefährdung von Menschenleben unter ande-rem durch Hochwasser eine Räumung von Gebäuden oder anderen Maßnahmen durchzuführen (§41). In den Gesetzesgrundlagen von Niederösterreich wird für Grünflächen auf das Thema Hochwas-ser eingegangen. Bei einer potentiellen Gefährdung ist es nicht erlaubt einen bestehenden Bau-bestand baulich zu erweitern. Die Neuerrichtung eines Gebäudes ist zur Gänze untersagt. Für alle Bundesländer sind relevante Regelungen definiert durch Auflagen einer bestimmten Fußbodenoberkante und wasserbeständigen Baumaterialien. Diese einheitlichen Bestimmungen 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        74 sind auf die Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bauwesen (ÖIB) zurückzuführen.222 Im Bautechnikgesetz für Oberösterreich wird im Vergleich zu den anderen Gesetzen auf hinter ei-nem Hochwasserschutz liegende Flächen und somit konkret auf Restrisikobereiche eingegangen.  3.5.2 Fachliche Grundlagen 3.5.2.1 ÖROK Schriftenreihe Nr. 168 - Präventiver Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung Anlässlich des Hochwasser 2002 wurde von der ÖROK ein Arbeitskreis, der sich mit dem Thema Raumordnung und Naturgefahren mehr auseinandersetzt, ins Leben gerufen. Als Abschluss die-ses Arbeitskreises wurde die ÖROK-Empfehlung Nr. 52 im Zuge des Materialbandes ‚Präventiver Umgang mit Naturgefahren in der Raumordnung‘ herausgegeben. Der Schwerpunkt dieser 2005 veröffentlichten Schriftenreihe liegt bei Hochwasser.223 Als Gegenstück mit Fokus auf andere Naturgefahren gibt es die Schriftenreihe Nr. 193 – ‚Risikomanagement für gravitative Naturge-fahren in der Raumplanung‘. Es wird weder in den beiden Detailstudien224 der Schriftenreihe noch in der Empfehlung Nr. 52 auf Restrisiko konkret eingegangen. Lediglich im Kapitel Erläuterungen und Ergänzungen kann von einer indirekten Bezugnahme auf Restrisiko gesprochen werden. Unter ‚Entwicklung beste-hender Siedlungen in gefährdeten Bereichen‘  wird gefordert, eine Strategie zur Risikoreduktion anzuwenden. Als Lösung werden eine Einschränkung der Nutzung der bestehenden Siedlungs-räume oder technische Schutzmaßnahmen gesehen. Bestehen solche Schutzmaßnahmen be-reits, könnte man hier von einem Restrisiko sprechen.225 3.5.2.2 ÖROK-Empfehlung Nr. XX226 Trotz der Schriftenreihe Nr. 168 erwies sich für die ÖROK hinsichtlich Risikomanagement ein nach wie vor bestehender Handlungs- und Verbesserungsbedarf in der Berücksichtigung von Hochwasser in der Raumplanung. Zumal ist die Schriftenreihe bereits über zehn Jahre alt und daher nicht mehr am aktuellsten Stand. 227  Um herauszufinden inwiefern die Empfehlungen Nr. 52 überarbeitet gehören, wurde die ÖREK Partnerschaft ‚Risikomanagement Hochwasser‘ gegründet. Bereits umgesetzte Empfehlungen wurden gestrichen, die meisten wurden jedoch in die neue Empfehlung übernommen. Empfeh-lung Nr. XX ist fachlich bereits abgeschlossen. Derzeit ist noch eine politische Abstimmung vor                                                            222 vgl. SUSANNE 2002, S.545 223 vgl. ÖROK 2005, S. 3-13 224 Anm.: Präventive Raumordnung gegen Folgeschäden aus Naturkatastrophen; Naturgefahren im österreichischen Baurecht 225 vgl. ÖROK 2005, S. 18ff 226 Anm.: liegt noch keine Nummerierung fest 227 vgl. PERLINGER 2016, S.26 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        75 Veröffentlichung der Empfehlung ausständig. Im Vergleich zur Empfehlung Nr. 52, wurde das Wasserrecht mehr miteinbezogen und die Empfehlungen konkret der überörtlichen oder der örtlichen Raumordnung zugeordnet. Damit soll mehr Klarheit erzeugt werden, wer konkret mit den einzelnen Empfehlungen angesprochen ist. 228 Zu Restrisiko wurde Empfehlung 7 formuliert: „Erarbeitung von Grundlagen zur Berücksichtigung des Restrisikos und Ableitung von Handlungs-empfehlungen für Raumordnung und Baurecht“229 Durch die Festlegung der Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen bis zu einem HQ100 hat das Restrisiko auch in planerischer Hinsicht mehr Bedeutung gewonnen. Im Zuge dieser Empfeh-lung wird gefordert, dass Restrisiko im Raumordnungs- und Baurecht miteinzubeziehen sei. Ein-schlägige Planungsgrundlagen sollen dementsprechend erarbeitet werden und für relevante Bereiche Anwendung finden. 230 Neben der Empfehlung wird im Glossar der Begriff Restrisiko genauer erläutert. Restrisiko um-fasst nach ÖREK-Definition drei verschiedene Aspekte. Es wird von einem akzeptierten Risiko gesprochen, weil das Schutzziel der BWV für Hochwasser bei einem HQ100 liegt. Als zweiter As-pekt gilt das ‚unbekannte Risiko‘, das darauf hinweist, dass nie alle Komponenten eines Restrisi-kos berücksichtigt werden können. Als drittes werden Fehlentscheidungen genannt, die sich durch menschliches Versagen ergeben. 231 Im Anhang ‚Erläuterungen zu den ÖROK Empfehlungen im Rahmen des Hochwasserrisikomana-gements‘ der Empfehlungen wird noch konkreter auf die Empfehlungen eingegangen und teil-weise auch der Status Quo mit gesetzlichen Regelungen belegt. Für Restrisiko werden im Zuge dessen sechs Empfehlungen abgegeben: 1. Für den Hochwasserrückhalt und den Hochwasserabfluss geeignete Flächen in überörtli-chen Raumplänen ausweisen 2. Abflussflächen eines HQ300 in örtlichen Raumplanungsinstrumenten (Flächenwidmungs-plänen, Örtlichen Entwicklungskonzepten) kenntlich machen 3. Hinweisbereiche für Hochwassergefahrenzonen und Hochwasserabflussbereiche nach der Realisierung von Schutzbauten beibehalten 4. Entlastungsflächen – verstanden als Polderbereiche – für extreme Hochwasserereignisse in Raumplanungsinstrumenten ausweisen 5. Bauvorschriften für Neu- und Zubauten in Restrisikobereichen im Bebauungsplan veran-kern                                                            228 vgl. NEUHOLD, Interview 2017 229 ÖREK-PARTNERSCHAFT 2017, S. 5 230 vgl. ÖREK-PARTNERSCHAFT 2017, S. 5f 231 vgl. ÖREK-PARTNERSCHAFT 2017, S. 9 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        76 6. Bauvorschriften für Neu- und Zubauten in Restrisikobereichen ausweiten.232 Diese Handlungsoptionen wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes unter der Leitung von Dipl.-Ing. Walter Seher entwickelt. Sie beziehen sich raumordnungsrechtlich und bauordnungs-rechtlich vor allem auf die örtliche Planung. Auch in anderen Empfehlungen kommt der Begriff Restrisiko immer wieder zu tragen und nimmt daher einen präsenten Stellenwert in der ÖREK-Empfehlung XX ein.  3.5.2.3 Leitlinie für die Durchführung der örtlichen Raumordnung und von Bauverfahren bei Gefährdungen durch wasserbedingte Naturgefahren  Diese Leitlinie wurde von den beiden Abteilungen ‚Bau- und Raumordnung‘ und ‚Wasserwirt-schaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft‘ des Bundeslandes Steiermarks gemeinsam unter Zusammenarbeit vieler weiterer Fachdisziplinen und Organisationen (WLV, Gemeindebund etc.) verfasst. Ziel dieser Leitlinie ist es Hochwasserrisiken in Planungen der Raumordnung und Bauordnung rechtskonform miteinzubeziehen. 233 Für Restrisiko wurde in der Leitlinie ein eigenes Kapitel ‚Bauliche Schutzmaßnahmen für Restrisi-kobereiche‘ verfasst. Als Lösungsvorschlag zur Verminderung des Schadenpotentials werden bautechnische Maßnahmen aufgelistet: - Gebäudeniveaus an Überflutungsrisiko/Verschotterungsrisiko anpassen - Dichte Keller, statisch sicher, auftriebsicher vorsehen - tieferliegende Öffnungen über Bemessungshochwasser (z.B. HW 100 + 30 cm) hochzie-hen - Kellerentwässerung - Pumpen in Bau und Betrieb einplanen - Tiefpunktentwässerung - Notstromversorgung vorsehen - Rückschlagklappen bzw. Schieber bei Kanalleitungen einbauen. - Druckkräften, z.B. bei Bächen mit Vermurungsgefahr oder Wassergeschiebedruck, durch ausreichende Fundierung und Abweisvorrichtungen entgegenwirken. - Abflussgassen und Flutmulden sowie Retentionsflächen freihalten. - Einsatz von temporären, mobilen Hochwasserschutzelementen (z.B. Sandsäcke einset-zen).                                                            232 ÖREK-PARTNERSCHAFT 2017, Anhang: S.18 233 vgl. AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 2008, S 1f 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        77 - Gebäudeteile an das bekannte Hochwasserrisiko anpassen und erforderlichenfalls eine wasserbeständige Raumgestaltung und wasserfeste Fußböden und Wände vorsehen.234 3.5.3 Präventive Planungsinstrumente 3.5.3.1 Landesentwicklungskonzept (LEWK) Ein Landesentwicklungskonzept fasst die grundsätzlichen Prinzipien, Ziele und Strategien für die eines Bundeslandes zusammen. Im Gegensatz zu Raumordnungsprogrammen mit verbindlicher Wirkung hat es einen informellen Charakter. Das LEWK für Niederösterreich wurde 2004 heraus-gegeben. Wichtige Grundsätze, die auch für eine Berücksichtigung von Restrisiko wichtig sind, werden darin angeführt. Zum einen wird für einen ganzheitlichen Ansatz in der Raumplanung und Raumordnung plädiert. ‚End-of-the-Pipe‘-Maßnahmen sollen dem hingehend vermieden werden. Zum anderen wird im Naturgefahrenmanagement auf einen präventiven Ansatz hinge-wiesen. Diese Ziele entsprechen dem integralen Hochwasserrisikomanagement. Unter dem Kapitel ‚Nachhaltige Wasserwirtschaft‘ wird auf Hochwasserschutz genauer einge-gangen. Eine der Zielsetzungen lautet, dass ganzheitlichen Konzepten im Hochwasserschutz nachgegangen werden soll. Die Berücksichtigung von Restrisiken um Schäden im Hochwasserfall möglichst gering zu halten, wird dabei als Teilaspekt gesehen. 235 3.5.3.2 Raumordnungs- bzw. Sachprogramme Diese Instrumente haben verbindliche Wirkung. Als Raumordnungs- bzw. Sachprogramm sind mit sektoralem Schwerpunkt auf den Hochwasserschutz liegend das ‚Programm zur hochwasser-sicheren Entwicklung der Siedlungsräume‘ und die ‚Blauzone Rheintal‘ hervorzuheben.  Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume (STMK) Das Sachprogramm trat 2006 in Kraft. Als übergeordnetes Ziel dieses Entwicklungsprogramm wird eine Verringerung des Risikos bei auftretendem Hochwasser genannt. Mithilfe raumplane-rischer Maßnahmen soll dieses Ziel erreicht werden. In HQ100 -Bereichen, Roten Gefahrenzonen, Flächen die sich als Retensionsraum und anderweitige Schutzmaßnahmen bestens eignen, blaue Zonen der WLV und in einem Abstand von zehn Metern zur Oberkante eines Flussgerinnes darf keine Bebauung stattfinden. Restrisiko wird in diesem Sachprogramm nicht thematisiert. 236 Blauzone Rheintal (VLBG) Das Raumordnungsprogramm Blauzone Rheintal wurde im Jahr 2013 mittels Verordnung im Bundesland Vorarlberg erlassen. Basierend auf der Erkenntnis, dass der derzeitige Fokus zu sehr an lokalen Geschehnissen geheftet ist und sich weniger an flussraumbezogenen und daher weit-reichenderen Gebieten orientiert, soll das Programm die Sicherung von notwendigen Hochwas-                                                           234 AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 2008, S. 12 235 vgl. LANDESREGIERUNG 2004, S.58 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        78 serbereichen für den Rheinfluss gewährleisten. Bei dieser Flächensicherung wird auch vorrau-schauend gedacht, indem potentielle Gebiete für weitere schutzwasserwirtschaftliche Maßnah-men berücksichtigt werden.  Einen Schwerpunkt dieses Raumordnungsprogrammes stellt die Berücksichtigung des Restrisikos dar. Der Begriff an sich wird in der Verordnung und im Erläuterungsbericht nicht verwendet, jedoch umfasst die ausgewiesene Blauzone im Rheintal weitgehend Abflussgebiete bis HQ300. Der blau definierte Bereich muss im Flächenwidmungsplan von den Gemeinden als Freifläche-Freihaltegebiet (§ 18 Abs. 5 RPG) gewidmet werden. Somit herrscht in der Blauzone Bauver-bot.237 Ziel dieser Maßnahme ist es das Schadenspotential in den Abflussbereichen des Hoch-wassers durch Siedlungsentwicklungen nicht weiter zu erhöhen.  3.5.3.3 Regionale Raumordnungsprogramme Regionale Raumordnungsprogramme sind nur für bestimmte Gebiete des Bundeslandes gültig. In Niederösterreich gibt es sowohl sektorale als auch regionale Raumordnungsprogramme. Die sektoralen Programme sind themenspezifisch ausgerichtet und wenden sich an das gesamte Bundesland. Für Restrisiko ist das Raumordnungsprogramm über die Freihaltung der offenen Landschaft (LGBl. 8000/99) relevant. Die Freihaltung bestimmter Flächen von Bebauung kann indirekt auch in Hochwasserabflussbereichen eines HQ300 wirksam sein. 238 Für Niederösterreich gibt es insgesamt sieben verschiedene regionale Raumordnungsprogram-me239. Als Hauptmaßnahme dieser Programme setzt die überörtliche Raumordnung  Siedlungs-grenzen fest. Herr Dipl.-Ing. Reichard, zuständig für Regionale Raumordnungsprogramme der Landesabteilung NÖ schilderte, dass in Entscheidungsprozessen zur Festlegung der Siedlungs-grenzen Gefahrenzonen und Hochwasserabflüsse berücksichtigt werden. Liegt ein HQ100 gilt dies dennoch nicht als eindeutiges Entscheidungskriterium zur Setzung einer Siedlungsgrenze. Die Gültigkeit eines Regionalprogramms umfasst fünf bis zehn Jahre. Sollten in diesem Zeitraum Hochwasserschutzmaßnahmen gesetzt werden, können die angrenzenden Flächen ungerecht-fertigter Weise nicht mehr bebaut werden, so Reichard. Die Berücksichtigung von Hochwas-sereinflüssen sei auf örtlicher Ebene somit zielführender. Durch die gesetzliche Regelung im ROG könnte man bei HQ100-Flächen ohnedies von einem Baulandwidmungsverbot ausgehen, wonach keine Siedlungsgrenze benötigt wird. 240  Für die Marchfeldregion, die im nächsten Kapitel ge-nauer behandelt wird, gilt das Programm Wien Umland Nordost. Hochwasser oder Naturgefah-                                                                                                                                                                             236 HWSE STMK 2005 237 § 2 Abs. 1 VO BLAUZONE 2014 238 vgl. RAUMORDNUNG-NOE.AT o.J.-b 239 Anm.: NÖ-Mitte, Untere Enns, Südliches Wiener Umland, Wien Umland Nord, Wien Umland Nordost, Wien Um-land Nordwest und Wiener Neustadt-Neunkirchen 240 vgl. REICHARD, Email 2017 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        79 ren im Allgemeinen kommen in der Verordnung nicht zu tragen. Dementsprechend wird auch Restrisiko außen vor gelassen.241   3.5.3.4 Entwicklungskonzept Im Entwicklungskonzept werden allgemeine raumplanerische Ziele für eine Gemeinde in Form von Leitbildern definiert. In Niederösterreich muss laut Raumordnungsgesetz von jeder Gemein-de ein örtliches Raumordnungsprogramm aufgestellt werden. Im Programm sind sowohl Pla-nungsziele als auch die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung in Gemeinden von Bedeutung. Das örtliche Raumordnungsprogramm muss in jeden Fall einen Flächenwidmungsplan enthalten. Die Erstellung eines Entwicklungskonzepts ist hingegen nicht verpflichtend. Wenn ein Entwick-lungskonzept von der Gemeinde verordnet wird, bezieht sich dieses immer nur auf Bereiche der Gemeinde.242 „Im Entwicklungskonzept sind die Ziele des örtlichen Raumordnungsprogrammes – soweit dies thematisch möglich ist – als Plandarstellung räumlich zu konkretisieren, wobei die Planungsricht-linien des § 14 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden sind.“243 Durch Befragungen der Bürgermeister und Ortsplaner der gewählten Gemeinden244 in der Marchfeldregion stellte sich heraus, dass für die Entscheidung über Entwicklungsgebiete Ab-flussuntersuchungen im Prozess herangezogen werden. Der Fokus liegt vorrangig auf den ver-pflichtend zu berücksichtigenden HQ100-Flächen. Schriftliche Verfassungen eines Entwicklungs-konzeptes existieren für die vier Gemeinden nicht, nur Plandarstellungen. Auf diese wird im fol-genden Kapitel genauer eingegangen. Ein Leitbild besteht nur für die Gemeinde Orth a.d. Donau. Darin wird jedoch nicht auf Hochwasser eingegangen.245 3.5.3.5 Flächenwidmungsplan  „ Der Flächenwidmungsplan hat das Gemeindegebiet entsprechend den angestrebten Zielen zu gliedern und die Widmungsarten für alle Flächen festzulegen oder nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 kenntlich zu machen. Für übereinanderliegende Ebenen dürfen verschiedene Widmungsarten festgelegt werden.“246 Im Flächenwidmungsplan, dessen Erstellung von jeder Gemeinde verpflichtend ist, werden die Widmungen festgelegt. Im Gesetzesteil zum Flächenwidmungsplan des niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes (§14) wird in der Erläuterung auf Naturgefahren nicht eingegangen. Erst in § 15 steht in Absatz 2, dass Gefahrenzonen, die durch Bundes- und Landesgesetze Nutzungs-                                                           241 REG. ROG WIEN UMLAND NORDOST 2015 242 § 13 NÖ ROG 2017 243 § 13 Abs. 3 NÖ ROG 2017 244 Anm.: Gemeinden Lassee, Engelhartstetten, Orth a.d. Donau, Mannsdorf 245 vgl. BÜRGERMEISTER, Interview  2017; Ortsplaner DI HADERER und DI KARNER, Interview 2017 246 § 14 Abs. 1 NÖ ROG 2017 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        80 beschränkungen hervorrufen gekennzeichnet werden müssen. Die RIWA-T, das Wasserrechtsge-setz, das WBFG und das Forstgesetz bieten allerdings keine konkreten Regelungen, wodurch bestimmte Gefahrenzonen für Hochwasser berücksichtigt werden müssten im Flächenwid-mungsplan. 247 Grundsätzlich ist eine Gemeinde verpflichtet sich über die Abflusssituation im Falle von Hochwasser zu informieren.248 Nach Absatz drei des Gesetzes sind Abflussbereiche eines hundertjährlichen Hochwassers kenntlich zu machen im Flächenwidmungsplan. In diesen Bereichen herrscht ein Widmungsverbot. Restrisikogebiete müssen im Flächenwidmungsplan nicht gekennzeichnet werden.  3.5.3.6 Bebauungsplan Der Bebauungsplan besteht aus einem schriftlichen Teil und einem Plan. Er setzt weitere Rege-lungen für Bebauungen und Verkehrsflächen fest. Hinsichtlich Hochwasser können beispielswei-se für die gesamte Gemeinde Bauauflagen erteilt werden, wenn diese durch das Bauordnungs-gesetz nicht bereits definiert sind. Restrisiko könnte im Bebauungsplan vor allem mittels Bauauf-lagen minimiert werden. Explizite Regelungen gibt es dazu nicht im niederösterreichischen ROG. Die Festlegung eines Baulandwidmungsverbots geschieht bereits im Flächenwidmungsplan, der für den Bebauungsplan bindend ist.249   3.5.3.7  Baurecht Zur Vervollständigung der Planungshierarchie folgen dem Bebauungsplan baurechtliche Maß-nahmen. Die Baubehörde setzt entsprechende Verwaltungsakte in Form einer Bauplatzerklärung und einem Baubewilligungsbescheid. 250 Das zweigeteilte Verfahren einer Baubewilligung soll kostspielige Fehlplanungen vermeiden. Die Gemeinde hat die Aufgabe der örtlichen Baupolizei über. 251 Eine Bauplatzerklärung darf im Falle von Hochwassergefährdungen nicht erstellt wer-den. Wird die Klärung von Hochwassergefahren im Baubewilligungsverfahren unterlassen, so haftet die Gemeinde. Laut NÖ ROG ist es dem Gemeinderat erlassen eine Bausperre zu erteilen, wenn sich herausstellt das eine Baulandparzelle von Hochwassergefährdungen betroffen ist. 252 Die Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bauwesen (ÖIB) sorgt für eine geringfügige Ein-heitlichkeit der verschiedenen Bundesländer (s. Kap. 3.5.1.2). Darin wird geregelt, dass eine Nut-zungssicherheit gewährleistet werden muss um bautechnischen Anforderungen zu entsprechen. Diese Forderung kann auch im Sinne einer Sicherheit vor Hochwasser verstanden werden. 253                                                            247 vgl.HAUER & NUSSBAUMER 2006, S.155 248 vgl. OBERLEITNER 2014, S. 363 249 § 29 NÖ ROG 2017 250 SUSANNE 2002, S. 510 251 vgl. SUSANNE 2002, S.522 252 § 26 NÖ ROG 2017 253 vgl. SUSANNE 2002, S.545 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        81 Ein Restrisiko durch Hochwasser kann mittels bestimmten bauliche Auflagen, die entweder durch das Baugesetz oder die im Zuge des Baubewilligungsverfahrens von einer/m Sachverstän-digen der Baubehörde erteilt werden, Berücksichtigung finden. Es liegen jedoch keine konkreten Regelungen zum Zwecke der Restrisikominimierung vor (s. Kap. 3.5.1.2).  3.6 Zwischenfazit Die drei Tabellen zeigen im Überblick wo und in welchem Ausmaß Restrisiko in relevanten Grundlagen und Instrumenten zu tragen kommt. Für die beiden Fachkompetenzen Raumplanung und Wasserwirtschaft, sowie kompetenzübergreifende Disziplinen wurde jeweils eine Tabelle angefertigt. Wenn die Kategorie ‚indirekt‘ zutrifft, bedeutet es dass meist restrisikorelevante Beschreibungen vorliegen, der Begriff Restrisiko an sich aber nicht verwendet wurde. Die Anzahl der Erwähnungen des Begriffes im vorliegenden Dokument lässt über die Relevanz von Restrisi-ko weitere Schlüsse ziehen.  
 Tab. 8 Übersicht Berücksichtigung Restrisiko in kompetenzübergreifenden Grundlagen und Instru-menten (Quelle: Eigene Erstellung) 
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 Tab. 9 Übersicht Berücksichtigung Restrisiko in der Wasserwirtschaft (Quelle: Eigene Erstellung) 
 Tab. 10 Übersicht Berücksichtigung Restrisiko in der Raumplanung (Quelle: Eigene Erstellung) 



3  Restrisiko im Kontext der rechtlichen und fachlichen  Grundlagen sowie präventiver Planungsinstrumente        83  Unter den analysierten Grundlagen der kompetenzübergreifenden Dokumente haben für Rest-risiko die FloodRisk Studien eindeutig die größte Bedeutung. FloodRisk I war eines der wesentli-chen Ursachen, die den Diskurs zu Restrisiko veranlassten in Österreich. Die konkreten Maß-nahmen setzten die ersten Schritte für eine Berücksichtigung im integralen Hochwasserrisiko-management. Die Anzahl der erwähnten Begriffe ist in der zweiten Studie geringer als in der ersten. Ein möglicher Grund ist die gewollte Abdeckung neuer Themenbereiche in der zweiten Studie und die erste Umsetzungen basierend auf den Forderungen der ersten Studie. In die Be-griffszählung des zweiten Berichts wurden auch die Bezeichnung ‚erhöhtes Risiko‘ miteinbezo-gen (insgesamt zweimal).    Die wichtigsten noch nicht erfüllten Forderungen für Restrisiko sind zusammengefasst: - weitere Harmonisierung der WLV und BWV durch gültige Normen im WRG für die Ge-fahrenzonenplanung - Revisionsflächen254 sind zu hinterfragen - mehr Berücksichtigung in Katastrophenschutzplänen - erhöhte und laufende Kommunikation von Restrisiko durch Fachpersonal - Verankerung von Regelungen in der Raumordnung und im Baurecht In den wasserwirtschaftlichen Dokumenten sind vor allem die fachlichen und rechtlichen Grundlagen für Restrisiko von Bedeutung, die auch Maßnahmen zur Bewältigung und Minimie-rung anführen. Dazu zählen die Richtlinie der BWV und BWS, der nationale Hochwasserrisiko-managementplan und die Unterlagen der ÖWAV (vorwiegend der Arbeitsbehelf). Da die Richtli-nie der BWS das letzte Mal im Jahr 2010 aktualisiert wurde, enthält sie den Begriff ‚erhöhtes Risiko‘ (dreimal). Er wurde in der Anzahl der Erwähnung, wie zuvor, mitberücksichtigt (s. Tab. 9). In der RIWA-T der BWV wurden Empfehlungen der FloodRisk Studien umgesetzt. So werden beispielsweise Gefährdungsbereiche,  die hinter einem Damm liegen rotschraffiert im Gefahren-zonenplan dargestellt. Die Gefahrenhinweiskarte HORA wurde mit ‚teilweise/indirekt‘ bezüglich einer Berücksichtigung bewertet. Nimmt man die Definition der Bundeswasserbauverwaltung her, wonach in den Plänen Restrisiko mit einem HQ300 markiert wird, trifft der dargestellte Ab-flussbereich mit geringer Wahrscheinlichkeit in HORA nicht eindeutig zu. Das gekennzeichnete HQ200 liegt aber über dem Schutzziel HQ100 und entspricht daher teilweise einem Restrisiko.  In der Raumplanung und Raumordnung stellt sich die noch nicht veröffentlichte ÖROK-Empfehlung als wichtige Grundlage für die Berücksichtigung des Restrisikos heraus. Die ange-stellten Handlungsempfehlungen (s. Kap. 3.5.2.2) bilden eine maßgebliche Grundlage für die                                                            254 Anm.: Revisionsflächen = Gebiete in denen nach Umsetzung eines Hochwasserschutzes die Gefährdungszone abge-schwächt wird oder sogar entfällt. 



4  Region Marchfeld        84 zukünftige Berücksichtigung. Für die überörtliche Ebene bieten Raumordnungsprogramme, wie die Blauzone Rheintal, großes Potential für eine gesetzliche Verankerung von Restrisikomaß-nahmen.  Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass die Raumplanung und Raumordnung noch einen großen Aufholbedarf hat. Die Wasserwirtschaft hat hier im Gegensatz bereits erste Maßnahmen in den letzten Jahren gesetzt. Ein weiterer Ausbau der Berücksichtigung von Restrisiko ist in die-ser Fachdisziplin nach wie vor notwendig. Wie aus der Sichtung der präventiven Instrumente wie dem Gefahrenzonenplan und der Risiko-karte hervorgeht, wird der Darstellung eines Restrisikos nach Definition (noch) nicht vollständig Rechnung getragen. Die Annahme Nummer 1, das Restrisiko häufig als Restgefahr verstanden wird, scheint sich demnach zu bewahrheiten. In der ÖROK-Empfehlung wird von einem ‚unbe-kannten Risiko‘ als Teilaspekt der Definition von Restrisiko gesprochen. Demnach ist eine Dar-stellung (planlich und textlich/rechnerisch) des gesamten Restrisikos nicht möglich. Auf die Vali-dität dieser Annahme wird genauer in der Diskussion eingegangen.  Grundsätzlich ist eine vereinfachte Berücksichtigung des Restrisikos festzustellen indem mögli-che Ungewissheiten und Versagensfälle außen vor gelassen werden. 4 Region Marchfeld Dieses Kapitel soll neben dem Status Quo der derzeitigen Berücksichtigung von Restrisiko (s. Kap. 3) eine Ergänzung an Erkenntnissen für die örtliche Raumplanung liefern. Mithilfe kartogra-fischer Darstellungen des Restrisikos und der Überschneidung raumplanerischer Instrumente soll aufgezeigt werden, in welchem Ausmaß eine Implementierung von Regelungen in der Raumpla-nung zielführend ist. Zur Prüfung wurden dementsprechend vier Gemeinden (Lassee, Engelhart-stetten, Orth a.d. Donau und Mannsdorf ) gewählt.   4.1 Erläuterung der Gegebenheiten der Region Die Region Marchfeld liegt im Bundesland Niederösterreich im Bezirk Gänserndorf. Das Analyse-gebiet befindet sich nördlich der Donau zwischen den beiden Bundeshauptstädten Wien (Ö)und Bratislava (SK). Im Osten trennt die March als Grenzfluss das Marchfeld von der Slowakei. Die Donau und March umfassen dementsprechend die Grenzen der Region im Süden und Osten. Nördlich bildet die Zugstrecke der Nordbahn eine Grenze. Das flache Gebiet ist landschaftlich vor allem durch landwirtschaftlich genutzte Felder geprägt. An der Donau befindet sich der Natio-nalpark Donau-Auen.    Die vier gewählten Gemeinden Lassee, Engelhartstetten, Orth a.d. Donau und Mannsdorf sind Teil des Marchfelder Regionalentwicklungsvereins. Insgesamt umfasst der Verein 23 Gemeinden. 



4  Region Marchfeld        85 Er wird von der EU durch das Programm LE 14-20 gefördert. Mittels gemeinsamer Entwicklungs-strategien, Projekte und Maßnahmen soll die Region Marchfeld gestärkt werden.  255  
 Abb. 14 Übersicht Region Marchfeld (Quelle: Regionmarchfeld, o.J.)   Gemeinde  Einwohner Fläche [km²] Lassee 2.712 55,62 Engelhartstetten 1.900 65,67  Orth a.d. Donau 2.010 33,41 Mannsdorf 435 10,31 Tab. 11 Gemeindedaten (Quelle: Statistik Austria) Die gewählten Gemeinden sind im Vergleich zur Bezirkshauptstadt Gänserndorf mit 11.000 Ein-wohnern relativ klein (s. Tab. 11). Für die Wahl der Fallbeispielgemeinden war neben deren Lage zum Donau-Marchfeldschutzdamm die Beteiligung am Wasserverband für die Autorin aus-schlaggebend.                                                            255 vgl. REGIONMARCHFELD.AT o.J., online 



4  Region Marchfeld        86 In der Grenzregion existiert ein Projekt namens BAUM (Bratislava-Umland Management). Das Projekt dient zur Koordination und Abstimmung raumplanerischer Angelegenheiten der slowaki-schen Hauptstadt Bratislava grenzübergreifend mit insgesamt 21 beteiligten Gemeinden und Stadtteilen. Vier Gemeinden aus der Marchfeldregion sind Teil dieses Zusammenschlusses. 2014 wurde ein gemeinsames räumliches Entwicklungskonzept erstellt. Neben Themen wie Sied-lungsentwicklung, Verkehr und Mobilität ist Hydrologie und Hochwasserschutz Bestandteil der Zielbestimmungen im Konzept. Im Zuge des Hochwasserschutzes, der auch Grundwasserhoch-stände beinhaltet, wurden vier Empfehlungen abgegeben. Dazu zählen die Flächensicherung, Beachtung im Grünraumkonzept für Hochwasserabflussbereiche, Festlegung von Siedlungsgren-zen ohne die Entwicklungsmöglichkeiten des Siedlungsraums einzuschränken und die regionale Beratung untereinander über einen Grundwasserpegelanstieg. Restrisiko wird im Zuge des Ent-wicklungskonzeptes nicht thematisiert. 256   4.1.1 Donau-Marchfeldschutzdamm Der Donau-Marchfeldschutzdamm verläuft entlang der Donau und geht vor der Grenze zur Slo-wakei in den Rußbachdamm über. Er dient seit über 100 Jahren als Schutz vor Hochwasser. Die Gesamtlänge des Dammes beträgt ca. 62 km. Er führt durch den Nationalpark Donau-Auen und dient zugleich als Radweg (s. Abb. 15). Er wurde bereits im Zuge der Donauregulierung um 1870 erstmals errichtet. In den 1970er Jahren fand eine zweite Donauregulierung für die Stadt Wien statt. Der bereits großzügig dimensionierte Hochwasserschutzdamm für die Stadt, wurde mit Errichtung der Donauinsel erweitert. Dies hatte einen Anstieg des Hochwasser-Durchflusses für das Marchfeld zu Folge. Aufgrund von Vereinbarungen dürfen an die Slowakei nur 13.000 m³/s Wasser weiterfließen. Zur Retension wurde im Marchfeld eine Überströmstrecke für eine geziel-te Flutung eines gewissen Bereiches der Donau-Auen (zwischen Marchfeldschutzdamm und Wit-zelsdorfer Rückstaudamm) geplant. Die Marchfeldschutzdämme sind für ein Bemessungsereignis geringer Wahrscheinlichkeit ausgelegt. Der Großteil des Dammes ist für ein PHHQ, daher für ein Höchsthochwasser ausgelegt. Dementsprechend ist die Dammhöhe auf die von Wien kommen-de maximal mögliche Wassermenge (14.000 m³/s) abgestimmt. 257 Während des Hochwassers im Jahr 2013 wurden an mehreren Stellen auftretende Sickerwässer am landseitigen Dammfuß beobachtet. Vliesauflagen und Auflastschüttungen im Zuge des Kata-stropheneinsatzes konnten einen Dammbruch verhindern. Diese Sickerwässer während des Hochwassers und Setzungen des Dammkörpers als Folge der Aufweichung, weisen auf eine not-wendige Sanierung hin. Die Marchfeldschutzdämme befinden sich im Wirkungsbereich der Do-nauhochwasserschutz-Konkurrenz (DHK). Als 100% Tochtergesellschaft des bmvit und im Auftrag der DHK, führt viadonau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH die derzeit laufende Dammsanierung aus. Da sich die DHK aus den drei Kurienpartnern Land NÖ, Wien und Bund                                                            256 vgl. REGIONALMANAGEMENT NÖ U. BURGENLAND 2014, S. 70; vgl. GRAMMANITSCH, Interview 2017 257 vgl. VIADONAU [HRSG.] 2015, S. 12ff 



4  Region Marchfeld        87 zusammensetzt, wird die Sanierung zweier Abschnittsbereiche von der Stadt Wien durchge-führt.258 Der Spatenstich des Großprojektes der viadonau fand im September 2017 statt. Bis 2020 sollen alle Dammabschnitte technisch saniert werden. Restliche Arbeiten werden bis 2023 lau-fen. Die Dämme werden mit einer Dammdichtwand versehen und für ein einheitliches Bemes-sungsereignis ausgelegt (s. Abb. 16). 259 
 Abb. 15 Donau-Marchfeldschutzdamm mit Radweg auf der Dammkrone ( Quelle: Eigene Erstellung)   Abb. 16 Skizze der Dammsanierung mit Dammdichtwand (Quelle: viadonau) 4.1.2 Wasserverband für Katastrophenschutz – Hochwasser – Donau Marchfeld Im Wasserrechtsgesetz werden zwei Kooperationsformen zur Abwicklung wasserrelevanter Be-langen auf kommunaler Ebene angeführt. Eine Wassergenossenschaft wird innerhalb einer Ge-meinde gebildet. Wenn der Zusammenschluss mehrere Gemeinden umfasst, so spricht man von einem Wasserverband. 260                                                            258 vgl. BMLFUW 2009, S.204 259 vgl. HWM- Abteilung viadonau, Interview 2017 260 § 73 u. § 87 WRG 2017 



4  Region Marchfeld        88 Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten, die den Zusammenschluss eines Wasserverbandes ausmacht. Entweder basiert der Verband bzw. die Genossenschaft auf freiwilliger Basis, mit Bei-trittszwang (Mehrheitsbeschluss) oder einem Zwangsverband (mittels Bescheid des Landes-hauptmanns/ der Landeshauptfrau).261  Ein Wasserverband kann sich sowohl aus juristischen als auch aus nichtjuristischen Personen zusammensetzten. So auch der ‚Wasserverband für Katastrophenschutz – Hochwasser – Donau Marchfeld‘. Er setzt sich aus neun verschiedenen Gemeinden zusammen. Die Gemeinden Groß-Enzersdorf, Mannsdorf a.d. Donau, Andlersdorf, Haringsee, Orth a.d. Donau, Eckartsau, Engel-hartstetten, Lassee und Marchegg gründeten den Verband auf freiwilliger Basis.262 Anlass für den Zusammenschluss zu einem Wasserverband war der damalige Zustand des Marchfeldschutzdammes. Im Falle eines weiteren Hochwassers wäre es nicht selbstverständlich gewesen, dass der Damm diesem standhalten kann. Somit machte es sich der Verband zum Ziel einen gemeinsamen und daher interkommunalen Katastrophenschutzplan (=Sonderalarmplan) zu erstellen. Dieser Katastrophenschutzplan ist speziell für den Eintritt eines Restrisikos ausge-legt. Grundsätzlich sind österreichische Gemeinden dazu verpflichtet einen Katastrophenplan aufliegen zu haben. In bestehenden Plänen dieser Art sind jedoch nur alle Betriebe vermerkt, die Gefahr laufen Oberflächengewässer aufgrund Hochwasser mit Schadstoffen zu verunreinigen. Sammelplätze und wichtige Einsatzorte sind darin ebenfalls vermerkt. Der Sonderalarmplan des Katastrophenschutzes führt im Vergleich dazu detaillierter an, wie bei einem Dammbruch vorge-gangen werden soll. Unterschiedliche Szenarien je nach Dammbruchstelle veranlassen die Feu-erwehr zu unterschiedlichen Maßnahmen der Dammwache und Evakuierung. 263    Finanziert wird der Verband von den Gemeinden. Nach Betroffenheitsgrad und Größe der Ge-meinde, ergibt sich ein bestimmter Aufteilungsschlüssel. Zusätzlich wird der Verband durch den Wasserwirtschaftsfond des Landes Niederösterreichs unterstützt. Je mehr Gemeinden an einem Verband beteiligt sind, desto größer ist die Unterstützungssumme. 264 Der Wasserverband beauftragte das Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft ‚RI-OCOM‘ zur Erstellung der Dammbruchszenarien. Mit Unterstützung der freiwilligen Feuerweh-ren wurden die einzelnen Haushalte der Gemeinden über Standort von Heizkesseln, Anzahl der BewohnerInnen, Haustiere, etc. befragt, um genaue Informationen bei Evakuierungnotwendig-keit vorliegen zu haben. 265 Im Falle des Marchfeldschutzdammes ist die DHK für den Hochwasserschutz verantwortlich. Normalerweise liegt die Verantwortung als Bauherr und die Instandhaltung bei einer Gemeinde.                                                            261 vgl. SUSANNE 2002, S.328 262 § 1 u. § 4 SATZUNGEN WASSERVERBAND o.J. 263 vgl. WEISS, Interview 2017 264 vgl. WEISS, Interview 2017 265 vgl. WEISS, Interview 2017 



4  Region Marchfeld        89 Der Wasserverband hat den Vorteil, dass die Gemeinden mehr miteinbezogen werden, wodurch die Bewusstseinsbildung in der Region bezüglich Restrisiko gestärkt wird. 266 4.2 Restrisikodarstellungen Für das Marchfeld wurden bereits Hochwasserabflussuntersuchungen im Zuge der FloodRisk-Untersuchungen von 2002 bis 2006 erstellt. Es wurde ein hydraulisches Modell angewendet, wo das Gelände mit dem Wasserspiegel verschnitten wurde. Die Ermittlungen wurden stationär durchgeführt. 267 Bei den Analysen wurden die Dämme berücksichtigt und für ein HQ300 und HQ100 berechnet. Ein Dammbruch wurde nicht miteinbezogen. Die Daten sind im NÖ Atlas ab-rufbar und somit für jeden und jede zugänglich.268  Die aktuellsten Hochwasseruntersuchungen stammen vom September 2017 und wurden von der Firma RIOCOM durchgeführt. Nach Herrn Dipl.-Ing. Heidrich eignen sich die erstellten Damm-bruchszenarien aufgrund der Genauigkeit, um Entscheidungen in raumplanerischen Belangen treffen zu können. Einer notwendigen Parzellenschärfe zur Beurteilung wird für die Raumpla-nung dementsprechend Rechnung getragen.269 Die instationären Analysen wurden für auftre-tende Dammbrüche des Donau-Marchfeldschutzdammes sowohl für HQ1000 als auch für HQ300 in einem Abstand von zwei Kilometern angefertigt. In Zusammenarbeit mit der TU Wien werden Visualisierungen der Überschwemmungsgebiete in 3D mit dem Programm visdom erstellt. 270                                                               266 vgl. KNOPF, Interview 267 Anm.: stationär= Hochwasserwelle bleibt gleich, instationär = Hochwasserwelle schwankt wie bei echtem HW � Umhüllende ist daher kleiner und genauer als bei stationärer Methodik 268 vgl. HUBMANN u. NADERER, Interview 2017 269 vgl. HAUER & NUSSBAUMER 2006, S.161 270 vgl. HEIDRICH, Interview 2017 



4  Region Marchfeld        90 

 Abb. 17 Übersicht Region Marchfeld mit Überflutung HQ300 und HQ1000 bei Dammbruch (Quelle: RI-OCOM, Basemap und viadonau; eigene Erstellung) Die Überflutungsfläche bzw. die Anschlagslinie eines HQ1000 unterscheidet sich, wie in Abbildung 16 ersichtlich wird, in keinem großen Ausmaß zu einem HQ300. Das Verhältnis der Überflutungs-fläche darf nicht proportional zur Wahrscheinlichkeit verstanden werden.271 Die Szenarien bil-den immer das am schlimmsten anzunehmende Ereignis (Worstcase-Szenario) ab. Das heißt, dass das Hochwasser in seinem ‚Endstadion‘ ohne Ablauf nach mehreren Tagen dargestellt  wird. Daher fällt der Überflutungsbereich großzügig aus. Bei einer Worstscase-Szenario Betrachtung eines Dammbruchs ähnelt sich das Überflutungsprofil sehr einem Überlastfall. Dementspre-chend können die ermittelten Dammbruchszenarien mit einem Überlastfall gleichgesetzt wer-den. 272                                                            271 vgl. HUBMANN u. NADERER, Interview 2017 272 vgl. HEIDRICH, Interview 2017 



4  Region Marchfeld        91 In Österreich wird für ein Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit laut EU-HWRL ein HQ300 an-genommen.273 In der Slowakei werden hingegen Darstellungen für ein HQ1000 veranlasst. Die RIOCOM führte aufgrund zum unmittelbar angrenzenden Nachbarland Slowakei auch Analysen für HQ1000 durch. Da ein Worstcase-Szenario bereits den ungünstigsten Fall mit maximaler Über-flutung bei einem Dammbruch darstellt und die Wahrscheinlichkeit eines HQ1000 sehr gering ist, werden die einzelnen Gemeinden im Falle eines Dammbruchs bei HQ300 analysiert. 274   Aus der Abbildung ist die Lage der vier untersuchten Gemeinden abzulesen. Von West nach Ost sind somit Mannsdorf, Orth a. d. Donau, Lassee und Engelhartstetten zu erkennen.  4.3 Ausgewählte Gemeinden Von den vier Gemeinden wird jeweils der Ortskern auf einen Restrisikofall bei Hochwasser un-tersucht. Dazu wird die Überflutungsfläche bei einem HQ300 dargestellt. Wassertiefen wurden ebenfalls berücksichtigt. Als Grundlage der Hochwasserszenarien dienen die Darstellungen der Firma RIOCOM. Alle Bereiche, die nur bis zu 30cm überschwemmt werden, werden von einer Kennzeichnung als Restrisikobereich ausgenommen. Im Katastrophenschutz können Über-schwemmungen maximal bis zu einer Wassertiefe von 70cm mit Sandsäcken aufgehalten wer-den.275 Mittels Bauauflagen für EigentümerInnen (auch temporäre Maßnahmen) kann die mini-male Überschwemmung von 30cm umgangen werden. Zumal liegt die Fußbodenoberkante we-gen vieler Häuser der Fallbeispielgemeinden höher als das umgebende Gelände, weil mancher-orts Probleme mit Grundwasserhochständen auftraten. Aus raumplanerischer Sicht werden un-bebaute Parzellen und Entwicklungsgebiete laut Entwicklungskonzept der Gemeinden hervorge-hoben. Zusätzlich werden die durch das regionale Raumordnungsordnungsprogramm Wien Um-land Ost verbindlich festgelegten Siedlungsgrenzen dargestellt. Diese drei Kriterien sind wichtig für Entscheidungen im Siedlungswesen und der zukünftigen Entwicklung der Ortskerne.                                                            273 § 55k WRG 2017 274 vgl. HEIDRICH, Interview 2017 275 vgl. SCHEURINGER, Interview 2017 



4  Region Marchfeld        92 
  Abb. 18 Dammbruchszenario HQ300 Damm-Km 28,00, Ortskern Engelhartstetten (Quelle: Fa. RIO-COM, 2017) Abbildung 17 zeigt das Ausmaß einer Überschwemmung bei einem Dammbruch am Dammkilo-meter 24 des Donau-Marchfeldschutzdammes. Je nach Geländehöhe variiert die Wassertiefe der überschwemmten Gebiete von weniger als 30cm bis zu zwei Metern. Die Dammbruchszenarien wurden für Dammbrüche in einem Abstand von zwei Kilometern ermittelt. Für jede Gemeinde liegen somit mehrere Szenarien vor. In der Analyse wurden alle Dammbruchszenarien der Ge-meinden berücksichtigt. 



4  Region Marchfeld        93 
 Abb. 19 Wohnhaus mit erhöhten Erdgeschoßniveau in Orth a.d. Donau (Quelle: Eigene Erstellung) Die genannten raumplanerischen und wasserwirtschaftlichen Plangrundlagen werden in der Analyse der Gemeinden zusammengeführt. Sie bieten eine Grundlage für Entscheidungen in welchem Ausmaß Restrisiko in der Raumplanung berücksichtigt werden soll. Die Analysen bieten keine exakt verortete Darstellungen der Grundlagen. 



4  Region Marchfeld        94 4.3.1 Gemeinde Mannsdorf 
  Abb. 20 Analyse Restrisiko Gemeinde Mannsdorf (Quelle: RIOCOM, Basemap, viadonau und Raum-RegionMensch; eigene Erstellung) Die Gemeinde Mannsdorf zählt mit 435 Einwohnern mit Abstand zur kleinsten der vier unter-suchten Gemeinden. Der Ort ist ungefähr 1,5 km vom Donau-Marchfeldschutzdamm entfernt (NÖ Atlas). Im Süden, zum Schutzdamm hin, wurde entlang des gesamten Siedlungsgebietes eine Siedlungsgrenze gesetzt. Berücksichtigt man den Überflutungsbereich von weniger/gleich 30 cm, so kann ungefähr die Hälfte der Gemeinde vom Restrisikobereich ausgenommen werden. Die vorgesehenen Entwicklungsgebiete276 im Norden befinden sich trotz Berücksichtigung nach wie vor im Restrisikobereich. Entwicklungspotential bestünde demnach nur auf derzeit landwirt-schaftlich genutzten Grünflächen. Zusätzlich gibt es bereits gewidmete Baugrundstücke, die für eine Entwicklung mobilisiert werden könnten.                                                             276 Anm.: Das Entwicklungskonzept, erstellt von Raumregion Mensch, stammt aus dem Jahr 2014. 



4  Region Marchfeld        95 4.3.2 Gemeinde Orth an der Donau 

Abb. 21 Analyse des Restrisikos in Orth a.d. Donau  (Quelle: RIOCOM, Basemap, viadonau und RaumRegionMensch; eigene Erstellung) Die Gemeinde Orth an der Donau grenzt westlich an die Gemeinde Mannsdorf an. Der Sied-lungsraum des Ortszentrums befindet sich ungefähr 760 Meter nördlich vom Donau-Marchfeldschutzdamm entfernt. Das Betriebsgelände im Süden befindet sich weitaus näher mit nur 100 Metern Entfernung zum Damm. Wie auch in der Gemeinde Mannsdorf wird der gesam-te Siedlungsbereich des Ortskerns im Süden mit einer Siedlungsgrenze277 umgeben. Entwick-lungspotential des Siedlungsraums besteht bei Berücksichtigung des Überschwemmungsberei-ches kaum. Am Ortsrand im Osten, nördlich der Wiener Straße besteht eine Möglichkeit zur Entwicklung für die Gemeinde nach Vernachlässigung der Überflutungstiefe von 30cm. Dieser                                                            277  Anm.: s. Begriffsdefinitionen: Siedlungsgrenze 



4  Region Marchfeld        96 Bereich stimmt auch mit einer festgelegten Wohnbaulanderweiterung im örtlichen Leitbild (2014, RaumregionMensch) überein. Eine weitere Fläche für eine Entwicklungsmöglichkeit, die ebenfalls im Leitbild gekennzeichnet ist, befindet sich nordwestlich im Siedlungsbereich der Ge-meinde. Es besteht kein Restrisiko, weil lediglich eine Überflutung mit geringster Wassertiefe bei Dammbruch zu Stande kommt.  4.3.3 Gemeinde Engelhartstetten Für den Ortskern der Gemeinde Engelhartstetten konnten keine Bereiche mit weniger als 30cm Überschwemmungstiefe ausgenommen werden. Der Donau-Marchfeldschutzdamm befindet sich in ca. 2,5 km Entfernung. Das zur Verfügung gestellte Entwicklungskonzept stammt aus dem Jahr 2014. Würde im HQ300 Bereich ein Baulandwidmungsverbot herrschen, gäbe es im Ortskern der Gemeinde keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. 

Abb. 22 Analyse Restrisiko Engelhartstetten (Quelle: RIOCOM, Basemap, viadonau und dieLand-schaftsplaner; eigene Erstellung) 



4  Region Marchfeld        97 4.3.4 Gemeinde Lassee 

 Abb. 23 Analyse Restrisiko Lassee (Quelle: RIOCOM, Basemap, viadonau und dieLandschaftsplaner; eigene Erstellung) Am weitesten vom Donau-Marchfeldschutzdamm entfernt befindet sich von den vier Analyse-gemeinden die Gemeinde Lassee (ca. 8km). Näher an der Gemeinde als die Donau, liegt der Rußbach mit einer Entfernung von 1,8 km. Unmittelbar durch das Gemeindegebiet verläuft der Stempfelbach. Beide Bäche zählen zum Dammsystem der DHK, wobei nur die ersten Kilometer nahe der Donau mit einer Schutzanlage versehen sind. Der Stempfelbachdamm befindet sich im Gemeindegebiet Markthof, wo dieser in die March mündet. Der Rußbachdamm führt bis zur Gemeinde Haringsee.  



4  Region Marchfeld        98 Bei einem Dammbruch des Donau-Marchfeldschutzdammes ist die Gemeinde Lassee lediglich im Falle eines HQ1000, nicht jedoch von einem HQ300 betroffen. Aufgrund der weit im Hinterland befindlichen Lage der Gemeinde und geringen Betroffenheit einer Überschwemmung bei einem HQ1000 zögerte der Bürgermeister anfangs mit einer Beteiligung am Wasserverband.278 Von ei-nem tausendjährlichen Hochwasser ist das Erholungsgebiet im Westen der Gemeinde bei Dammbruch betroffen. Für dieses Gebiet gibt es ohnehin keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, da es rundherum von Siedlungsgrenzen umgeben ist. Die im Ortskern vorgesehenen Ent-wicklungsgebiete laut Dipl.-Ing. Fleischmann, Ortsplaner der Gemeinde, können aufgrund nicht vorhandener Überschwemmungsflächen eines HQ300 ohne weiteres in Erwägung gezogen wer-den.   4.4 Zwischenfazit In den vier analysierten Gemeinden der Marchfeldregion kommen unterschiedliche Über-schwemmungssituationen bei einem Dammbruch des Donau-Marchfeldschutzdammes zustan-de. Im Falle eines HQ300 ist die Gemeinde Lassee aufgrund der Entfernung von ca. acht Kilome-tern und des Geländeprofil nicht durch Überflutungen betroffen. Würde man in den weiteren untersuchten Gemeinden die Überflutungsbereiche eines dreihundertjährlichen Hochwassers berücksichtigen, so bestehen für die bauliche Entwicklung kaum bis keine Erweiterungsmöglich-keiten. Nimmt man von den Überflutungsbereichen die Gebiete mit einer Wassertiefe von 30cm oder weniger aus, so ergibt sich beispielsweise in der Gemeinde Orth eine Entwicklungsmöglich-keit. Die Mehrheit der im örtlichen Leitbild gekennzeichneten Wohnbaulanderweiterungsberei-che würde bei Berücksichtigung des Restrisikos wegfallen. In Mannsdorf ist die Situation ähnlich. Im Norden wären ‚Grünland- und Forstwirtschaftsflächen‘ von einer Überschwemmung mit we-niger als 30cm betroffen, wodurch sie als Baulanderweiterungsflächen in Frage kämen. Lässt man die Wassertiefe als Kriterium außer Acht, so gäbe es in Mannsdorf und Orth a.d. Donau keine geeigneten Flächen für eine Baulanderweiterung. In der Gemeinde Engelhartstetten hin-gegen ergeben sich trotz Berücksichtigung der geringsten Überflutungstiefe keine Entwick-lungsmöglichkeiten.  Anhand der Fallbeispielgemeinden lässt sich ableiten, dass eine strikte Berücksichtigung eines Restrisikos bis zu einem HQ300 die Entwicklungschancen von Baulandgebieten meist nicht mehr möglich sind. Wassertiefen bis zu 30cm stellen bei Überschwemmungen geringe bzw. kaum Problemursachen für Schäden dar. Eine Ausnahme solcher Bereiche würde für die Raumplanung mehr planerische Möglichkeiten in der Siedlungsentwicklung offen lassen. Der Toleranzbereich der Wassertiefe bei Überschwemmungen könnte auch bis 50cm reichen. Eine Überschwem-mungshöhe eines halben Meters oder weniger wäre nach wie vor im Katastrophenschutz vertei-digungsfähig, da der Schwellenwert bei 70 cm liegt.                                                             278 vgl. Bürgermeister GRAMMANITSCH, Interview 2017  



5  Diskussion        99 5 Diskussion In der nachfolgenden Diskussion werden zum einen die zu Beginn aufgestellten Annahmen mit Hilfe gewonnener Erkenntnisse aus den vorigen Kapiteln und Ansichten relevanter Fachpersonen verifiziert bzw. gegebenen falls falsifiziert. Zum anderen werden mögliche Handlungsoptionen zur Berücksichtigung des Restrisikos in der Raumplanung diskutiert. 5.1 Annahmen 1. Restrisiko wird häufig eher als Restgefährdung verstanden. Zur Klärung dieser Annahme wird zuvor noch einmal die in dieser Arbeit ermittelte Definition von Restrisiko und dem Unterschied von Gefahr und Risiko wiedergegeben. Stellt man die bei-den Begriffe im Zusammenhang mit Hochwasser bzw. Naturgefahren im Allgemeinen gegen-über, steht Gefahr für die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Überschwemmung. Ein Risiko ergibt sich im Unterschied dazu aus der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem damit verbundenen Scha-densausmaß. Auf diese Grunddefinition baut das Verständnis von Restrisiko auf. Risiken bei Hochwasser können nie vollständig durch Schutzmaßnahmen beseitigt werden. Durch Versa-gensfälle (technisch oder menschlich bedingt) oder Überlastfälle bei Schutzeinrichtungen be-steht stets ein Restrisiko (s. 2.1 Risiko und Gefahr). Diese Definitionen zu Gefahr und Risiko ist in allen fachlichen und rechtlichen Unterlagen, sowie der Literatur einhellig vorzufinden. In der Praxis, einerseits im Verständnis der Bevölkerung und andererseits in der Gefahrenzonenplanung, ist hingegen eindeutig eine Vernachlässigung des Schadenspotentials bei Verwendung des Begriffes Risiko zu erkennen.  Bei Befragungen nicht fachkundiger Personen im Marchfeld über den Unterschied von Risiko und Gefahr konnte keine Kenntnis festgestellt werden. Die Berücksichtigung möglicher Schäden bei Risiken war acht der neun befragten BewohnerInnen kein Begriff. Vorrangig wurde die Ein-trittswahrscheinlichkeit genannt. Eine Unterscheidung der beiden Begriffe konnte daher bei 90% der Befragten nicht angestellt werden.279 Diese Erhebung unterstreicht die Notwendigkeit der Bewusstseinsbildung von Restrisiko, um wie bereits in den FloodRisk Untersuchungen die Eigen-verantwortung zu stärken. Nach dem HWRMP wird vor allem ein Potential zur Stärkung der Ei-geninitiative in Objektschutzmaßnahmen durch mehr Kommunikation gesehen. Besonders in der Planung können derzeitig angewendete Darstellungen nach dem oben angeführten Terminus hinsichtlich Restrisiko hinterfragt werden. In Gefahrenzonenplänen werden laut Richtlinie der BWV HQ300 mit Schraffierung als Restrisikobereiche dargestellt. Da jedoch kein direkter Bezug auf das Schadenspotential durch diese Kennzeichnungen genommen wird, könnte man hier statt Restrisiko auch nur von einer Restgefährdung sprechen.                                                            279 vgl. Interviews mit BewohnerInnen aus Orth a.d. Donau u. Engelhartstetten u. Bürgermeister Makoschitz 



5  Diskussion        100 Selbst Risikokarten, die durch den Hochwasserrisikomanagementplan in der Umsetzung forciert wurden, bieten keine vollständige Wiedergabe eines Restrisikos. Die Parameter belaufen sich auf die betroffene Bevölkerungsdichte, Art der wirtschaftlichen Tätigkeit und Kennzeichnung von umweltbelastenden Anlagen im Falle einer Überschwemmung.280 Dipl.-Ing. Heidrich, Kulturtech-niker mit Spezialisierung auf Hochwasserschutz, Risikoanalyse und Katastrophenmanagement des Ingenieurbüros RIOCOM, äußerte sich in einem Interview dazu folgendermaßen: „…meines Erachtens muss man das [Risiko, Anm. der Autorin] einfach quantifizieren. Weil einfach nur irgendwelche Parameter aufzustellen ist für mich noch keine Risikodarstellung sondern rein eine Darstellung der Gefährdungen die es gibt. Mir ist derzeit noch keine Risikokarte bekannt, auch aus anderen Ländern, die es wert ist auch Risikokarte zu heißen…“281  Die beiden Fachkompetenzen Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Bundeswasserbauver-waltung sind sich in der Richtigkeit des Begriffes Restrisiko für die Darstellung im Gefahrenzo-nenplan nicht einig. Die Diskussion, ob ein HQ300 nicht eher als Restgefährdung bezeichnet wer-den soll, steht zwischen den beiden Abteilungen schon länger im Raum. Dr. Rudolf-Miklau, Leiter der Sektion Wildbach- und Lawinenverbauung sieht in der reinen Darstellung von Hochwasser-bereichen ohne konkrete Erkenntnisse zur Auswirkung eher die Bezeichnung Restgefährdung gebührend. Dipl.-Ing. Neuhold mit Funktion in der Bundesabteilung der BWV sieht dies jedoch anders. Seiner Meinung nach ist die Bezeichnung von HQ300 Bereichen im Gefahrenzonenplan als Restrisiko gerechtfertigt, gesteht sich jedoch ein:   „Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich denke das ist auch fast eine philo-sophische Frage die man nicht beantworten kann.  Aber ja definitiv aus meiner Sicht ist es Restrisiko um diese Frage zu beantworten.“282 In der Schweiz wird bei Naturgefahren eine Unterscheidung der beiden Begriffe Restgefährdung und Restrisiko gemacht. Die Nationale Plattform für Naturgefahren (PLANAT) beschreibt den Unterschied folgendermaßen: - „Die Restgefährdung bezeichnet in der Gefahrenkarte ein Gebiet, in welchem Gefährdungen mit einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit und einer hohen Intensität auftreten können. Es handelt sich um einen Hinweisbereich in der Gefahrenkarte.“ - „Das Restrisiko wird als verbleibendes Risiko verstanden. In jedem Fall besteht ein Restrisiko, da ein hundertprozentiger Schutz vor Naturgefahren nicht möglich ist. Entscheidend ist, dass der Umgang mit dem Restrisiko und die Zuständigkeiten geklärt sind.“283                                                              280 HWRL 2007, Kap. III Art. 6 Abs. 5 281 HEIDRICH, Interview 2017 282 NEUHOLD, Interview 2017 283 LEUTWILER, Email 2017 



5  Diskussion        101 2. Hochwasser über einem HQ100 werden in Österreich als Restrisiko verstanden.  Laut Hochwasserrichtlinie soll auf Staatenebene zwischen drei verschiedenen Hochwasserwahr-scheinlichkeiten in der Kartierung unterschieden werden. Vorgegeben ist dabei nur ein Hoch-wasser mittlerer Wahrscheinlichkeit mit einem hundertjährlichen Bemessungsereignis. In Öster-reich entspricht ein HQ30 einem Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit und ein HQ300 einem Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit bzw. einem Extremereignis unter Anwendung der BWV. Schutzmaßnahmen werden üblicherweise mit einer hundertjährlichen Wahrscheinlichkeit ausgelegt. Dementsprechend können alle Hochwasser, die über diesem Bemessungsereignis liegen als Restrisiken und zugleich als akzeptiertes Risiko gesehen werden. Herr Dipl.-Ing. Reichard, zuständig für die überörtliche Raumordnung, bestätigt diese Annahme. Alles, was über die HQ100-Anschlagslinie hinausgeht, versteht er als Restrisiko.284 In der Raumpla-nung wird dieser Bemessungswert und daher Schutzgrenzwert nochmal durch die rechtliche Verankerung im Flächenwidmungsplan gestützt.  Diese Aussage bestätigt auch Herr Dipl.-Ing. Neuhold von der BWV. HQ300-Bereiche sind seines Erachtens ein Teil vom Restrisiko. Man muss sich überlegen, ob man zum Beispiel Dammbrüche oder Verklausungen miteinbezieht und welche Nutzungen außerhalb einer HQ300 liegen. „…sobald Maßnahmen irgendwo  gesetzt werden, spricht man in dem Fall über dem Bemes-sungsereignis von Restrisiko.“285   3. Restrisiko wird auf Bundesebene in erster Linie diskursiv und informell behandelt, ge-wann aber in den letzten Jahren an Bedeutung.  Mitunter durch die EU-Hochwasserrichtlinie, die im Jahr 2007 erlassen wurde, setzte eine Um-kehr in der Denkweise bezüglich Hochwasser in Österreich verstärkt. Der integrale Hochwasser-risikomanagementansatz trat in den Vordergrund. Belegt durch diverse rechtliche und fachliche Grundlagen286 wurde Restrisiko in Fachkreisen vermehr diskutiert. Ziel war es eine einheitliche Definition zu finden und mögliche Lösungsvorschläge für eine bessere und bewusstere Beach-tung im Hochwasserschutz zu entwickeln.  2005 wurde die Empfehlung 52 zum präventiven Umgang mit Naturgefahren in der Raumord-nung (Schwerpunkt Hochwasser) von der ÖROK herausgegeben. Darin spielte Restrisiko thema-tisch noch keine Rolle. Generell nannte man ein Hochwasser über dem Bemessungsereignis als ‚erhöhtes Risiko‘, wobei dieser Begriff als überholt gilt. Sowohl Herr Dipl.-Ing. Hackl als auch Herr Dipl.-Ing. Neuhold sehen diese Bezeichnung aus logischen und terminologischen Gründen als falsch an. In der derzeitigen Neuaufsetzung von Empfehlungen wird dem Thema Restrisiko eine eigene Empfehlung (Nr. 7) gewidmet. Neben dem HQ100 als Bemessungsereignis und dem HQ30                                                            284 vgl. REICHARD, Email 2017 285 NEUHOLD, Interview 2017 286 Anm.: HWRMP, ÖROK-Empfehlung, Arbeitsbehelf ÖWAV, FloodRisk Synthesebericht,… 



5  Diskussion        102 entschied man sich nach längeren Diskussionen in Österreich schlussendlich für die Festlegung von HQ300 als Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit bzw. Restrisiko. Zur Debatte stand neben dem HQ300 ein HQ1000, das beispielsweise im Nachbarland Slowakei Anwendung findet.  Aus pragmatischen Gründen entschied man sich jedoch für ein HQ300. Man kannte zuvor von HORA287 ein HW200, das dem Versicherungswesen als Vorgabe dient. Dieses erwies sich als zu geringe Unterscheidung zu einem HW100. Ausschlaggebend für die Entscheidung war, dass man in alpi-nen Bereichen einen Unterschied zu einem HQ100 erkennen kann, es aber im Flachland nicht zu einer vollkommenen Einnahme durch diese Abflussfestlegung kommt. Bereiche außerhalb dieser niedrigen Wahrscheinlichkeitskategorie sollten daher in flachen Regionen nach wie vor gegeben sein. 288 Ziviltechniker berechnen dementsprechend Überflutungen für HQ300. Nach Dipl.-Ing. Heidrich ist diese Festlegung durchaus sinnvoll, da ein HQ300 schon um einige Dezimeter höher liegt als ein HQ100 und somit bereits zu Schäden führen kann. Gleichzeitig ist es im Bezug zur Eintrittswahr-scheinlichkeit noch realistisch. Herr Dipl.-Ing. Heidrich vergleicht ein HQ1000 mit einem Versiche-rungsschutz gegen einen Asteorideneinschlag für ein Haus: „Ja der ist wahrscheinlich und ja, der wird vielleicht einmal kommen, aber ob ich es erlebe ist die andere Frage.“289 Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) erstellt auf Bundesebene nur Empfehlun-gen zu diversen raumrelevanten Themen, hat jedoch kein Durchgriffsrecht. Somit wird der Um-gang mit Restrisiko nur auf informelle Weise beeinflusst. In der Raumordnung sind für die recht-liche Verankerung die Länder gefragt. In der Wasserwirtschaft wird durch den Hochwasserrisi-komanagementplan eine stärkere Berücksichtigung von Restrisiko durch das Maßnahmenpro-gramm in Aussicht gestellt. Die Berücksichtigung von Restrisikobereichen wird für Planungen (v.a. der Raumplanung) gefordert. Gemäß dem Wasserrechtsgesetz § 55 und der Richtlinie für GFZP sind Abflussbereiche mit HQ300 und Restrisikobereiche mittels Schraffur darzustellen. Demnach ist eine Verbindlichkeit für die Kenntlichmachung, jedoch nicht für eine Berücksichti-gung in Planungen gegeben. Sie deckt aber nur einen Teil des Restrisikobegriffes ab. Das Scha-densausmaß wird dadurch nicht direkt greifbar gemacht.  Je weitreichender eine Grundlage in ihrem Geltungsbereich ist, desto weniger ausgeprägt ist der Detaillierungsgrad. Zudem liegt meist keine Verbindlichkeit vor. Dies trifft auch auf präventive Planungsinstrumente zu. Im Bauwesen existieren zum Beispiel bestimmte Auflagen zum Gebäu-deschutz mit rechtlicher Bindung. Die Hochwasserrichtlinie hingegen gibt nur grobe Vorgaben für das Hochwasserrisikomanagement an.290 Hinsichtlich Restrisiko existieren jedoch bis dato auch keine formellen Regelungen für Objektschutzmaßnahmen.                                                            287 Anm.: s. Abkürzungsverzeichnis 288 vgl. NEUHOLD, Interview 2017 289 HEIDRICH, Interview 2017 290 vgl. RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012, S.183 



5  Diskussion        103 Nach Dipl.-Ing. Reichard wird in Niederösterreich Hochwasserschutz zunächst auf Ebene der örtlichen Raumordnung angewendet. Dieser zeichnet sich durch Widmungsverbot in gefährde-ten Bereichen, Bausperren bzw. Rückwidmungen aus. Regionale Raumordnungsprogramme, in denen Siedlungsgrenzen festgelegt werden, weisen eine relativ lange Gültigkeitsdauer von fünf bis zehn Jahren auf. Hier Siedlungsgrenzen aufgrund von HQ100-Bereichen bzw. Restrisikoberei-chen festzulegen sieht Herr Reichard für nicht sinnvoll an. Bei Änderungen der Risikogegeben-heiten durch Schutzmaßnahmen könnte bis zur nächsten Novelle ein ungerechtfertigtes Bauver-bot für einzelne EigentümerInnen vorliegen. Demnach sieht Herr Reichard die Berücksichtigung von Gefährdungs- und Restrisikobereichen auf örtlicher Raumordnungsebene zielführender.291   Eine gewisse Vereinheitlichung vor allem im Verständnis von Restrisiko ist auf Bundesebene bzw. überörtlicher Ebene grundlegend für eine weitere Berücksichtigung. Der Diskurs wirkt sich all-gemein positiv für die Bewusstseinsbildung hinsichtlich Restrisiko in Österreich aus.292 Strikte Verbindlichkeiten bereits auf Bundesebene für Restrisiko festzulegen wäre insofern nicht sinn-voll, da die unterschiedlichen räumlichen Bedingungen in Österreich damit ein Ungleichgewicht auslösen würden. In alpinen Bereichen wäre somit keine Entwicklungsmöglichkeit mehr gege-ben. 293 Aber selbst in Regionen, die nicht von Tallagen geprägt sind, wären die Entwicklungs-möglichkeiten stark eingeschränkt, wie die Analyse des Marchfelds zeigte. 294  4. Die Zusammenarbeit von Raumplanung und Schutzwasserwirtschaft macht eine Berück-sichtigung von Restrisiko in der Praxis möglich. Der Kontakt zwischen Raumplanung und Wasserwirtschaft war vor den FloodRisk-Untersuchungen nicht gegeben. Erst durch die Hochwasserereignisse im Jahr 1997 an der Trai-sen und 2002 an der Donau, kam ein Austausch der beiden Disziplinen ins Laufen. Mittlerweile besteht eine gute Zusammenarbeit. Durch den ÖWAV, die FloodRisk Syntheseberichten und den HWRMP wurde dieser Austausch nochmals verstärkt. Vor 20 Jahren wäre eine Kommunikation der beiden Disziplinen noch undenkbar gewesen. 295 Mittlerweile setzen die BWV mit Raumpla-nern gemeinsame Schreiben für Hochwasserthemen auf. Darin wird beispielsweise erläutert, woher man Informationen zum Hochwasserrisiko bekommt oder welche Auswirkungen das auf das Baurecht, Raumordnungsrecht und das Wasserrecht mit sich bringt. Dazu gab es regelmäßi-ge Treffen, in welchen gemeinsame Vereinbarungen für bestimmte Gemeinden Niederöster-reichs festgelegt wurden. Erinnerungsschreiben an die Gemeinden wurden im Laufe der Jahre immer wieder ausgesendet.296                                                            291 vgl. REICHARD, Interview 2017 292 vgl. BMLFUW 2016a, S. 91 293 vgl. KNOPF, Interview 2017 294 vgl. HÖFERL 2010, S.84 295 vgl. KNOPF, Interview 2017 296 vgl. WINKLER, Interview 2017 



5  Diskussion        104 Eine Zusammenarbeit von Raumplanung und Wasserwirtschaft ist im Hochwasserrisikomanage-ment unabdingbar. Nur durch eine kontinuierliche Kommunikation kann ein effektives Manage-ment gewährleistet werden. 297  Für die Umsetzung neuer Schutzmaßnahmen benötigt es be-stimmte Widmungsbedingungen der relevanten Flächen, die nur durch die örtliche Raumpla-nung erlassen werden können. Bei Umsetzungen, die mehrere Gemeinden betreffen, kann ein Wasserverband als Organisation die Abstimmung der Flächenplanung beeinflussen. Dies ist durch Parteistellung bei Festlegungen im Flächenwidmungsplan möglich. 298 Zur Förderung der Kommunikation, könnte das schutzwasserwirtschaftliche Raumentwicklungs-konzept Hilfestellung leisten. Damit kann der Raumbedarf von Schutzwasserwirtschaft und der Raumplanung miteinander verglichen und Prioritäten gesetzt werden. 299 Eine weitere Methode, die im Zuge des FloodRisk II Berichts entwickelt wurde, ist FEM  (Flood Evaluation Method). Das eigentliche Ziel dieser Methode ist es, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben. Es dient zur Abwägung einer optimalen Festlegung von Überflutungsflächen. Mehr Fluss-raum bedeutet zugleich weniger Restrisiken. Dafür steht die Zusammenarbeit von Wasserwirt-schaft und Raumplanung ebenfalls stark im Vordergrund.  300 Die Festlegung eines strikten Bauverbots in HQ300-Bereichen ergo Restrisikogebieten konnte im Rheintal nur durch eine Zusammenarbeit der beiden Disziplinen Wasserwirtschaft und Raumpla-nung ermöglicht werden. Die ‚Blauzone Rheintal‘ wurde mittels §6 Abs. 1 und 2 des Raumpla-nungsgesetzes erlassen. Mit dem wasserwirtschaftlichen Regionalprogramm wäre die Umset-zung eines Widmungs- bzw. Bauverbot in Restrisikobereichen nicht umsetzbar gewesen.301  Die ‚Blauzone Rheintal‘ kann daher als Vorzeigebeispiel für die Regelung der Zuständigkeiten im Hochwasserrisikomanagement gelten.302  Für die Erstellung eines Regionalprogramms wie das der ‚Blauzone Rheintal‘ benötigt es immer einen Gefahrenzonenplan als Grundlage. Durch den HWRMP wurde eine flächendeckende Er-stellung in APSFR Gebieten eines Gefahrenzonenplans vorangetrieben. In manchen Bundeslän-dern ist der Gefahrenzonenplan das wichtigste Instrument zur Abwicklung von hochwasserwirt-schaftlichen Belangen. Die BWV Salzburg arbeitet beispielsweise vorwiegend mit Gefahrenzo-nenplänen. In Niederösterreich hingegen haben GFZP kaum eine Bedeutung und es kommen hauptsächlich Abflussuntersuchungen zur Anwendung. 303 Aufgrund einer Gesetzesänderung wird demnächst einer großflächigen Erstellung von GFZP in Niederösterreich nachgegangen.304 Beide fachliche Gutachten bilden eine wichtige Schlüsselfunktion zwischen Raumplanung und                                                            297 vgl. H. NACHTNEBEL & APPERL 2013, S.25 298 vgl. FLOH 2017, S.79 299 vgl. H. NACHTNEBEL & APPERL 2013, S.25 300 vgl. BMLFUW 2009, S. 40 301 § 6 Abs. 1 V ROG 2013 302 vgl. SWOBODA 2016, S.83 303 vgl. NEUHOLD 2017, Interview 



5  Diskussion        105 Wasserwirtschaft. Mittels rechtlicher Festlegungen im Raumordnungsgesetz der einzelnen Bun-desländer können Verbindlichkeiten zur Berücksichtigung von Hochwasserrisikobereichen in der Raumplanung hergestellt werden.305 Für Restrisiko existieren jedoch bis dato nur im ROG von Vorarlberg formelle Bestimmungen für die ‚Blauzone‘ .    5. In der überörtlichen aber vor allem in der örtlichen Raumplanung kommt Restrisiko we-nig zu tragen, weil kein eindeutiges Berücksichtigungsgebot existiert und die Siedlungs-entwicklung dadurch eingeschränkt wäre.  Diese Annahme setzt den Gedankengang der vorherigen Annahme ein wenig fort. Großteils liegt eine Ungewissheit zwischen den beiden Disziplinen Raumordnung und Wasserwirtschaft vor, wer unter welchen Umständen für die Berücksichtigung von (Rest)risikobereichen zuständig ist. In Niederösterreich ist im ROG geregelt, dass in HQ100-Bereichen keine Baulandwidmung statt-finden darf. Für andere Hochwasserzonierungen und daher dem Restrisiko liegen hingegen keine Regelungen oder Anmerkungen im ROG vor.306 Die eindeutige Regelung für HQ100-Bereiche lässt die Raumplanung in ihren Planungen Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit in den Vorder-grund treten. Eine Marginalisierung liegt auch in der BWV vor.307 Andere Zonierungen bleiben in Berücksichtigungen von Umsetzungsmöglichkeiten außen vor, da sich die BWV an das ROG hält. 308   Herr Dipl.-Ing. Reichard, Zuständiger der überörtlichen Raumordnung des Landes Niederöster-reichm, sieht die Sinnhaftigkeit einer Berücksichtigung von Restrisiko weniger auf der überregio-nalen sondern auf der örtlichen Ebene. (s. Annahme 3) Das steiermärkische Sachprogramm, mit einer Untersagung bestimmter hochwasserrelevanter Bereiche wirkt durch die Baulandeig-nungsbestimmung auf örtlicher Ebene. Im Wesentlichen entspricht es daher nicht seinem An-schein machenden überörtlichen Charakter.309  Herr Dipl.-Ing Pamaroli ist für das Land Niederösterreich für die örtliche Raumplanung tätig. Im Zusammenhang mit Restrisiko hat er in Entscheidungsprozessen Ratlosigkeit erfahren.  „Ich kann mich einmal an einen Fall erinnern, wo das Thema „Restrisiko“ im Rahmen des Varian-tenvergleichs berücksichtigt wurde, es waren aber eigentlich alle (Gemeinde, Ortsplanerin, ASV (=Amtssachverständige) für Wasserbau) eher ratlos, wie sie damit umgehen sollten.“ Diese Ungewissheit, wie mit Restrisiko bestmöglich umgegangen werden soll, führt generell zu einer Hintanstellung des Themas und somit zu einer Vernachlässigung in der Raumplanung.                                                                                                                                                                                304 vgl. WINKLER, Interview 2017 305 vgl. RETZNIG 2016, S. 12 306 § 15 Abs. 3 NÖ ROG 2017 307 Anm.: Durch Gesetzesänderungen wird sich die Vernachlässigung des GFZP zukünftig ändern (vgl. NEUHOLD, Inter-view)  308 HÖFERL 2010, S. 161 



5  Diskussion        106 Eine Einschränkung in der Siedlungsentwicklung durch die Berücksichtigung hängt im Wesentli-chen von zwei Komponenten ab. Zum einen vom Berücksichtigungsgrad (striktes Entwicklungs-verbot und Widmungsverbot oder lediglich eine Bezugnahme/ein Variantenvergleich im Pla-nungsprozess). Zum anderen haben räumliche Bedingungen einen maßgeblichen Einfluss inwie-weit die bauliche Entwicklung einer Gemeinde eingeschränkt wird. Im Alpinen Bereich würde ein striktes Verbot für eine Entwicklung in Restrisikogebieten oftmals ein absoluter Entwicklungs-stopp für eine Gemeinde bedeuten. Zumal in Tallagen mehrere Naturgefahren eine Gefährdung darstellen. 310 In flacheren Gebieten, wo es Alternativflächen gegenüber Restrisikobereichen für die bauliche Entwicklung einer Gemeinde gibt, ist eine striktere Festlegung zur Beachtung durchaus denkbar und zielführend. 311 Dass die ROG bislang ein Restrisiko insbesondere als Widmungskriterium nicht berücksichtigen, ist planungsfachlich damit zu begründen, dass Restrisikobereiche aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Eintrittswahrscheinlichkeit bei gleichzeitig erheblicher Ausdehnung nur beschränkt als verbindliche Widmungskriterien in Betracht kommen.312 Konkrete Vorgabe zur Berücksichtigung, wie sie beispielsweise durch das regionale Raumord-nugsprogramm ‚Blauzone Rheintal‘ gegeben sind, würde dem Thema Restrisiko mehr Beachtung schenken.   5.2 Handlungsoptionen für Restrisiko in der Raumplanung Ziel einer stärkeren Implementierung des Restrisikos in der Raumplanung ist es, eine weitere Risikominimierung Hochwasser zu begünstigen. Dazu zählt neben neu umzusetzenden Schutz-maßnahmen auch die weitergehende Berücksichtigung bei bereits bestehenden Schutzeinrich-tungen, um den sogenannten ‚safe-development-paradox‘ in der Siedlungsentwicklung zu ver-hindern.   Grundsätzlich lassen sich zwei Möglichkeiten zur Maßnahmensetzung gegen Restrisiken in der Raumplanung feststellen. Einerseits planerische Maßnahmen, wie das Freihalten von Bebauung in Restrisikobereichen. Diese Maßnahmen können sowohl überörtlich als auch örtlich gesetzt werden. Andererseits kann das Restrisiko durch bauliche Maßnahmen minimiert werden. Damit sind vor allem Objektschutzmaßnahmen an Gebäuden gemeint. Bauliche Schutzmaßnahmen müssten demnach durch Grundlagen im Baurecht erfolgen, planerische hingegen in der Raum-ordnung und somit im Raumordnungsgesetz geregelt werden.                                                                                                                                                                              309 vgl.FLOH 2017, S.17 310 vgl. BAUER, Interview 2017 311 vgl. NEUHOLD, Interview 2017 312 RUDOLF-MIKLAU 2016, S.208 



5  Diskussion        107 Nach Herrn Dipl.-Ing. Neuhold ist es wichtig sowohl auf überörtlicher als auch auf örtlicher Ebe-ne bezüglich Restrisikos Maßnahmen zu setzen. Die klassischen Raumplanungsinstrumente Raumordnungsprogramm, Regionales Raumordnungsprogramm, Sachprogramm auf überörtli-cher Ebene und das Entwicklungskonzept, der Flächenwidmungsplan und der Bebauungsplan auf örtlicher Ebene bieten einer Verankerung des Themas Restrisiko Potential (s. Kap. 3.5 Raumord-nung und Raumplanung). Über das Regionalprogramm der Wasserwirtschaft könnten ebenfalls Anreize zur Berücksichtigung gesetzt werden. Jedoch können zur Widmung und Entwicklung darin nur Hinweise abgegeben werden. Die rechtliche Verbindlichkeit ist nur über raumplaneri-sche Instrumente möglich. Oftmals ist das Schadenspotential nach der Umsetzung einer HW-Schutzmaßnahme höher. Die Entwicklung von Siedlungsräumen, die hinter einer Schutzanlage liegen kann nur mittels widmungsbezogenen Regelungen konstant gehalten werden, sodass das Restrisiko nicht zunimmt. 313 Eine Berücksichtigung von Restrisiken kann in unterschiedlichem Ausmaß erfolgen. Grob lässt sich das Berücksichtigungsausmaß in drei Stufen unterscheiden: - keine Berücksichtigung - Berücksichtigungsgebot - verbindliche Berücksichtigung mit Maßnahmensetzung (Bausperre, Widmungsverbot, Bauauf-lagen,…) In den ÖROK-Empfehlungen von 2005 wird für Restrisiko gefordert, dieses in Zielkatalogen der ROGs aufzunehmen. In der Neuerarbeitung der Empfehlungen, die sich derzeit noch in Entwurf befindet, wird dem Restrisiko eine eigene Empfehlung (Nr. 7) gewidmet. Inhaltlich unterscheidet sie sich nur gering zu der Forderung der ersten ÖROK-Empfehlung. Empfehlung 7 lautet: „Erar-beitung von Grundlagen zur Berücksichtigung des Restrisikos und Ableitung von Handlungsemp-fehlungen für Raumordnung und Baurecht.“ 314 In welcher Form eine Berücksichtigung stattfin-den soll, wird durch Empfehlung 7 nicht geklärt. Prinzipiell werden die Empfehlungen immer allgemein gehalten, da jedes Bundesland selbst zu entscheiden hat, wie sie am besten unter deren Rahmenbedingungen berücksichtigt werden können.  Inwiefern eine Berücksichtigung für Restrisiko erfolgen soll, sei nun durch diverse Meinungen von Fachexperten und Empfehlungen der Literatur angeführt.                                                                 313 vgl. NEUHOLD, Interview 2017 314 ÖREK-PARTNERSCHAFT 2017, S.5 



5  Diskussion        108 
• Die niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit von HQ300 Zonen zeichnet sich durch sehr groß-flächige Bereiche aus. Widmungsbeschränkungen werden daher nur in teilweise ver-bindlicher Form als einführbar gesehen. In Raumplanungsgesetze wird empfohlen eine verpflichtende Kenntlichmachung von Restrisikobereiche für Flächenwidmungspläne festzulegen. 315 (Arthur Kanonier in Bauen und Naturgefahren) 
• Herr Dipl.-Ing. Fleischmann, Geschäftsführer des Ziviltechnikerbüros RaumRegion-Mensch in Niederösterreich meinte, dass man bei einer Berücksichtigung regional diffe-renzieren müsste. Diese Erkenntnis schreibt er seinen betreuten Gemeinden im Tristing-tal zu. Wenn man hier die geogenen Gefahren berücksichtigen würde, gäbe es keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr in der Gemeinde. Restrisiko in der Planung miteinzu-beziehen hält er auf alle Fälle für richtig und begründete dies mit dem Dammbruchsze-nario im Marchfeld. Solche Ereignisse kann man nie ausschließen. „….Aber Rechtlich - und das passiert ja im scoping und screening ohnedies - ich würde es verbindlicher ma-chen – dass es zwar nicht planungsrelevant ist aber trotzdem beobachtungsrelevant.“ (Fleischmann, Raumplaner)  
• Bebauung in Restrisikobereichen sollte nur dann stattfinden, wenn sonst kein alternati-ves Bauland vorhanden ist. Im Falle von Bautätigkeiten in Restrisikobereichen (HQ300) sollte dies aber nur mit bestimmten Auflagen möglich sein.316 (Winkler, BWV in Höferl) 
• „Die Siedlungsentwicklung hinter Schutzbauwerken sollte aufgrund der Restrisiken nicht komplett verhindert werden.“ Infrastrukturen mit übergeordneter Bedeutung wie Kran-kenhäuser oder Feuerwehren sollten auch in Restrisikogebieten nicht gebaut werden. Falls bereits solch eine Einrichtung vorhanden ist, sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen gesetzt werden wenn nur ein HQ100-Schutz vorhanden ist. „So hat sich zum Beispiel ein Bankinstitut in Rosenheim freiwillig entschieden, Vorsorgemaßnahmen über die staatli-chen HQ100-Schutzmaßnahmen hinaus einzuleiten, um im Katastrophenfall für die be-troffene Rosenheimer Bevölkerung einen voll funktionierenden ‚Zahlungsverkehr‘ auf-rechterhalten zu können.“317 (Interpraevent)  
• „Da in Österreich gegenwärtig keine gesetzlichen Festlegungen zur Sicherung überörtlich bedeutsamer Retentionsflächen in der Regionalplanung implementiert sind, wird emp-fohlen, überörtlich bedeutsame Retentions- und Hochwasserabflussflächen bei der Fest-legung von Siedlungsgrenzen und regionalen bzw. überörtlichen Grünzonen zu berück-sichtigen.“  Retentionsflächen bieten eine Möglichkeit zur Minimierung des Restrisi-kos.318 (ÖWAV, Strategien zur hochwasserangepassten Raumnutzung)                                                             315 vgl. RUDOLF-MIKLAU & SUDA 2012, S.208f 316 vgl. HÖFERL 2010, S.165 317 WOLTER-KRAUTBLATTER ET AL. 2016, S. S. 177f  



6  Fazit und Empfehlungen        109  Diese Meinungen und Empfehlungen zeigen, dass die Differenzierung und daraus abgeleiteten Maßnahmen von bestimmten Merkmalen abhängt. Einerseits wird auf die Art der bestehenden baulichen Nutzung und der Infrastruktur hinter einem Hochwasserschutz  als Unterscheidungs-merkmal Bezug genommen. Andererseits werden räumliche Gegebenheiten für das Ausmaß einer Berücksichtigung von Restrisiko herangezogen. In alpinen Bereichen und deren Tallagen ist die Möglichkeit einer baulichen Entwicklung in den Gemeinden ohnehin bereits knapp (wenig Dauersiedlungsraum vorhanden). Ein Bauverbot in Restrisikobereichen würde für die Mehrheit alpiner Gemeinden einen Entwicklungstopp bedeuten.     6 Fazit und Empfehlungen Restrisiko wurde erstmals nach dem Hochwasserereignis von 2002 ein Thema. Nicht zuletzt durch die FloodRisk Syntheseberichte wurde Restrisiko Teil fachlicher Diskurse. Seit der Hoch-wasserrichtlinie wurden durch wasserrechtliche Instrumente der BWV (HQ300-Abflüsse, Gefah-renzonenplan und Risikokarten) Schritte für die Berücksichtigung von Restrisiko gesetzt. Durch diese Instrumente werden jedoch meist nur Teilaspekte des Restrisikos (Versagensfall, Überlast-fall, menschliches Versagen) beleuchtet. Dementsprechend ist ein Ansatz durch mehrere Diszip-linen (Wasserwirtschaft, Raumplanung, Katastrophenschutz,..) gefragt. Dieses Prinzip des integ-ralen Hochwasserrisikomanagements ebnet den Weg für eine optimale Berücksichtigung und den Umgang mit Restrisiko. In der Raumplanung und Raumordnung gibt es bisher keine Verankerung des Begriffes. Für die allgemein angestrebte Risikominimierung, die der HWRMP als Ziel vorgibt, kann die Berücksich-tigung von Restrisiko einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Eine Siedlungsentwicklung in Be-reichen hinter Hochwasserschutzanlagen muss durch Klarstellung des eigentlichen Sicherheits-zustandes und dem nach wie vor gegebenen Restrisiko kritisch hinterfragt werden. Der Gefahr, dass das Schadenspotential nach Umsetzung einer Schutzanlage höher ist als zuvor, sollte durch raumplanerischen Maßnahmen entgegengewirkt werden (‚safe-development-paradox‘).    Im Zuge des HWRMP wurde für APSFR ermittelt, dass bei Hochwasser mit mittlerer Wahrschein-lichkeit (HQ100)  340.000 Personen betroffen wären. Im Falle eines HQ300-Ereignisses beläuft sich die Zahl der potentiell Betroffenen mit 650.000 Personen auf das Doppelte. Bei Betrachtung des Siedlungsraums319 kann ebenfalls eine Zunahme des betroffenen Flächenanteils festgestellt wer-den. Ein Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit umfasst 28,9% des Siedlungsraums. 320                                                                                                                                                                              318 SEHER ET AL. 2010, S.31 319 Anm.: Darunter fallen folgende Nutzungen: Siedlungen, Gewerbe, Industrie und siedlungsbezogene Nutzung 320 vgl. BMLFUW 2016a, S. 24 



6  Fazit und Empfehlungen        110 Diese Analysen unterstreichen das Argument, dass eine österreichweite verbindliche Berücksich-tigung von Restrisiko durch ein Bauverbot bzw. Widmungsverbot für die Siedlungsentwicklung nicht zielführend ist. Die Möglichkeit einer Entwicklung in baulicher Hinsicht sollte deswegen bestimmten Gemeinden nicht zur Gänze verwehrt sein. Die Analysen in der Marchfeldregion zeigen ebenfalls, dass eine Entwicklung im Falle eines Bau- bzw. Widmungsverbots in HQ300 Überflutungsbereichen nicht möglich wäre.  Die Autorin gibt auf Basis der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse folgende Empfehlungen des Restrisikos ab.  Prinzipiell sollten Bautätigkeiten in Restrisikobereichen unterlassen werden. Bestehen aber kei-ne alternativen Entwicklungsmöglichkeiten (auch unter Berücksichtigung von Baulücken und einer möglichen Baulandmobilisierung) in einer Gemeinde, können bauliche Entwicklung auch in Restrisikogebieten stattfinden. In diesem Fall muss der Eigentümer bzw. die Eigentümerin be-stimmte bauliche Auflagen erfüllen. Wenn Restrisikogebiete für die Entwicklung einer Gemeinde herangezogen werden darf eine gewisse Bebauungsdichte nicht überschritten werden.  Grundsätzlich sollte eine neu geplante Schutzmaßnahme gegen Hochwasser mit einem Bemes-sungsereignis von HQ100 (laut RIWA-T) dimensioniert werden. Befinden sich aber in den zukünfti-gen Restrisikobereichen Nutzungen hoher Priorität wie Krankenhäuser oder Feuerwehren sollte zwischen größerer Dimensionierung der Schutzmaßnahmen oder einer Absiedlung dieser Ein-richtungen entschieden werden. Dieser Aspekt weist auf die Notwendigkeit einer Zusammenar-beit von Wasserwirtschaft und Raumplanung hinsichtlich Restrisiko hin. Eine Implementierung des Restrisikos in raumplanerischen Instrumenten kann wie folgt ausse-hen:  
• Regionalprogramme/Sachprogramme: Verbindliche Berücksichtigung des Restrisikos in Planungsentscheidungen. Gegebenfalls ist in manchen Regionen diesbezüglich auch ein Bauverbot bzw. ein Widmungsverbot denkbar. (vgl. ‚Blauzone Rheintal‘).  
•  Örtliches Entwicklungskonzept: Bei Festlegung der Entwicklungsgebiete muss Restrisiko als Entscheidungskriterium miteinbezogen werden. Die planliche Kenntlichmachung kann diesen Prozess erleichtern.  
• Flächenwidmungsplan: Eine verbindliche Darstellung von Restrisikobereichen im Flä-chenwidmungsplan wäre zielführend. Diese rechtliche Verankerung im ROG kann die Selbstverantwortung für Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung stärken. 
• Bebauungsplan: Parzellen, die in einem Restrisikobereich liegen, können gekennzeich-net werden. Für diese gelten bestimmte Bauauflagen wenn eine Bebauungserlaubnis für gewidmete Flächen besteht. 
• Baurecht: Im Zuge eines Baubewilligungsverfahrens können für betroffene Parzellen von SachverständigerInnen der Baubehörde bauliche Auflagen erteilt werden.  



6  Fazit und Empfehlungen        111 Damit Unklarheiten im Umgang mit Restrisikobereichen vermieden werden, wäre eine beraten-de Funktion auf Landesebene (Raumplanung/Schutzwasserwirtschaft) als Hilfestellung für die Gemeinden wichtig. Besonders zu Beginn neuer gesetzlicher Implementierungen könne die Be-rücksichtigung vorangetrieben werden und durch Beratung für Klarheit gesorgt werden. Aus-kunft gebende Personen der Länder gibt es von den jeweiligen Schutzwasserabteilungen für Gemeinden. Jemand, der speziell über Restrisiko Bescheid weiß und ein interdisziplinäres Fach-wissen sowohl in schutzwasserwirtschaftlicher als auch in raumplanerischer Hinsicht verfügt, sollte eine beratende Funktion übernehmen. Zusätzlich sollen die Raumordnungsabteilungen gemeinsam mit der Schutzwasserwirtschaft Leitfäden für Gemeinde und BürgerInnen aufsetzen. Als dahingehendes Vorbild gilt die Leitlinie des Bundeslandes Steiermark. 321                                                                                321 Anm.: Leitlinie für die Durchführung der örtlichen Raumordnung und von Bauverfahren bei Gefährdungen durch wasserbedingte Naturgefahren“ (Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2008) 



7  Begriffsdefinitionen        112 7 Begriffsdefinitionen Alarmpläne  Das sind Dokumente, die den Einsatz von Personen, etwaige Maßnahmen und den Ablauf im Falle einer Katastrophe zur Verhinderung von Schäden regeln.  ‚Areas of Potential Significant Flood Risk‘ - APSFR  Dabei handelt es sich um definierte Gebiete, wo die EU-Mitgliedsstaaten davon ausgehen, dass ein potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko vorhanden ist (Art. 5 HWRL bzw. § 55j WRG).  Im Zuge des Hochwasserrisikomanagementplans sind für diese APSFRs Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zu erstellen. Aktiver Hochwasserschutz Sind bauliche Schutzmaßnahmen (wie Dämme), die von der Schutzwasserwirtschaft gesetzt werden um Schäden zu verhindern.  Bemessungsereignis  Es wird von der Schutzwasserwirtschaft festgelegt und definiert sich durch die Häufigkeit ange-geben mit der Wahrscheinlichkeit und über Intensität angegeben durch die Abflussmenge. Das Bemessungsereignis ist maßgeblich für die Dimensionierung von Schutzanlagen. Damm  Ist ein aus vorwiegend Erdbaustoffen bestehende Schutzanlage gegen Hochwasser. Ein Rück-staudamm ist meist ein Damm eines Nebenflusses, der mit der Schutzanlage eines Hauptflusses verbunden ist. Er verhindert Überschwemmungen durch den Rückstau in den Nebenfluss. Dauersiedlungsraum Drunter versteht man jene Flächen, die landwirtschaftlich, für Siedlungen oder dem Verkehr genutzt werden können. Almen, Fels, Ödland, Wald u. Wasserflächen sind davon ausgenommen.  Grundlagenfachplanung Das sind Untersuchungen der Gebietskörperschaften in Form von Planungsinstrumenten. Sie bieten keine flächendeckende Darstellung von Gefahren und Risiken und dienen nur für erste Untersuchungen.  Hangwasser  Ist ein Hochwasser, das aufgrund von Niederschlag oder Schmelzwasser zustande kommt. Im Gegensatz dazu entsteht ein herkömmliches Hochwasser durch das Anschwellen von Bächen oder Flüssen.  Hochwasserrisikomanagement  Im Gegensatz zur Gefahrenabwehr umfasst das Risikomanagement einen ganzheitlichen Ansatz. Prävention spielt dabei eine wichtige Rolle. Alle betroffenen AkteruInnen werden in einen kon-sensorientierten Diskurs miteinbezogen wo Abwägungen, Regelungen und Aktivitäten über Ge-



7  Begriffsdefinitionen        113 fahren- und Schadenspotentiale getroffen werden. Ziel ist eine Risikominimierung auf ein akzep-tables Maß unter Berücksichtigung des Restrisikos.  HQT (HQ100, HQ300, HQ1000) Gibt den Hochwasserabfluss mit einer bestimmten statistisch errechneten Wiederkehrwahr-scheinlichkeit (T, Jahre) an. Ein Hochwasser mit einer hundertjährlichen Wahrscheinlichkeit soll dabei nicht bedeuten, dass alle 100 Jahre ein solches Hochwasser auftreten kann. Dieser Wert wurde nur aus historischen Statistiken berechnet.  In Österreich gelten ein HQ30, HQ100 und ein HQ300 als Hochwasser hoher, mittlerer und niedriger Wahrscheinlichkeit.   Integrales Naturgefahrenmanagement  Die Sinnhaftigkeit ähnelt dem Begriff Hochwassermanagement. Integrales Naturgefahrenma-nagement berücksichtigt im Unterschied dazu alle Naturgefahren und daher auch Muren, Stein-schlag, Lawinen etc. Integral deutet auf den Risikokreislauf hin. Dementsprechend sollten vor und nach einem Ereignis ständig Maßnahmen gesetzt werden. Integral bedeutet aber auch die Einbeziehung aller betroffenen Organisationen, Personen und AkteurInnen. Katastrophenschutz(management) Es umfasst alle Maßnahmen zur Vorsorge und im Fall einer Katastrophe. Ziel ist es den Schaden für die Zivilgesellschaft gering zu halten.  Lineare Schutzmaßnahmen Bei dieser Art von Schutzmaßnahmen handelt es sich hauptsächlich um Dammbauwerke, die parallel und daher linear zum Fluss bzw. Bach verlaufen.  Nominelle & funktionale Raumordnung Die nominelle Raumordnung basiert auf den Raumordnungsgesetzen der einzelnen Bundeslän-der. Die funktionale Raumordnung hingegen betrifft Fachplanungen, die durch andere Materi-engesetze (Forstgesetz, Wasserrechtsgesetz, UVP-Gesetz,…) geregelt sind aber trotzdem für die Raumplanung und -ordnung relevant sind.  Passiver Hochwasserschutz Im Gegensatz zum aktiven Hochwasserschutz werden beim passiven Hochwasserschutz indirekte Maßnahmen gesetzt. Dazu zählen vor allem raumplanerische Maßnahmen, wie ein Bauverbot oder eine Absiedlung.  Planungskultur Unter dem Begriff wird die über Jahre entwickelte, mit Einfluss aus Politik und standortgegebe-nen Umständen sowie Wertehaltungen in der Planung verstanden. Dies trifft auch auf den Um-gang mit (Rest-)risiko bei Hochwasser zu. Je nach Gemeinde kann dieser unterschiedlich sein.  Querschnittsmaterie Dieser Begriff weist auf eine Kompetenzsplitterung hin. In der Raumordnung fällt beispielsweise 



7  Begriffsdefinitionen        114 die Vollziehung der Gesetzgebung laut Art 15 des Bundesverfassungsgesetzes in die Kompetenz der Bundesländer. Siedlungsgrenze Kann in einem regionalem Raumordnungsprogramm oder einem Flächenwidmungsplan festge-legt werden. Die dahinterliegenden Flächen, abegwandt vom Siedlungsraum dürfen nicht als Bauland gewidmet werden.  Schadenspotential Umfasst alle möglichen Schäden durch eine Gefahr wie Hochwasser.  Schutzwasserwirtschaft  Die Schutzwasserwirtschaft macht sich zur Aufgabe, die Zivilbevölkerung und Infrastruktur vor Hochwasser durch bestimmte Maßnahmen zu schützen. Dazu zählen vor allem bauliche und organisatorische Maßnahmen an Flüssen und Bächen in Österreich.  Solidaritätsprinzip Nach diesem Prinzip, geregelt in der HWRL Kap. IV Art. 7 Abs. 4 sollen Länder sollen keine Hoch-wasserschutzmaßnahmen setzen, die das Hochwasserrisiko merklich in benachbarten Ländern stromauf- oder stromabwärts beeinflussen.  Technischer Hochwasserschutz   Das sind Schutzbauten im/am oder entlang eines Flusslaufes und im Überflutungsbereich. Tech-nische Schutzmaßnahmen umfassen Ufermauern, Dämme, Hochwasserschutzmauern, Sperr-werke, mobile Hochwasserschutzanlagen, Rückhaltebecken und Überstromstrecken.  Überströmstrecke Das sind Bereiche, die bei bestimmten Hochwasserspitzen gezielt überflutet werden und so zur Entlastung des Hauptgerinnes beitragen. Durch die bewusste Überflutung dieser Bereiche kön-nen andere Bereiche von Hochwasser freigehalten werden. Vulnerabilität  Der Begriff drückt die Anfälligkeit für potentielle Schäden aus.  Wasserwirtschaft Laut Din 449 ist das Ziel der Wasserwirtschaft die bewusste Ordnung aller menschlichen Einwir-kungen auf Oberflächengewässer und dem Grundwasser.  Die Begriffsbeschreibungen für das Glossar wurden sinngemäß unter anderem aus folgenden Veröffentlichungen entnommen:  HORA online; Bauen & Naturgefahren (RUDOLF-MIKLAU u. SUDA 2012); Hochwasser Handbuch (PATT et al. 2013); Grundlos Bodenlos (LEGNER 2017); Hochwasserschutz an Fließgewässern (BWG 2001); Taschenbuch der Wasserwirtschaft: Grundlagen - planungen – Maßnahmen (LE-CHER 2015); Bauen und Wassergefahren (ÖWAV 2013); Von der Gefahrenabwehr zur Risikokul-
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